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DG 0129/2022 

Begrüssung und Mitteilungen der Kantonsratspräsidentin 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Sehr geehrter Herr Landammann, werte Regierung, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, ich begrüsse Sie herzlich zur 14. Kantonsratssitzung. Ich muss die Mitteilungen mit einer 

traurigen Nachricht beginnen. Am 9. September ist Alt-Kantonsrat Angelo Giuseppe Frigerio verstorben. 

Er war von 1965 bis 1981 für die FDP im Kantonsrat. Von 1969 bis 1977 war er Mitglied der Justizkom-

mission sowie von 1977 bis 1978 Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Daneben war er Mitglied 

in verschiedenen Spezialkommissionen zur Vorberatung von Sach- und Gesetzgebungsvorhaben, so 

unter anderem der Vorlage über den sozialen Wohnungsbau, der Frauenstimmrechtsvorlage, des Lehr-

besoldungsgesetzes, des Gesetzes über den staatsbürgerlichen Unterricht und der Vorlage über die 

elektronische Datenverarbeitung. Ich bitte Sie, für die Schweigeminute aufzustehen (Der Rat erhebt 

sich). Wir haben aber auch positive Ereignisse zu vermelden. Johannes Brons hat heute Geburtstag. Ich 

gratuliere dir an dieser Stelle nochmals ganz herzlich (Beifall im Saal). Diejenigen von Ihnen, die am 

Samstag an der Eröffnung der neu sanierten Kantonsschule teilgenommen haben, haben es bereits 

gesehen oder Sie haben es in der Zeitung gelesen: Es wurden verschiedene San Remo Awards verliehen. 

Sie fragen sich vielleicht, wie der Name San Remo zustande gekommen ist. Dieser setzt sich zusammen 

aus Sandra und Remo, den Vornamen unserer beiden Regierungsräte. Es wurden verschiedene Personen 

oder Organisationen geehrt, die einen wesentlichen Beitrag zur Sanierung geleistet haben, u.a. für die 

beste parlamentarische Unterstützung. Georg Nussbaumer konnte den Award stellvertretend entge-

gennehmen, und zwar für die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission unseres Kantonsrats. Wir ha-

ben uns gefragt, was man mit diesem San Remo nun machen soll und ich habe vorgeschlagen, ihn als 

Wanderpokal dem jeweiligen Präsidenten mit nach Hause zu geben. Mark Winkler könnte den Award 

nachher also hier vorne abholen und mitnehmen, es sei denn, Georg Nussbaumer möchte in unbedingt 

wieder mit nach Hause nehmen. Ihr könnt das untereinander ausmachen. So sieht der Award aus (Die 

Kantonsratspräsidentin hält den Award hoch). Nun komme ich zu den Abgabezeiten für die Vorstösse. 

Sie können die Vorstösse bis spätestens heute um 12.00 Uhr einreichen. In der ersten Sessionswoche 

wurden bereits 17 Vorstösse eingereicht. Jetzt kommen wir zum Jugendpolittag 2022. Dieser findet am 

9. November 2022 im Anschluss an die Session statt. Organisiert wird er wiederum vom Dachverband 

Schweizer Jugendparlamente. Sie erhalten Gelegenheit, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Anliegen zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Die Organisierenden freuen sich natürlich, wenn sich 

möglichst viele Kantonsräte und Kantonsrätinnen beteiligen. Sie haben die Einladung bereits per E-Mail 

zugestellt erhalten. Anmeldeschluss ist der 16. Oktober 2022. Weiter haben Sie die Einladung für Ta-
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gung der Interparlamentarischen Konferenz der Nordwestschweiz (IPK) vom 28. Oktober 2022 in Bern 

erhalten. Das Thema dieses Jahr lautet: «Was eine demokratische Gesellschaft aus der Unsicherheit in 

der Welt lernen muss - und was die Politik tun kann». Das Thema soll aus politologischer, wirtschaftli-

cher und gesellschaftlich-philosophischer Sicht beleuchtet werden. Im Anschluss an die Tagung besteht 

am frühen Nachmittag die Möglichkeit, den Bernapark zu besuchen. Das ist ein neues Quartier am Ran-

de der Stadt Bern, das eine vielfältige Nutzung und kurze Wege kennt. Wie gesagt haben Sie die Einla-

dung bereits erhalten. Jetzt zur Tagesordnung: Wir werden gleich zu Beginn der Sitzung über die Dring-

lichkeit des Geschäfts «Dringlicher Auftrag Rémy Wyssmann (SVP, Kriegstetten): Kaufkraft erhalten, 

kalte Progression ausgleichen» befinden. Nachher werden wir zu den Traktanden 28 und 29, das heisst 

zu den Geschäftsberichten der Fachhochschule und der Gebäudeversicherung kommen. Im Anschluss 

werden wir als neue Traktanden die Debatte zu den in der letzten Woche dringlich erklärten Interpella-

tionen führen. Die eine ist von Markus Ammann (SP, Olten) «Energiemangel im Kanton Solothurn - jetzt 

handeln!», die andere ist von der Mitte-Fraktion. Die Mitte - EVP «Massiver Anstieg von Strompreisen im 

Kanton Solothurn». Anschliessend werden wir mit den unbehandelten Geschäften der letzten Sessions-

woche fortfahren. Ich stelle fest, dass es zu diesem Vorgehen keine Einwände gibt. 

AD 0162/2022 

Dringlicher Auftrag Rémy Wyssmann (SVP, Kriegstetten): Kaufkraft erhalten, kalte Progressi-

on ausgleichen 

(Weiterberatung, siehe «Verhandlungen» 2022, S. 748) 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Ich bitte die Fraktionsvorsitzenden, die Haltung ihrer Fraktion bekannt-

zugeben und ihre Ausführungen auf die Dringlichkeit zu beschränken.  

Markus Spielmann (FDP). Mit der Pandemie, die wir hinter uns haben oder noch drinstecken, ist das 

Parlament auf den Geschmack der Dringlichkeit gekommen. Was es vorher kaum einmal gegeben hat, 

ist leider fast Usus geworden - an jeder Session gibt es mehrere dringlich erklärte Vorstösse. Das erachtet 

unsere Fraktion als schwierig. Es gibt immer irgendein Problem, das unter den Nägeln brennt. Ich habe 

bereits letzte Woche gesagt, dass man zwischen wichtig und dringlich unterscheiden muss. Die Aufgabe 

des Parlaments ist nun mal nicht eine operative, sondern eine strategische. Das Parlament kann nicht 

auf jede Veränderung express reagieren. Beim vorliegenden Vorstoss, bei dem die Dringlichkeit bean-

tragt ist, ist es ausgesprochen so. Die kalte Progression muss ausgeglichen werden. Das ist eine klare 

Meinung, aber eine inhaltliche Frage. Das Gesetz sieht einen Mecchano vor, wie die kalte Progression 

ausgeglichen wird. Wir reden hier über eine Gesetzesänderung, die dringlich verlangt wird und per 

1.1.2023 in Kraft treten soll. Die Änderung des Mecchanos kann nicht so über das Knie gebrochen wer-

den, wie es verlangt wird. Wir wären schon jetzt fast zu spät dafür. Es eilt aber auch nicht. Wir haben 

die Tarife im Rahmen des Gegenvorschlags zur Volksinitiative «Jetz si mir draa» und vom Volk abgeseg-

net neu festgesetzt. Wenn das Inkrafttreten per 1.1.2023 verlangt ist, treten erst die neuen Tarife in 

Kraft. Ergo gibt es nichts auszugleichen, was gegen die Dringlichkeit spricht. Hinzu kommt, dass die 

Inflation jetzt anzieht. Diese ist tatsächlich ein Problem, aber sie wird sich auf den Lohnausweis 

2023 und die Steuererklärung 2024 auswirken. Auch das spricht gegen die Dringlichkeit. Obwohl wir für 

den Inhalt Verständnis haben und das ähnlich sehen, eilt dieses Geschäft nicht. Wir stimmen gegen die 

Dringlichkeit. 

Michael Ochsenbein (Die Mitte). Mein Vorredner hat es wunderschön zusammengefasst und das ist 

grundsätzlich auch unsere Haltung. Ergänzend kann ich anmerken, dass es ein wenig stossend ist, weil 

man von 25 Jahren kalter Progression spricht und nun soll es plötzlich dringlich sein. Uns fällt auf, dass 

das Gegenstand der Initiative «Jetz si mir draa» war und wir hätten eigentlich erwartet, dass man den 

Inhalt der Initiative kennt, wenn man den Auftrag einreicht. Als Letztes sind wir auch der Meinung, dass 

es nicht gut kommen würde, wenn man jetzt auf die Schnelle etwas ändern würde, denn wir und auch 

die Gemeinden sind bereits im Budgetprozess. Das ist ein Gesetzgebungsprozess und solche Prozesse 

dauern lange. Das liegt in der Natur der Sache und das ist auch gut so. Man stelle sich vor, wie es wäre, 

wenn es anders wäre. Deshalb werden wir die Dringlichkeit grossmehrheitlich ablehnen. Einzelne Stim-

men werden ihr zustimmen. 
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Christof Schauwecker (Grüne). Ich kann mich meinen Vorrednern eigentlich anschliessen. Aber da wir 

ein Parlament sind, sage ich auch noch etwas. Die Grüne Fraktion kann der Dringlichkeit des Auftrags 

nicht zustimmen. Die Dringlichkeit für eine Steuergesetzesrevision, so wie sie hier verlangt ist, wäre aus 

unserer Sicht höchstens gegeben, wenn sich das Umfeld fundamental und auf dramatische Art und Wei-

se ändern und es zwingend und unbedingt eine Revision brauchen würde, um weiterzukommen. Wir 

können zwar feststellen, dass es eine Teuerung gibt und die kalte Progression in gewissen Fällen eintre-

ten könnte oder sogar eintreten wird. Der Tatbestand, jetzt eine Steuergesetzesrevision dringlich anzu-

packen, ist aus unserer Sicht allerdings nicht gegeben. Deshalb werden wir der Dringlichkeit nicht zu-

stimmen. 

Markus Ammann (SP). Ich würde mich wiederholen, deswegen sage ich lediglich, dass wir das Gesagte 

im Wesentlichen unterstützen. Wir werden die Dringlichkeit ablehnen. 

Roberto Conti (SVP). Warum die Dringlichkeit hier nicht gegeben sein soll, ist mir schleierhaft. Das ist 

Politik für alle, was hier gefordert wird. Wir sind alle betroffen. Wir haben eine Teuerung, die eine Hö-

he erreicht hat, die wir schon sehr lange nicht mehr hatten. Es macht doch keinen Sinn, dass man jetzt 

mehr Lohn erhält und diesen umgehend wieder dem Staat abgibt, weil die Progression nicht ausgegli-

chen wird. Man muss jetzt handeln. Wenn man das ändern will, weil es für das Volk und dringlich ist, 

kann man das machen und es nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag hinausschieben. Wenn es nicht dring-

lich ist, hat der Regierungsrat ein Jahr Zeit, eine Antwort zu geben. So zieht wieder ein Jahr ins Land 

und man spricht immer noch darüber, ohne zu handeln. Deswegen jetzt handeln, deswegen jetzt dring-

lich. 

Thomas Lüthi (glp). Ich kann nicht sagen, dass ich mich meinem Vorredner anschliessen kann. Dafür 

hätte ich früher drücken müssen. Aber ich schliesse mich meinen Vorvorrednern an. Die glp-Fraktion 

lehnt die Dringlichkeit einstimmig ab. 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Wir kommen zur Abstimmung über die Dringlichkeit. Gemäss 

§ 37bis Absatz 1 des Kantonsratsgesetzes ist für die Dringlicherklärung die Zustimmung von zwei Drittel 

der anwesenden Kantonsratsmitglieder notwendig. 

  

Abstimmung [Details siehe Anhang A, Abstimmung Nr. 22] 

 

Für Dringlichkeit 17 Stimmen 

Dagegen 70 Stimmen 

Enthaltungen 2 Stimmen 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Damit haben Sie die Dringlichkeit abgelehnt. 

SGB 0087/2022 

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW): Bericht über die Erfüllung des Leistungsauftrags 

2021; Genehmigung 

Es liegen vor: 

a) Botschaft und Entwurf des Regierungsrats vom 31. Mai 2022: 

 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf § 6 Absatz 5 sowie § 15 Absatz 1 Buchstabe c des Vertrags 

zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über die Fachhochschule 

Nordwestschweiz (FHNW) vom 9./10. November 2004 (BGS 415.219), nach Kenntnisnahme von Botschaft 

und Entwurf des Regierungsrates vom 31. Mai 2022 (RRB Nr. 2022/883), beschliesst: 

1. Von der mit dem Jahresbericht 2021 vorgelegten Jahresrechnung der Fachhochschule Nordwest-

schweiz (FHNW) wird Kenntnis genommen. 

2. Der Bericht der FHNW über die Erfüllung des Leistungsauftrags für das Jahr 2021 wird genehmigt. 

3. Der Beschluss gemäss Ziffer 2 gilt unter dem Vorbehalt, dass die Parlamente der Kantone Aargau, 

Basel-Landschaft und Basel-Stadt gleichlautende Beschlüsse fassen. 
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b) Zustimmender Antrag der Bildungs- und Kulturkommission vom 29. Juni 2022 zum Beschlussesent-

wurf des Regierungsrats. 

 

c) Zustimmender Antrag der Finanzkommission vom 17. August 2022 zur Beschlussesentwurf des Re-

gierungsrats. 

Eintretensfrage 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Das Eintreten ist obligatorisch, die Behandlung dieses Geschäfts im Rat 

ist vorgeschrieben.  

Daniel Nützi (Die Mitte), Sprecher der Bildungs- und Kulturkommission. Das vorliegende Geschäft um-

fasst die Berichterstattung über die Erfüllung des Leistungsauftrags der Fachhochschule Nordwest-

schweiz (FHNW) im Jahr 2021, also im ersten Jahr der vierjährigen Leistungsauftragsperiode, die von 

2021 bis 2024 dauert. Die Bildungs- und Kulturkommission hat den Bericht an ihrer Sitzung vom 29. Juni 

2022 behandelt. Crispino Bergamaschi, Direktionspräsident der FHNW, war bei der Berichterstattung 

anwesend und hat die gestellten Fragen vor Ort beantwortet. Auch das Jahr 2021 war von der Corona-

Pandemie geprägt. Sowohl für die Studierenden wie auch für die Mitarbeitenden war es teilweise sehr 

anspruchsvoll. So war der Präsenzunterricht von Januar bis Ende April erneut eingestellt und nachher 

unter Einhaltung von wechselnden Schutzmassnahmen wieder möglich. Die Umsetzung der Zertifikats-

pflicht im Herbst 2021 war ebenfalls eine Herausforderung und hat zu organisatorischem Mehraufwand 

geführt. Die grosse Mehrheit der Studierenden und der Mitarbeitenden hat es aber begrüsst, dass Ver-

anstaltungen wieder vor Ort durchgeführt werden konnten. Mit 3500 Mitarbeitenden, etwas über 

13'400 Studierenden, rund 5000 Personen, die an Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen und 

8000 lehrbeauftragten Personen leisten rund 30'000 Personen ihren Beitrag zum Ergebnis der FHNW. 

Die Mitarbeitenden konnten einen grossen Erfolg in der Akquisition von Drittmitteln ausweisen. Sie 

konnten mehr akquirieren als im Jahr 2020. Verbunden mit einem entsprechenden Kostenmanagement 

und mit einem haushälterischen Umgang mit den Trägermitteln konnte die FHNW das Jahr 2021 bei 

einem Gesamtaufwand von 484 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von rund 8,6 Millionen 

Franken abschliessen. Mit diesem Abschluss erhöht sich das Eigenkapital auf 30,8 Millionen Franken. Mit 

dem strategischen Entwicklungsschwerpunkt «Hochschullehre 2025», der die Überführung der Hoch-

schullehre in die digitale Zukunft beinhaltet, war den Verantwortlichen der FHNW klar, dass sie in die 

Mitarbeitenden, aber auch in die Dozierenden investieren müssen. Dank diesem Entwicklungsschwer-

punkt ist es gelungen, den Übergang auf den plötzlichen Online-Unterricht wegen der vorhandenen 

Corona-Situation gut zu vollziehen. In der Gesamtbetrachtung ziehen die Leitung der FHNW wie auch 

der Regierungsrat ein positives Fazit. Die Leistungsziele, wie sie im Rahmen des Leistungsauftrags fest-

gehalten sind, konnten im Berichtsjahr 2021 erfüllt werden. Obwohl die Leistungsziele erreicht wurden, 

gibt es Aspekte, die in diesem Sinne nicht zufriedenstellend sind. So hat die Zahl der Neueintritte der 

Studierenden im Jahr 2021 abgenommen. Davon waren insbesondere die Pädagogische Hochschule 

(PH), die Hochschule für Wirtschaft und die Hochschule für Technik betroffen. Die Gründe dafür konn-

ten gemäss den Verantwortlichen der FHNW nicht abschliessend benannt werden. Eine entsprechende 

Analyse ist im Gange. 

Im Weiteren ist der Fachkräftemangel ein zentrales Thema. Es wird unter anderem beobachtet, wie sich 

die Abschlüsse der Berufslehren mit Berufsmatura in den einzelnen Kantonen entwickeln. Es wird leider 

festgestellt, dass die entsprechenden Zahlen in der Nordwestschweiz nicht wachsen. In gewissen Beru-

fen ist die Tendenz sogar sinkend. In den letzten zwei Jahren hatte man im Kanton Solothurn bei den 

KV-Abschlüssen mit Berufsmatura markant weniger Abschlüsse als in den Jahren zuvor. Das wirkt sich 

natürlich auf die Zahl der Anmeldungen aus. Innerhalb der Kommission gab es insbesondere Fragen zur 

Quereinsteigerausbildung, zum Eigenkapital und zum Fachkräftemangel. Im Zusammenhang mit der 

Quereinsteigerausbildung hat speziell die Aufschlüsselung der Studierenden nach Kantonen interessiert 

wie auch die erforderliche Vorbildung beziehungsweise das allfällig separate Zulassungsverfahren, das 

für das Quereinsteigerstudium notwendig ist. Dabei kam zum Ausdruck, dass für eine Aufnahme die 

Fachmaturität Standard ist, wobei man auch mit einer gymnasialen Matura aufgenommen werden 

kann. Keine direkte Aufnahme gibt es mit einer Berufsmaturität. Das hat zur Folge, dass das separate 

Zulassungsverfahren durchlaufen werden muss, was aufwändig sein kann. Im Zusammenhang mit dem 

Eigenkapital wurde die Frage aufgeworfen, ob allenfalls auch 20 Millionen Franken anstelle von 

30 Millionen Franken reichen würden. Dabei wurde bei der Beantwortung festgehalten, dass die Ober-

grenze durch die Trägerkantone festgelegt wurde, das heisst durch den Regierungsausschuss bezie-
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hungsweise durch die entsprechenden Parlamente. Die Abmachung besteht darin, dass ein allfälliger 

Überschuss zukünftig vor dem Abschluss der nächsten Verhandlungen des Leistungsauftrags 2025 bis 

2028 von den Trägermitteln abgezogen wird. Daraus ergibt sich dann der entsprechende Globalbeitrag. 

Es wurde auch unterstrichen, dass ausreichende Reserven für die Wahrung der Risikofähigkeit und für 

den Handlungsspielraum der FHNW wichtig sind, insbesondere in der jetzigen Situation. Im Zusammen-

hang mit dem Fachkräftemangel, der national in verschiedenen Bereichen vorhanden ist und vor allem 

auch in der Ausbildung von Lehrpersonen, wurde festgehalten, dass man für unterschiedliche Lösungen 

offen sein muss. Allenfalls sind innerhalb der zuständigen Gremien Überlegungen zur jeweiligen Zulas-

sung anzustellen, wobei der Qualitätsgedanke natürlich nicht ausser Acht gelassen werden soll. Ab-

schliessend gibt es festzuhalten, dass es im Berichtsjahr 2021 auch zu personellen Veränderungen an der 

FHNW gekommen ist. So hat Frau Regula Altmann-Jöhl am 1. September 2021 die Leitung der Hoch-

schule für Wirtschaft von ihrem Vorgänger Ruedi Nützi, der pensioniert wurde, übernommen. Im Som-

mer 2021 hat zudem die Direktorin der PH, Frau Sabina Larcher, gekündigt. Ihr Nachfolger konnte in der 

Person von Guido McCombie gefunden werden, der im Frühjahr 2022 gestartet ist. Zum Schluss: Die 

Bildungs- und Kulturkommission hat dem vorliegenden Beschlussesentwurf des Regierungsrats mit der 

Genehmigung des Berichts über die Erfüllung des Leistungsauftrags 2021 der FHNW sowie der Kennt-

nisnahme der Jahresrechnung 2021 mit 15:0 Stimmen zugestimmt und stellt dem Parlament entspre-

chend Antrag. 

Mathias Stricker (SP). Ich danke dem Kommissionssprecher für die detaillierten und sorgfältigen Ausfüh-

rungen. Aus Sicht der Fraktion SP/Junge SP ist die FHNW nach wie vor und trotz Corona grundsätzlich 

auf gutem Weg. Wir stellen fest, dass in den vier Leistungsbereichen Ausbildung, Forschung, Weiterbil-

dung und Dienstleistungen intensiv gearbeitet wurde und die Entwicklungsschwerpunkte Überführung 

der Hochschule in die digitale Zukunft, der digitale Campus und die Portfolioerneuerung auf gutem 

Weg sind. Erfreulich ist, dass die durchschnittlichen Kosten pro Studierende gesenkt und gleichzeitig die 

Drittmittel gesteigert werden konnten. Wir nehmen die positive finanzielle Entwicklung zur Kenntnis 

und beobachten den Umgang mit dem Eigenkapital, das jetzt knapp über der definierten Obergrenze 

von 30 Millionen Franken liegt, mit wachsamen Augen, insbesondere hinsichtlich des neuen Leistungs-

auftrags 2025 bis 2028. Dort ist eine weitere Senkung des Eigenkapitals zu prüfen. Wir weisen aber auch 

erneut darauf hin, dass wir überzeugt sind, dass es im administrativen Bereich der FHNW auf alle Fälle 

noch Optimierungspotential gibt, was dann auch finanziell spürbar sein sollte. Der Standortüberprüfung 

der PH Solothurn mit einer möglichen Verschiebung nach Olten und einem Erweiterungsbau stehen wir 

nach wie vor offen gegenüber. Wir würden es als Stärkung des Bildungsstandorts Kanton Solothurn 

betrachten. Wir sind sehr gespannt, wie das die anderen drei Kantone einschätzen, denn es würde den 

Standort Brugg-Windisch ebenfalls betreffen. Hier wünschen wir der Solothurner Delegation gutes Ver-

handlungsgeschick. Dass die Studierendenzahl leicht rückläufig ist, macht uns Sorgen. Wir begrüssen, 

dass sich die FHNW rechtzeitig bemüht, den Ursachen nachzugehen und Massnahmen abzuleiten, bei-

spielsweise mit einem Start im Frühjahr aufgrund des Militärdienstes oder mit Quereinsteigerprogram-

men an der PH, die gute Anmeldezahlen aufweisen. Der Kanton Solothurn ist hier auch mit einer erfolg-

reichen Kampagne «Einsame Klasse sucht Sie» sehr aktiv und hat für die Programme, die Personen ab 

30 Jahren mit Berufserfahrung eine Lehrerausbildung ermöglichen, Werbung gemacht. Die Früchte 

davon können wir aber erst in einem Jahr oder in zwei Jahren ernten. Wir erhoffen uns, dass dann auch 

der Kanton Solothurn davon profitieren kann. Noch einige Worte zur PH und ich wiederhole hier, was 

ich bereits im Jahr 2020 gesagt habe: Dem massiven Lehrermangel, der sich in den nächsten Jahren noch 

mehr verschärfen wird, muss auch mit Massnahmen in den Ausbildungsgängen begegnet werden. Ein-

mal mehr mache ich hier auf die Baustelle aufmerksam, dass in der Ausbildung für die Primarstufe krea-

tive, musische und sportliche Fächer und auch eine Sprache abgewählt werden müssen. Das macht we-

der die Ausbildung noch die Anstellung von Lehrpersonen attraktiv. Ich deponiere ein weiteres Mal die 

Idee eines Bachelor-Grundstudiums in allen Fächern und eines Masters für Klassenlehrpersonen. Eine 

Verbesserung konnte für die Logopädie gefunden werden. Die Ausbildungsgänge werden jetzt neu 

jährlich stattfinden. Das heisst, dass der Fachkräftemangel in der Logopädie endlich wahrgenommen 

und eine Lösung gesucht wurde. Dafür danke ich. Es gilt aber auch grundsätzlich festzuhalten, dass die 

Attraktivität des Lehrerberufs in den Kantonen, insbesondere im Kanton Solothurn, gestärkt werden 

muss. Bei einem Lehrermangel wird es der Markt sehr schnell richten, wenn die Kantone die Qualitäts-

anforderungen mit genügend ausgebildeten Lehrpersonen erfüllen können. Das hat mit den Rahmen-

bedingungen wie Klassengrössen, Klassenleitungsentlastungen, Unterstützung bei der speziellen Förde-

rung oder Anstellungsbedingungen wie konkurrenzfähige Löhne, Lohnsicherheit und Lohnperspektive, 

beispielsweise auch bei Zusatzqualifikationen, zu tun. Für die Fraktion SP/Junge SP ist die Thematik des 

Männer- und Frauenanteils bei Leitungsfunktionen, Professuren sowie bei den Studierenden sehr wich-
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tig. Auch das habe ich im Jahr 2020 bereits gesagt. Anstrengungen dazu wurden unternommen. Im Jahr 

2021 konnte der Frauenanteil um 2,9 % gesteigert werden. Die Ziele der FHNW sollen weiterhin sein, 

bei gleichen Qualifikationen einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern bei Professuren, 

Dozierenden und Studierenden - ich denke hier insbesondere auch an die PH - näherzukommen. Fazit 

der Fraktion SP/Junge SP: Gerade auch in Krisenzeiten soll in die Bildung investiert werden. Das ist ein 

wichtiges Zeichen gegenüber unserer Jugend. So hoffen wir, dass die FHNW bei den Studierenden noch 

mehr zur ersten Wahl wird. Wir nehmen den Bericht einstimmig zur Kenntnis. 

Janine Eggs (Grüne). Weil Marlene Fischer krankheitshalber abwesend ist, lese ich ihr Votum vor. Die 

Grüne Fraktion genehmigt den Bericht über die Erfüllung des Leistungsauftrags für das Jahr 2021. Die 

FHNW zeigt trotz Corona eine solide finanzielle Entwicklung. Sie hat einerseits Drittmittel akquiriert. Da 

der Ertragsüberschuss auch aufgrund von nicht getätigten Investitionen deutlich höher ausgefallen ist 

als budgetiert, erhöht sich das Eigenkapital per Ende 2021 von 22,2 Millionen Franken auf 

30,8 Millionen Franken. Das ist zwar knapp über der von den Trägerkantonen festgelegten Obergrenze 

von 30 Millionen Franken. Hinsichtlich den aktuellen neuen Krisenlagen und den Teuerungsentwicklun-

gen halten wir ein ein wenig komfortableres finanzielles Polster aber als durchaus angebracht. Die 

FHNW steht nicht nur finanziell solide da, sondern sie ist auch effizient unterwegs. Bei der Ausbildung 

konnten die Durchschnittskosten erneut gesenkt werden und sie liegen mit 26'600 Franken deutlich 

unter der Vorgabe von 29'200 Franken, die im Leistungsauftrag festgehalten ist. Finanziell solide und 

effizient - aber ist die FHNW auch für die Studierenden attraktiv? In einer Zeit von ausgeprägtem Leh-

rermangel bereiten uns Grüne insbesondere die Einbrüche bei den PH-Eintritten an der FHNW Sorgen. 

Diese Entwicklung wurde auch an der Sitzung der Interparlamentarischen Kommission Fachhochschule 

Nordwestschweiz (IPK FHNW) vom 15. Juli 2022 mit dem neuen Direktor der PH hitzig diskutiert. Dabei 

sind allerdings noch viele Fragen offengeblieben. Marlene Fischer hofft, dass diese Fragen an der aus-

serordentlichen IPK-Sitzung vom 26. November 2022 geklärt werden können. 

Tamara Mühlemann Vescovi (Die Mitte). Ausgehend von den relevanten Zahlen ist der vorliegende Be-

richt tatsächlich positiv zu werten. Auch unsere Fraktion nimmt sehr erfreut zur Kenntnis, dass die 

FHNW das zweite Pandemiejahr ebenfalls erfolgreich gemeistert hat. Auf die Finanzen bezogen gab es 

in unserer Fraktion aber bereits Stimmen, die den Erfolg ein wenig relativiert haben, weil sie der Mei-

nung waren, dass der Ertragsüberschuss von 8,6 Millionen Franken in etwa der Beitragserhöhung durch 

die Kantone entspricht. Ein weiterer Aspekt, der bei uns diskutiert wurde, ist die Frage nach dem Ge-

samtnutzen, der durch die doch namhaften Kantonsbeiträge generiert wird. Die Gesellschaft investiert 

zu Recht relativ viel in die Aus- und Weiterbildung und es wäre interessant zu erfahren, wie nachhaltig 

diese Investitionen sind, sprich welcher Verlauf die einzelnen Laufbahnen tatsächlich nehmen, wie viele 

Personen wie lange im Beruf oder in der Branche bleiben und wie viele Personen eine weitere Ausbil-

dung oder eine Weiterbildung anhängen. Der Rückgang von 5 % bei den Neueintritten im Vergleich 

zum Vorjahr hat bei uns ebenfalls zu Diskussionen Anlass gegeben, insbesondere der Rückgang von 

8 % an der PH FHNW. Aus unserer Sicht ist ein solcher Rückgang äusserst problematisch. Wir befürchten, 

dass sich diese Tendenz in naher Zukunft noch akzentuieren wird, weil es wegen den schwachen Jahr-

gängen auch weniger Schulabgänger und -abgängerinnen gibt. Uns fehlt hier eine klare Strategie von 

Seiten der FHNW, wie man mit dieser Situation konkret umgehen will und wie man diesem Problem 

oder dieser Tendenz begegnen und sie stoppen will. Ob die Überarbeitung oder Erneuerung des Portfo-

lios diesbezüglich wirklich reicht respektive ob es der FHNW gelingt, innerhalb nützlicher Frist tatsäch-

lich attraktiver und konkurrenzfähiger zu werden, wird sich zeigen. Mit Blick auf den Standort Solo-

thurn, wo ebenfalls ein Rückgang der Neueintritte verzeichnet wird, sieht unsere Fraktion im 

Erweiterungsbau in Olten eine grosse Chance. Wir hoffen, dass es die FHNW dann auch schafft, den 

Lehrgang schlau auszugestalten. Das heisst, dass man beispielsweise weg von der Studierfähigkeit als 

zentrales Zulassungskriterium hin zu einer praxisnahen Ausbildung von Generalisten und Generalistin-

nen kommt. Das muss aus unserer Sicht das Ziel sein und das bedeutet auch nicht zwingend, dass die 

Ausbildung zu einem Masterstudium ausgedehnt werden muss, wie das bereits erwähnt und gefordert 

wurde. Auch bei den Quereinsteigenden haben wir den Eindruck, dass die Hürden nach wie vor hoch 

sind, vielleicht sogar zu hoch und dass dadurch viele grundsätzlich fähige Personen davon abgehalten 

werden, in den Lehrerberuf einzusteigen. Das bedauern wir sehr und hier wünschen wir uns gewisse 

Anpassungen und eine gewisse Flexibilität. Auch das Thema der Logopädie haben wir kurz angespro-

chen. Es wurde festgestellt, dass die Anzahl der Studierenden mit 34 Personen viel zu tief ist und nicht 

reicht, um den Bedarf zu decken. Auch hier sehen wir Handlungsbedarf, indem man vielleicht einen 

weiteren Ausbildungsgang schafft oder andere Wege findet, um mehr Fachkräfte auf den Markt zu 
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bekommen. Insgesamt nimmt die Mitte-Fraktion. Die Mitte - EVP den Bericht aber einstimmig zustim-

mend zur Kenntnis. 

Philippe Ruf (SVP). Ich gehe nicht mehr auf den Bericht und die Zahlen ein. Das haben Sie bereits ge-

hört. Ich gebe aber einige Gedankenanstösse zu diesem Bericht. Anschliessend sage ich noch einige 

Worte aus der IPK FHNW. Dort sind jeweils einige Abgesandte der Kantone vertreten. Diese treffen sich 

in letzter Zeit immer intensiver und beraten über die FHNW. Nach den Voten meiner Vorredner zur 

Aufnahme des Berichts möchte ich anmerken, dass 30 Bachelor- und 20 Masterstudiengänge über die 

FHNW angeboten werden. Wir haben gelesen, dass an der Hochschule für Architektur, Bau und Geoma-

tik der neue Studiengang Virtual Design and Construction angeboten wird. Ebenso wird neu der Studi-

engang für Biomedical Engineering für einen Master of Life Sciences geführt. Was für die Solothurner 

Wirtschaft angeboten wird, kann ich im Bericht nicht finden. Ich sehe auch keinen Studiengang. Dazu 

mögen wir uns an eine Interpellation von Daniel Probst erinnern, dass wir Solothurner die FHNW noch 

zu wenig nutzen. Sie merken das an den erwähnten Studiengängen, die für die Basler Industrie angebo-

ten werden. Wir machen noch zu wenig für Solothurn. Es wäre schön, wenn man auch das einmal in 

einem Bericht lesen würde. Wie sehr sollen die Studierendenzahlen wachsen? Sie haben alle gesagt, 

dass es nicht gut sei, dass die Studierendenzahlen zurückgehen. Wollen wir denn, dass die FHNW in 

Bezug auf die Studierendenzahlen wächst? Das scheint sich niemand zu fragen, aber ich stelle die Frage 

in den Raum, auch bezüglich dem Erweiterungsbau in Olten. Bevor wir einfach blind sagen, dass wir 

etwas unternehmen müssen, damit die Studierendenzahl wächst, müssen wir uns der Frage bewusst 

sein, ob eine agile FHNW, die qualitativ hochstehend ist, mit weniger Studierenden nicht vielleicht sogar 

attraktiver ist. Wir müssen aber auch vorsichtig damit sein, dass wir mit Studierenden aus anderen Kan-

tonen und mit Studierenden, die in anderen Kantonen studieren, mehr Geld machen. Ein gewisses 

Wachstum muss also enthalten sein, die Frage müssen wir aber definitiv diskutieren. Ich möchte den 

Hinweis machen, dass wir mit dem Wachstum vorsichtig sein müssen. Mein letzter Kommentar zum 

Bericht ist, dass es die FHNW geschafft hat, trotz Corona erfolgreich zu wirtschaften. Das finde ich je-

weils schwierig zu verstehen. Ich war selber an der FHNW immatrikuliert. Es ist günstiger, während 

Corona zu dozieren und Unterricht zu haben. Das ist keine wahnsinnige Errungenschaft, das möchte ich 

auch noch einbringen. Das ist nicht wie ein Industrieunternehmen, das wegen Corona diverse Heraus-

forderungen hat. Ich möchte aber nicht schlechtreden, dass sich die FHNW positiv entwickelt hat. Das 

waren lediglich Fragen dazu. Zur IPK: Der Sprecher der Fraktion SP/Junge SP hat den Lehrermangel er-

wähnt. In der IPK beschäftigen wir uns vor allem mit der PH. Daniel Nützi hat den neuen Direktor er-

wähnt. Wir hatten keinen ganz einfachen Start und klären mit ihm nun diverse Fragen. Das Fokusthema 

der PH ist zu schauen, welches die wichtigen Punkte sind. Erstens legen wir das Augenmerk auf den 

Lehrpersonenmangel, zweitens auf die Studierendenentwicklung, drittens auf den Praxisbezug der Leh-

rerausbildung und viertens auf den Übergang Studium-Beruf. Wenn es hier nun Inputs gibt, so gehen 

Sie auf die Vertreter der IPK zu und bringen Sie diese dort ein, damit wir das in der IPK aufnehmen kön-

nen. Künftig relevante Themen sind auch aus meiner Sicht die Standortentwicklung und die Fokussie-

rung, was ich bereits angesprochen haben. Wir als Solothurner müssen uns bewusst werden, inwiefern 

wir das wollen und wie wir unsere Bedürfnisse für unsere Schulen, für unsere Bevölkerung und vor al-

lem auch für die Solothurner Wirtschaft abholen können. 

Michael Kummli (FDP). Aus unserer Sicht gibt es drei Punkte zu erwähnen: die Finanzpolitik, das Umfeld 

und die Zukunft. Finanzpolitisch wurde ein Ertragsüberschuss statt ein Aufwand erwirtschaftet. Die 

Durchschnittskosten pro Studierende wurden gesenkt, die Leistungsziele wurden trotzdem oder deshalb 

erreicht und 50 % der Mittel wurden wie gefordert extern erwirtschaftet. So könnte man sagen, dass es 

finanzpolitisch in Ordnung ist und abgehakt werden kann. Zum zweiten Punkt, dem Umfeld, teile ich 

die Ansicht von Philippe Ruf nicht gänzlich. Jeder, der bei seinen Schulträgern erlebt hat, was Corona 

bedeutet und das Ganze auf eine Organisation wie die FHNW hochrechnet, könnte zu einem anderen 

Schluss gelangen als Philippe Ruf. Aus unserer Sicht hat die FHNW die Corona-Situation für ihre Grösse 

souverän gehandhabt. Am wichtigsten ist uns die Zukunft, denn der Bericht ist bereits Vergangenheit. 

Familie - Beruf - Studium, im Bericht steht wunderschön geschrieben, dass man dieses modulare Umfeld 

ermöglicht. Selbstverständlich ermöglicht man das, aber andere Fachhochschulen sind hier schon sehr 

viel weiter. Wir haben das grosse Anliegen, dass es damit in allen Studiengängen zackig vorwärtsgeht. 

Zum Lehrermangel an der Fachhochschule laufen bekanntlich die Auswertungen. Uns ist wichtig zu 

sagen, dass der Trend zählt und nicht der Moment. Natürlich muss man das genau beobachten. Aber ich 

vermute, dass die Aufnahmeverfahren - das haben wir bereits in der Bildungs- und Kulturkommission 

angeschaut - im Vergleich mit anderen Fachhochschulen für gewisse Personen anspruchsvoller sind. 

Wenn man sich auf die Äste hinauswagt - vielleicht sollte man das nicht machen, aber ich mache es 
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gleichwohl: Vielleicht gibt es Personen, die bereits eine Berufslehre gemacht haben und so die Ansprü-

che einfacher gehalten werden könnten, damit sie an die FHNW kommen können. Philippe Ruf hat 

gesagt - und hier sind wir uns einig - dass man das in Zukunft anschauen muss. Die FDP.Die Liberalen-

Fraktion hat bereits in ihrer Interpellation gesagt, dass man für alles einen Bachelor oder einen Master 

haben muss. Natürlich darf die Qualität nicht leiden, die Frage ist nur, wie die Ansichten und das weite-

re Vorgehen diesbezüglich sind. Hier sind wir definitiv nicht der gleichen Ansicht. Wir möchten ebenfalls 

ins Feld führen, dass am 26. September 2022 nochmals ein ungeplantes Meeting mit dem neuen Direk-

tor der PH stattfindet. Wir erhoffen uns einige zielführende Antworten auf die Fragen, die zurzeit im 

Raum stehen und seit einigen Monaten nicht beantwortet sind. In Bezug auf den Schulstandort Solo-

thurn und Olten vertrauen wir auf die Konsenskraft unseres Regierungsrats Remo Ankli im Wissen da-

rum, dass jeweils vier Kantone solchen Änderungen zustimmen müssen. Wir sind offen dafür, dass der 

Standort Solothurn allenfalls nach Olten verlegt wird. Vielleicht kann schon das die Attraktivität stei-

gern. Wir haben aber auch klare Forderungen gestellt, indem wir gesagt haben, dass wir auch die Wirt-

schaft stärken wollen. Wir sind aber nur einer von vier Kantonen und zwei, drei oder vier Fraktionen 

von sieben. Wir vertrauen aber auf Regierungsrat Remo Ankli. Ich denke, dass er bekannt dafür ist, ei-

nen Konsens zu erreichen. Die FDP.Die Liberalen-Fraktion nimmt den Bericht einstimmig zur Kenntnis. 

Nicole Hirt (glp). Alle Jahre wieder - da ich nicht so schön singen kann wie Markus Dietschi, lasse ich es 

bleiben. Aber bei diesem Bericht ist es jedes Jahr das Gleiche. Es wird gelobt und ein wenig kritisiert, 

genehmigt wird er aber immer. Ich nehme vorweg, dass auch die glp-Fraktion die Erfüllung der Leis-

tungsvereinbarung einstimmig genehmigen wird. Aber auch wir machen noch einige Aussagen zur PH, 

obwohl schon vieles gesagt wurde, denn sie ist unser Sorgenkind. Wir leiden unter dem Lehrermangel 

und sind alle sehr besorgt darüber, dass die Studierendenzahl zurückgegangen ist. Die Ursachen sind 

noch nicht klar, eine Analyse ist im Gange. Vielleicht ist die Ausbildung nicht zeitgemäss und zu wenig 

praxisbezogen. Von Abgängern wird mir gesagt, dass ein grosser Teil in die Unterrichtsvorbereitung und 

-nachbearbeitung investiert wird. Das Unterrichten ist mittlerweile fast nur noch zu einem Nebenschau-

platz geworden. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn die Dozierenden der PH einmal an die Front 

gehen und sich dort erklären lassen würden, woran das System krankt. Wo ist hier eigentlich eine Quali-

tätskontrolle? Warum hören so viele Studierende bald nach der Ausbildung wieder auf? Eine Erhebung 

bei den Lehrpersonen zwei bis drei Jahre nach dem Studium würde allenfalls aufzeigen, wo die Proble-

me liegen. Der Portofoliozugang für Quereinsteiger ist eine gute Sache und den Personen aus der Wirt-

schaft muss man eine Chance geben. Wenn aber die vorher erworbenen Berufserfahrungen nicht in die 

Lohneinstufung einfliessen, wird es sehr problematisch. Ich hoffe, dass sich der Kanton dem bewusst ist. 

Es muss sich bei der PH etwas bewegen und auch der Kanton muss über die Bücher. Die Bildung ist unse-

re einzige Ressource. Lassen Sie uns dazu Sorge tragen. 

Remo Ankli (Vorsteher des Departements für Bildung und Kultur). Ich werde nicht alle Aussagen von 

Ihnen kommentieren, aber ich habe zugehört. Es ist wichtig zu hören, wie ein Bericht über eine so gros-

se Schule von der Politik, die letztlich auch die nötigen Gelder sprechen muss, aufgenommen wird. Auf-

nehmen möchte ich den Punkt des Lehrermangels. Das ist ein akutes Thema und war auch eines auf das 

neue Schuljahr hin. Es wurde auch im Zusammenhang mit der neuen Ausbildungsstätte der PH genannt. 

Selbstverständlich ist es wichtig, dass die Analyse bezüglich der geringeren Zahl an Neueintritten ge-

macht wird. Man muss aber auch die längerfristige Entwicklung der Studierendenzahlen an der PH an-

schauen. Diese waren in den letzten Jahren stark steigend. Wir bilden eine grosse Zahl an Lehrern und 

Lehrerinnen aus. Diese ist deutlich höher als noch vor Jahren. So muss man sich die Frage stellen, warum 

es einen Einbruch gibt und ob sich dieser weiter fortsetzt. Das muss natürlich verhindert werden. Zudem 

erklärt das alleine den Lehrermangel nicht. Die Ausbildungsstätte ist nicht ausschliesslich für den Leh-

rermangel verantwortlich. Wir müssen auch andere Rahmenbedingungen anschauen, die jeweiligen 

Kantone, aber auch diejenigen um die Schulen herum. Hier stehen wir als Bildungspolitiker und -

politikerinnen alle in der Verantwortung. Ich denke also nicht, dass die PH alleine für den Lehrermangel 

verantwortlich ist. Wir müssen aber auch bei der PH hinschauen. Auch angesichts der Demografie brau-

chen wir in den nächsten Jahren schweizweit mehr Lehrer und Lehrerinnen, also müssen die Ausbil-

dungsstätten attraktiv bleiben, um Studierende anzuziehen. Das war ein Punkt, der mir wichtig war 

anzusprechen. Der zweite Punkt ist der Standort Olten. Philippe Ruf möchte ich sagen, dass es in der Life 

Science tatsächlich neue Studiengänge gibt. Diese wurden zusammen mit der Industrie und der Universi-

tät entwickelt. Es gab aber auch Entwicklungen im Bereich der angewandten Psychologie, die nur in 

Olten angeboten wird. So wurde der Studiengang Wirtschaftspsychologie aufgemacht, der offensicht-

lich attraktiv ist. Damit will ich sagen, dass auch auf unserem Boden Entwicklungen stattfinden. Aber 

selbstverständlich müssen wir weiterhin dafür sorgen, dass wir nicht zu kurz kommen. Dasselbe gilt für 
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den Standort Olten und dessen Stärkung. Ich bin der Meinung, dass Olten einer der attraktivsten Stand-

orte der FHNW ist und durch den Erweiterungsbau eine weitere Stärkung erfahren wird. Damit alleine 

ist dafür gesorgt, dass der Kanton Solothurn nicht zu kurz kommt, denn Angebote in der Weiterbil-

dung, die nach dem Studium wahrgenommen werden, sind ebenfalls attraktiv und nützen auch der 

Wirtschaft. Ich denke, dass man sich stetig weiterbilden muss. Diesem Gebot wird wohl niemand wider-

sprechen. In diesem Sinne geht das Studium weiter in den Beruf hinein und dafür ist Olten prädestiniert, 

weil es verkehrstechnisch gut gelegen ist. Das kann auch für die Fachhochschule ein Vorteil sein und für 

den Standort Solothurn ebenfalls. Man darf aber durchaus auch die Diskussionen führen, was es Olten 

am Schluss unter dem Strich bringen wird. Ich verstehe, dass ein Vertreter aus Olten anmahnt, dass man 

das nicht vergisst. Das sind die zwei Punkte, die ich noch ansprechen wollte und ich danke für die gute 

Aufnahme des Berichts. 

 

Eintreten wird stillschweigend beschlossen. 

Detailberatung 

Titel und Ingress Ziffern 1., 2. und 3. Angenommen 

Kein Rückkommen. 

Schlussabstimmung [Details siehe Anhang A, Abstimmung Nr. 23] 

 

Für Annahme des Beschlussesentwurfs 87 Stimmen 

Dagegen 0 Stimmen 

Enthaltungen 0 Stimmen 

SGB 0090/2022 

Geschäftsbericht 2021 der Solothurnischen Gebäudeversicherung  

Es liegen vor: 

a) Botschaft und Entwurf des Regierungsrats vom 7. Juni 2022: 

 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 377 Absatz 1 Bst. e und 76 Absatz 1 Bst. a der Verfas-

sung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986 und § 11 des Gesetzes über die Gebäudeversicherung, 

Brandverhütung, Feuerwehr und Elementarschadenhilfe vom 24. September 1972, nach Kenntnisnahme 

von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 7. Juni 2022 (RRB Nr. 2022/915), beschliesst: 

Der Geschäftsbericht 2021 der Solothurnischen Gebäudeversicherung wird genehmigt. 

 

b) Zustimmender Antrag der Geschäftsprüfungskommission vom 23. August 2022 zum Be-

schlussesentwurf des Regierungsrats. 

Eintretensfrage 

Hansueli Wyss (FDP), Sprecher der Geschäftsprüfungskommission. Die Jahresrechnung der Solothurner 

Gebäudeversicherung (SGV) hatte im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr dreimal höhere Kosten für 

Brandschäden. Die Kosten für Elementarschäden waren zweimal höher und die Prämieneinnahmen 

waren wegen dem sinkenden Baukostenindex um 2 Millionen Franken tiefer. Die SGV musste knapp 

8 Millionen Franken für Solidaritätsleistungen an andere kantonale Gebäudeversicherungen zahlen. Im 

Vorjahr musste sie keine solche Zahlungen leisten. Trotzdem beträgt der Gewinn 8,4 Millionen Franken. 

Das sind in aller Kürze die herausstechendsten Merkmale der Jahresrechnung 2021 der SGV. Aus dem 

Versicherungsgeschäft hat die SGV einen Verlust von 23 Millionen Franken eingefahren. Der Gewinn aus 

den Kapitalanlagen beträgt 11,35 % oder 57,4 Millionen Franken. Bereinigt und in die Rechnung 
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2021 übernommen wurden 32,7 Millionen Franken. Was heisst bereinigt? Der Gewinn aus den Kapital-

anlagen beruht auf dem Kursanstieg der Wertpapiere und ist nicht in bar vorhanden. Deshalb hat die 

SGV neben dem, was sie in die Rechnung genommen hat, Rückstellungen in der Höhe von 

22,7 Millionen Franken gemacht. Das Total der Schwankungsreserven beträgt jetzt 91,3 Millionen Fran-

ken. Sie haben alle den Kurzbericht erhalten. Deshalb verzichte ich auf weitere Erläuterungen zu Bilanz 

und Erfolgsrechnung. Erlauben Sie mir aber drei weitere Bemerkungen. Im Gegensatz zum Pandemie-

jahr 2020 konnten letztes Jahr wieder alle Kurse und Ausbildungen durchgeführt werden. Die zentrale 

Beschaffung von Feuerwehrmaterial wurde erneut aufgenommen, so wie wir das hier im Rat beschlos-

sen hatten. Bei Überschwemmungen bezahlt die SGV Schäden durch Oberflächenwasser, das beispiels-

weise von der Strasse oder vom benachbarten Grundstück in die Keller gedrungen ist. Schäden durch 

Löcher im Dach, kaputte Fenster oder durch Rückstaus in der Kanalisation müssen die Privatversicherer 

übernehmen. Die SGV musste letztes Jahr rund 1000 Gesuche ablehnen. Einzelne Versicherungen haben 

den ablehnenden Bescheid der SGV verlangt. Sie sucht nun das Gespräch mit diesen Versicherungsgesell-

schaften, um das Verfahren im Schadenfall kundenfreundlicher gestalten zu können. Die Geschäftsprü-

fungskommission beantragt dem Rat einstimmig und ohne Enthaltungen, den Geschäftsbericht 2021 zu 

genehmigen. 

Stefan Hug (SP). Zwar hat sich der Gewinn der SGV im vergangenen Jahr im Vergleich zum vorherge-

henden mehr als halbiert, trotzdem darf von einem erfreulichen Geschäftsjahr 2021 für die SGV gespro-

chen werden. Ich nehme vorweg, dass die Fraktion SP/Junge SP den vorliegenden Geschäftsbericht ein-

stimmig genehmigen wird. Ein Blick auf die wichtigsten Kennzahlen, die dem Kurzbericht zu 

entnehmen sind, zeigt Folgendes: Die SGV verzeichnet zwar einen technischen Verlust von knapp 

23,5 Millionen Franken. Aufgrund eines guten Nettoerfolgs aus Kapitalanlagen resultiert trotzdem ein 

Reingewinn von 8,4 Millionen Franken. Die Gesamtschadenssumme belauft sich auf satte 40 Millionen 

Franken. Im Vorjahr waren es 15,5 Millionen Franken. Die Gründe für den stark gestiegenen Versiche-

rungsaufwand waren die regenreichen und stürmischen Sommermonate und die Brandereignisse. We-

gen der Reduktion des Baukostenindexes gab es auch Mindereinnahmen. Im Vergleich zu unserem Kan-

ton musste der Kanton Luzern beispielsweise 400 Millionen Franken Aufwendungen in Kauf nehmen. 

Der Kanton Luzern ist aber auch wesentlich grösser. Bemerkenswert erscheint uns, dass die Solothurni-

schen Feuerwehren im Jahr 2021 mehr als 2100 Mal ausrücken mussten. Dafür danken wir den verschie-

denen Organisationen, denn das Risiko ist für die Feuerwehrleute bei einem Einsatz generell hoch. Wie 

gesagt stehen wir dem Jahresbericht positiv gegenüber. Wir wollen es nicht unterlassen, der SGV für 

ihre wertvollen Dienstleistungen zu danken. Die Schäden, die die SGV betreffen, verursachen häufig 

grosses menschliches Leid. Dieses Leid lässt sich durch die finanziellen Absicherungen etwas mildern. 

Deshalb herzlichen Dank. 

Christof Schauwecker (Grüne). Die Grüne Fraktion hat den Geschäftsbericht der SGV zur Kenntnis ge-

nommen und besprochen. An dieser Stelle möchte ich gerne Folgendes zu Protokoll geben: Trotz dem 

Katastrophenjahr 2021 ist unsere Gebäudeversicherung vergleichsweise glimpflich davongekommen. 

Das hat einerseits damit zu tun, dass das Anlagekapital von rund 0,5 Milliarden Franken entsprechend 

Gewinn abgeworfen hat, unter anderem dank vorteilhaften Entwicklungen am Finanzmarkt, aber auch 

aufgrund einer vorausschauenden Anlagepolitik der SGV. Andererseits - und hier kann man nur von 

Glück sprechen - waren die Schäden, die die letztjährigen Unwetter im Kanton Solothurn verursacht 

haben, nicht so gross wie in anderen Regionen in unserem Land. Die Anlagesumme von rund 

0,5 Milliarden Franken verpflichtet aus Grüner Sicht in zweierlei Hinsicht. Erstens muss das angelegte 

Vermögen sicherstellen, dass potentiell eintreffende Schäden gedeckt werden können. Zweitens muss 

das Geld unserer Meinung nach im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen angelegt werden und so 

zum 1,5 Grad-Ziel beitragen. Dazu haben wir uns im Kantonsrat bereits in der letzten Legislatur geäus-

sert. Ich erinnere an den erheblich erklärten Auftrag «Für unsere Zukunft - Für eine ernsthafte Klimapo-

litik!». Dieser Auftrag verlangt den Verzicht auf finanzielle Investitionen in Unternehmen, die ihr Geld 

mit fossilen Energien verdienen. Die SGV ist in diesem Auftrag zwar nicht explizit erwähnt, aus unserer 

Sicht gilt das jedoch sinngemäss auch für sie. Hinzu kommt der Volksauftrag «Klimanotstand im Kanton 

Solothurn», den wir im März hier im Rat erheblich erklärt haben. Dieser beauftragt den Regierungsrat 

unter anderem, klimagerecht zu handeln und die Budgetgestaltungen, Gesetze, Massnahmen, Beschlüs-

se usw. auf das Pariser Übereinkommen auszurichten. Wie uns gesagt wurde, ist die Gebäudeversiche-

rung dabei, ihr Anlagereglement zu überarbeiten. Wir gehen davon aus, dass die Anliegen der beiden 

erwähnten Aufträge in das überarbeitete Reglement einfliessen werden. Wir sind gespannt auf das 

Resultat. Mit diesen Bemerkungen genehmigt die Grüne Fraktion den Jahresbericht der SGV. 
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Patrick Friker (Die Mitte). Auch unsere Fraktion nimmt den Geschäftsbericht erfreut zur Kenntnis. Trotz 

den höheren Schäden schliesst die Rechnung positiv ab, natürlich dank den Erträgen aus den Kapitalan-

lagen. Aber auch aufgrund der grossen Rückstellungen bei den Kapitalanlagen ist die SGV für wirt-

schaftlich schwierige Zeiten gut aufgestellt. Die Schäden sind höher als im Vorjahr, aber im Vergleich zu 

anderen Kantonen sind wir glimpflich weggekommen. Wir haben es bereits gehört. Das zeigt auch, dass 

die hohen Reserven sinnvoll sind und wir können hoffen, dass wir nicht von einem Extremereignis be-

troffen sein werden. Es könnte auch einmal unseren Kanton treffen und dann profitieren wir alle von 

einer finanziell sehr gut aufgestellten SGV. Die Mitte-Fraktion. Die Mitte - EVP dankt allen Beteiligten 

für die geleistete Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr und wird den Bericht einstimmig genehmigen. 

Markus Dick (SVP). Ich nehme es vorweg: Die SVP-Fraktion lehnt den vorliegenden Geschäftsbericht mit 

sehr grosser Mehrheit ab. Sie sieht aber durchaus viele positive Aspekte und Entwicklungen bei der SGV, 

die sie als grundsätzlich der Allgemeinheit dienende Institution erachtet. Auf viele Zahlen möchte ich an 

dieser Stelle nicht eingehen. Das wurde von den Vorrednern schon gemacht. Erwähnen möchte ich, dass 

die Anzahl der versicherten Gebäude um weitere 500 Gebäude auf weit über 101'000 gestiegen ist. Zu 

den Brandschaden- und Elementarschadenmeldungen haben wir bereits verschiedenste Dinge gehört. 

Das normale Tagesgeschäft erledigt die SGV grossmehrheitlich zufriedenstellend, auch bei grossen 

Schadensereignissen. Das sind die Rückmeldungen, die wir erhalten. Wir schätzen auch das Kompetenz-

zentrum Feuerwehren zusammen mit der International Fire Academy und dem Ausbildungszentrum in 

Balsthal. Ich kann mich hier dem Dank von Stefan Hug an die Instruktoren und an alle Feuerwehrleute 

anschliessen. Was uns aufgefallen ist, ist die Beratung Prävention. Das finden wir eine gute Sache. So 

gibt es eine Zunahme bei den Beurteilungen von Bauvorhaben und bei der Festlegung von objektbezo-

genen Brandschutzmassnahmen. Auch gibt es mehr Stellungnahmen zu Elementarschadenpräventionen 

als im Vorjahr. Sie sind von 160 auf 190 gestiegen. Das sind Anstrengungen, die nicht wirklich beziffer-

bar sind. Sie sind in den Ausgaben, die man bei der Beratung und Prävention leistet, bezifferbar. Das in 

der Zukunft eingesparte Schadensausmass kann aber schwerlich beziffert werden. Im Zusammenhang 

mit der SGV bleibt mir, immer wieder auf einen Punkt aufmerksam zu machen, der leider unbefriedi-

gend gelöst ist. Aber das ist ein Problem, das der Kanton Solothurn nicht alleine lösen kann. Dabei han-

delt es sich um die Erdbeben. Gerade letztes Wochenende haben wir einen freundlichen Reminder er-

halten, pünktlich auf die Beratung hier im Kantonsrat hin. Das Erdbeben mit Epizentrum in Mulhouse 

zeigt einen Punkt auf, der unbefriedigend geregelt ist. Aber wie gesagt muss das auf nationaler Ebene 

passieren. In diesem Zusammenhang kann man aber erfreut vermelden, dass der Kanton Solothurn bei 

der Schadenorganisation Erdbeben offenbar mitmacht. Das ist eine Initiative des Bundes, die in Koope-

ration mit den Gebäudeversicherern und der Privatassekuranz aufgegleist wurde. Hier möchte ich noch 

kurz aus einer Medienmitteilung zitieren, die im Juni 2021 zur Gründung der Schadenorganisation her-

ausgegeben wurde. Dort steht geschrieben: «Gemäss der nationalen Risikoanalyse Katastrophen und 

Notlagen Schweiz 2020 des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (BABS) gehören Erdbeben zusammen 

mit Strommangellagen und Pandemien zu den grössten Risiken für die Schweiz.» Das war der Bericht 

2020. Vorgängig hiess es das bereits ebenfalls - so viel zur Dringlichkeit der Geschäfte in Bezug auf die 

Strommangellage. Das ist nichts, das sich erst jetzt aufgetan hat, so wie vorhin gegen das Anliegen von 

Rémy Wyssmann moniert wurde. Das Materiallager wurde bereits angesprochen und es hat sich gezeigt, 

dass der Entscheid der Verwaltungskommission ein wenig am Markt und an der Kundschaft vorbeige-

gangen ist. Das konnte dank der Intervention der Feuerwehren und auch des Kantonsrats wieder auf 

die richtige Spur gebracht werden. Die Gründe, warum die SVP-Fraktion den Jahresbericht grossmehr-

heitlich ablehnt, sind auf der einen Seite die Gesetzesrevision, die auf sich warten lässt, auf der anderen 

Seite die Besetzung der Verwaltungskommission, was hier wahrscheinlich für wenig Überraschung sorgt. 

So lehnen wir den Geschäftsbericht aus der Not heraus ab, weil es offenbar keine anderen Mittel gibt, 

um auf diese Missstände und Anliegen aufmerksam zu machen, die die SVP-Fraktion schon lange mo-

niert. Einzelsprecher werden später noch Stellung zu diesen Punkten nehmen. 

Samuel Beer (glp). Wir haben die wichtigsten Fakten und Bemerkungen bereits gehört. Ich halte mich 

also kurz und hole ein wenig auf. Wir entnehmen dem Geschäftsbericht einen positiven Gesamteindruck 

und danken allen Beteiligten für die offensichtlich erfolgreiche Arbeit. Wir werden den Bericht geneh-

migen. 

Hansueli Wyss (FDP). Ich habe bei meinem Votum vergessen, die Fraktionsmeinung kundzutun. Wir 

werden dem Geschäftsbericht einstimmig zustimmen und danken allen Feuerwehrleuten für ihre Arbeit. 
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Matthias Borner (SVP). Es haben sich drei Sprecher der SVP-Fraktion mit verschiedenen Aspekten ange-

meldet. Ich bin quasi für einen Exkurs zur Corporate Governance dechargiert. Warum ist uns die Corpo-

rate Governance bei dieser Firma ein grosses Anliegen? Die SGV ist öffentlich-rechtlich und ein Mono-

polbetrieb. Sie versichert 100'000 Gebäude und das Versicherungskapital beträgt 90 Milliarden Franken. 

Es geht also um viel Geld. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man hinschaut, wenn es um einen Mono-

polbetrieb geht. Unsere Aufgabe ist die Oberaufsicht dieses Betriebs. Diese Aufsicht gewährleistet man 

am besten, indem man so unabhängig wie möglich ist. Wenn ich nun aber den Geschäftsbericht lese, 

sehe ich gewisse Punkte, die unsere Fraktion seit vielen Jahren kritisiert. Erstens wird die Revision durch 

die Kantonale Finanzkontrolle vorgenommen. Diese ist beim Finanzdepartement angesiedelt. Brigit 

Wyss ist Regierungsrätin und sitzt in der Verwaltungskommission. Sie ist für das interne Kontrollsystem 

und für das Risikomanagement zuständig. Welchen Hut trägt sie in der Verwaltungskommission? Als 

deren Mitglied ist sie verpflichtet, diese Firma zu vertreten. Sie ist aber auch Regierungsrätin und des-

halb ist sie auch in der Verwaltungskommission. So ist es heikel, dass sie dort Einsitz hat. Die Meinung in 

unserer Fraktion dazu ist übrigens geteilt. Zweitens schauen wir uns die parteipolitische Zusammenset-

zung der Verwaltungskommission an, denn das ist einer unserer grossen Kritikpunkte. Alt-Kantonsrat 

Peter Brügger der FDP.Die Liberalen trifft auf Alt-Kantonsrat Markus Grütter der FDP.Die Liberalen und 

auf Jung-Kantonsrat Daniel Probst, ebenfalls FDP.Die Liberalen. Diese kontrollieren Markus Schüpbach. 

Aufgrund des Wahlkampfs in Solothurn wissen wir alle, dass auch er Mitglied der FDP.Die Liberalen ist. 

Machen wir ein Gedankenspiel und stellen uns vor, dass herauskommt, dass der Geschäftsführer einen 

zu hohen Bonus erhält. Der Regierungsrat, der in der gleichen Partei ist, hat das unterschrieben, kon-

trolliert wird es von der Revisionsstelle, die ebenfalls bei einem FDPler angesiedelt ist. In der Verwal-

tungskommission, die es nicht gesehen hat, sind ebenfalls alle FDPler und der, der den Bonus bekommt, 

ist ebenfalls in der FDP. Stellen Sie sich das einmal vor. Reglementsmässig kann das alles korrekt sein. 

Aber wie wirkt das nach aussen? Diese Situation ist nicht gut und deshalb hat das bei uns relativ grossen 

Unmut ausgelöst. Ich habe die Protokolle auf zehn Jahre zurück angeschaut und gesehen, dass jedes 

Jahr das Gleiche diskutiert wird. Es wurde eine Art Ritual zwischen Walter Gurtner und der Regierungs-

rätin, zuerst Esther Gassler und nachher Brigit Wyss. Einmal hatte die Regierungsrätin Stellung genom-

men, obwohl Walter Gurtner das Wort gar nicht ergriffen hatte. Das Ritual war also schon so eingestellt, 

dass Walter Gurtner seine Kritik gar nicht erst anbringen musste. Im Jahr 2015 hatte Esther Gassler ge-

mäss Protokoll gesagt: «Walter Gurtner möchte ich sagen, dass wir dabei sind, das Gebäudeversiche-

rungsgesetz zu revidieren. Die Hoffnung, dass der Verwaltungsrat nachher aber politisch zusammenge-

setzt wird, ist verschwindend klein. Es wird mehr auf eine Professionalisierung hinauslaufen und dabei 

zählen die politischen Würdenträger leider nicht sehr viel. Auch ich werde das dann wahrscheinlich zur 

Kenntnis nehmen müssen.» Im Jahr 2018 sagte Regierungsrätin Brigit Wyss: «Die Diskussion über Corpo-

rate Governance führen wir schon länger intern und mit Kleinen Anfragen auch extern. Wir haben zu-

gesagt, dass wir uns dem annehmen, sind aber auch überzeugt, dass es Vor- und Nachteile gibt.» (Die 

Präsidentin weist auf das Ende der Redezeit hin.) So geht das weiter, es gibt weitere Beispiele. Man hat 

uns das versprochen und jetzt hätte man endlich die Chance gehabt, die Verwaltungskommission aus-

zuwechseln. Wer wurde neu in die Verwaltungskommission bestimmt? Roger Siegenthaler, Gemeinde-

präsident von Lüterkofen und Mitglied der FDP.Die Liberalen. Darüber waren wir sehr enttäuscht und 

deshalb wird eine grosse Mehrheit den Geschäftsbericht ablehnen. Wir verurteilen nicht die Geschäfts-

führung in Bausch und Bogen, die Corporate Governance-Risiken müssen jetzt aber angegangen und 

hier muss etwas geändert werden. 

Kevin Kunz (SVP). Ich kann vorwegnehmen, dass ich nicht so lange reden werde wie Matthias Borner. 

Mir ist ein Anliegen wichtig, und zwar durfte ich im Jahr 2019 an der Totalrevision der GVB teilnehmen. 

Das war eine sehr komplexe Sache, bei der es darum ging, die ganze Gesetzeslage neu zu entwerfen 

und zu entwickeln. Leider sind mittlerweile fast drei Jahre vergangen. Uns ist bewusst, dass Corona da-

zwischengekommen ist. Vielleicht kann Brigit Wyss sagen, wie es dort jetzt aussieht, damit es langsam 

vorwärtsgeht. Ich denke, dass es fair und respektvoll ist, wenn es vorwärtsgeht, denn wir haben viel Zeit 

in die Projektgruppe investiert. Ich muss zugeben, dass ich mich wieder einarbeiten müsste, damit ich 

bei jedem einzelnen Punkt wieder weiss, worum es geht, weil es doch schon sehr lange her ist. Diesen 

Punkt kritisieren wir, weil es in unseren Augen zu lange gedauert, seitdem man diese Projektgruppe 

lanciert wurde. 

Markus Spielmann (FDP). Die FDP.Die Liberalen wurden genannt. Die Kritik, die an ihr geübt wurde, 

nehme ich nur entgegen, wenn man im Sinne von positiver Kritik die Qualität der Exponenten der 

FDP.Die Liberalen hervorgestrichen hat. Im Übrigen weise ich die Kritik zurück. Die Verwaltungskommis-

sion der SGV setzt sich gemäss Gesetz aus dem Departement, Vertretern der Hauseigentümer, Gewerbe, 
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Handel, Landwirtschaft und Industrie, Arbeitnehmerschaft, Finanzfachpersonen, den Einwohnerge-

meinden und den Feuerwehren zusammen. Es ist nun mal eine Tatsache - für mich nicht unbedingt eine 

negative - dass die Hälfte der Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen in diesem Kanton 

von der FDP.Die Liberalen sind, ebenso der Präsident des Verbands Solothurner Einwohnergemeinden. 

Allerdings sind alle Parteien und Verbände eingeladen, ihre Leute entsprechend zu positionieren und 

beispielsweise bei Gemeindepräsidienwahlen mitzumachen. Es ist auch so, dass sich die Verwaltungs-

kommission gemäss dieser gesetzlichen Bestimmung aus den Personen zusammensetzt, die von den 

Verbänden geschickt werden. Auch der Hauseigentümerverband hat einen Vertreter, im Übrigen nicht 

von der FDP.Die Liberalen, denn das wurde unterschlagen. Er ist ein ausgewiesener Unternehmer. Jetzt 

komme ich zur Revision des Gebäudeversicherungsgesetzes. Auch ich warte sehr gespannt darauf, was 

darin geschrieben stehen wird. Man kann davon ausgehen, dass sich eine Änderung ergeben wird. Ich 

lege aber Wert darauf, dass die Hauseigentümer als Versicherungsnehmer weiterhin in der Verwal-

tungskommission - oder wie auch immer diese im neuen Gesetz dann heissen wird - vertreten sind. Dem 

Gesetzesentwurf sehen auch wir mit Interesse entgegen. Vielleicht sagt die Departementsvorsteherin 

tatsächlich etwas dazu, wo dieser steckt. Soweit ich weiss, ist er in der Verwaltung unterwegs. Nun 

wechsle ich noch kurz den Hut und ziehe den des Hauseigentümerverbands an. Im Rahmen der Debatte 

wurde die Erdbebenversicherung genannt. Hierzu möchte ich hervorheben, dass eine obligatorische 

Erdbebenversicherung aus Sicht der Hauseigentümer und Hauseigentümerinnen nicht gewollt ist. Eine 

solche wollen wir auch nicht im neuen Gesetz haben. 

Christian Thalmann (FDP). Der guten Ordnung halber möchte ich etwas richtigstellen, das Matthias Bor-

ner gesagt hat. Die Kantonale Finanzkontrolle ist zwar organisatorisch bei Regierungsrat Peter Hodel 

angebunden, sie ist aber neutral. Sie muss dem Parlament rapportieren, zwar auch dem Regierungsrat, 

aber sie ist unabhängig. Der Regierungsrat hat nicht zu sagen, was die Finanzkontrolle zu tun und zu 

lassen hat. 

Brigit Wyss (Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements). Ich danke für die grossmehrheitlich gute 

Aufnahme und für die differenzierte Ablehnung. Der Unmut ist nicht neu. Nach all den Jahren möchte 

ich mich aber nicht mehr dazu äussern, sonst werde ich das nächste Mal zitiert. Es wird sich ändern. Den 

Dank, der den Feuerwehren ausgesprochen wurde, gebe ich sehr gerne weiter. Sie hatten ein schlimmes 

Jahr. Die Materialbeschaffung, die erwähnt wurde, funktioniert wieder. Ich gebe den Dank auch gerne 

den Mitarbeitenden der SGV weiter. Wenn wir ein Schadensereignis haben, muss viel Arbeit bewältigt 

werden. Zum Gesetz kann ich sagen, dass das interne Mitberichtsverfahren abgeschlossen ist. Wir haben 

viele Rückmeldungen erhalten und werde diese im Oktober einarbeiten. Anschliessend geht das Gesetz 

in die öffentliche Vernehmlassung. Dem Anliegen der Corporate Governance werden wir selbstverständ-

lich Rechnung tragen. Bezüglich einer Erdbebenversicherung ist kantonal nichts vorgesehen. National 

läuft noch immer das Projekt einer Eventualverpflichtung. Das heisst, dass jeder Hauseigentümer und 

jede Hauseigentümerin im Extremfall mit 0,7 % des Wertes des eigenen Hauses solidarisch haften müss-

te. Sollte das Geschäft im Parlament gutgeheissen werden, wird es vors Volk kommen. Die SGV ist auf-

grund ihrer Tätigkeit stark vom Klimawandel betroffen. Entsprechend nachhaltig richtet sie ihr Anlage-

reglement aus. Abschliessend danke ich nochmals für die grossmehrheitlich gute Aufnahme. 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Das Eintreten ist obligatorisch und Rückweisungsanträge wurden nicht 

gestellt. Damit kommen wir zur Detailberatung und zur Abstimmung. 

Detailberatung 

Titel und Ingress Angenommen 

Kein Rückkommen. 

Schlussabstimmung [Details siehe Anhang A, Abstimmung Nr. 24] 

 

Für Annahme des Beschlussesentwurfs  74 Stimmen 

Dagegen 9 Stimmen 

Enthaltungen 3 Stimmen 
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Es werden gemeinsam beraten: 

ID 0156/2022 

Dringliche Interpellation Markus Ammann (SP, Olten): Energiemangel im Kanton Solothurn - 

jetzt handeln! 

(Weiterberatung, siehe «Verhandlungen» 2022, S. 701) 

 

ID 0157/2022 

Dringliche Interpellation Mitte-Fraktion. Die Mitte - EVP: Massiver Anstieg von Strompreisen 

im Kanton Solothurn 

(teilweise gemeinsame Beratung) 

(Weiterberatung, siehe «Verhandlungen» 2022, S. 701) 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Die beiden Interpellationen gehen um das gleiche Thema. Die Fragen 

sind zwar nicht die gleichen, Sie können aber trotzdem zu beiden Interpellation reden, wenn Sie das 

wollen. 

Markus Ammann (SP). Wir werden getrennt zu diesen zwei Geschäften reden. Zuerst möchte ich dem 

Regierungsrat für die rasche Beantwortung der Fragen bestens danken. Ich denke, dass die Unsicherheit 

in der Bevölkerung gross ist. Viele erwarten den kommenden Winter mit Bangen und hier rede ich nicht 

vom Coronavirus, das vielleicht auch noch einiges an Kopfzerbrechen auslösen wird. Mit seinen Antwor-

ten bestätigt der Regierungsrat, dass es sich bei der aktuellen Diskussion zum Energiemangel nicht um 

ein momentanes, kurzfristiges Problem handelt, sondern um eines, das uns nächstes, möglicherweise 

auch übernächstes Jahr und höchstwahrscheinlich auch in den weiteren Jahren beschäftigen wird. Beim 

Gas, aber auch bei den übrigen fossilen Treib- und Brennstoffen zeigen sich jetzt die Folgen der eklatan-

ten, jahrzehntelang gewachsenen Auslandsabhängigkeit. Das ist eine Abhängigkeit, die den vielfälti-

gen, weltpolitischen Verwerfungen völlig ungeschützt ausgesetzt ist. Beim Strom sind wir vom Wetter 

abhängig und offensichtlich noch viel stärker als erwartet auch heute schon vom fortschreitenden Kli-

mawandel betroffen. In den kommenden Jahren wird sich wohl vermehrt die Frage stellen, ob im Früh-

jahr noch genügend Strom vorhanden ist und ob wir genügend Treib- und Brennstoff bekommen, um 

die Bedürfnisse der Schweiz zu decken. Eine teilweise Erklärung gibt es auch für die hohen Preise bei 

den Treib- und Brennstoffen, weil die Bahn im deutschen Rheintal schlicht nicht imstande ist, die not-

wendigen Kapazitäten als Alternative zum Rheinschifffahrtsverkehr aufzubringen. In den letzten drei 

Worten der Antwort auf die Frage 1 kommt der Regierungsrat aber zum entscheidenden Punkt. Die 

effizienteste und günstigste Art, um einer Strom- oder Energiemangellage zu begegnen, sind schlicht 

und einfach Sparmassnahmen. Das haben wir in den letzten Jahren vermutlich aus den Augen verloren. 

Die Fragen zur Versorgungssicherheit wurden in der Regel gut nachvollziehbar beantwortet. Die primä-

re Verantwortung liegt klar beim Bund. Der Bund ist Taktgeber und hat den Lead. Was die kantonalen 

Aktivitäten anbelangt, bleiben wir aber skeptisch. Das, was beschrieben ist, mag für Notfalllagen genü-

gen. Wie der Regierungsrat selber festgestellt hat, handelt es sich möglicherweise aber nicht nur um 

eine kurzfristige Mangelsituation, sondern um schwerwiegendere oder sogar sich wiederholende Ver-

sorgungsengpässe. In dieser Hinsicht gibt der Regierungsrat noch keine genügend nachvollziehbare 

Auskunft darüber, was sein Beitrag und sein Vorgehen bei einer solchen Entwicklung sein werden. Be-

treffend der konkreten Massnahmen bleibt der Regierungsrat vage. Es ist sicher richtig, dass primär 

verwaltungsinterne Massnahmen geprüft werden. Wir hätten allerdings erwartet, dass ein wenig mehr 

Fleisch am Knochen ist, denn es handelt sich um eine Krise, von der wir schon seit einigen Wochen re-

den. Konkordanz in Ehren - das Abstimmen mit anderen Kantonen ist richtig und gut, aber selber han-

deln ist in Notlagen manchmal besser. In diesem Sinne ist es begrüssenswert, sich beim Bund und inte-

ressanterweise beim Städteverband zu orientieren. Die Liste des Städteverbands umfasst nämlich neben 

der erwähnten Absenkung der Temperatur zwei volle Seiten mit interessanten, prüfenswerten Mass-

nahmen. Wir hoffen, dass wir im Kanton noch mehr davon hören. Mit einer gewissen Beruhigung stel-

len wir fest, dass auch komplexere Szenarien und Krisensituationen geübt wurden, auch - und das ist 

vielleicht der Pferdefuss an der ganzen Sache - wenn es schon einige Jahre her ist. Es ist aber sicher rich-

tig, dass der Kanton jetzt den Sonderstab Energie einsetzt, der sich vor allem auch mit den besonders 

gefährdeten Unternehmen beschäftigen wird. So wie er aufgestellt ist, wird er in den kritischen Mona-
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ten eine wichtige und zentrale Rolle einnehmen. Wir sind auf seine Tätigkeit gespannt. Ob es genügen 

wird, um den Problemen der Unternehmen gerecht zu werden, wird sich weisen. 

Mit Befriedigung nehmen wir zur Kenntnis, dass auch erste Kontakte mit den Energieversorgern statt-

gefunden haben und dass diese gepflegt werden. Aber auch hier zeigt sich, dass die Auslandsabhängig-

keit trotz den Vorkehrungen ein zentraler Unsicherheitsfaktor ist und bleibt. Aus dieser Unsicherheit 

schimmert aus meiner Sicht immer wieder durch, dass es eine gewisse Hilflosigkeit im Umgang mit der 

Frage gibt, wie wir uns noch besser auf kürzere oder längere Energiemangellagen - wie auch immer sie 

geartet sein werden - vorbereiten können. Persönlich bin ich zuversichtlich, dass eine Strommangellage 

zurzeit nicht das grösste Risiko und die grösste Sorge von uns sein muss, schon gar nicht in diesem Jahr. 

Aber wir sind froh, dass wir schon heute besser geübt sind, möglichen Krisen und Notlagen zu begeg-

nen, dieses Mal vielleicht schon, bevor sie eintreten. In diesem Sinne ist die Beantwortung ein Stück weit 

eine Beruhigung. Wir danken für die zusätzliche Transparenz und für die erklärten Absichten. Wir den-

ken, dass die Beantwortung ein wenig Beruhigung in der Bevölkerung bringen kann. Bei der ganzen 

Diskussion quält uns aber schon seit Beginn eine ganze andere, beunruhigende Frage: Wieso reagieren 

wir erst jetzt, so kurz vor der potentiellen Krise? Wissen wir nicht seit 20 oder noch mehr Jahren, dass 

unser ungezügelter Energiehunger und unsere schon unermessliche Abhängigkeit von den fossilen Roh-

stoffen irgendwann in die Sackgasse führen? Seit mindestens zehn bis 15 Jahren kennen wir eigentlich 

auch die Rezepte, wie man diese Abhängigkeit schrittweise reduzieren oder sogar aufheben könnte. 

Damit meine ich keine neuen AKW, die uns in eine neue Abhängigkeit führen würden. Geschehen ist 

aber fast nichts. Wir haben uns in Kämpfe um Öl-, Gas- und Benzinpreise sowie um Atommülllager ver-

zettelt, statt alles daran zu setzen, unsere Abhängigkeit zu hinterfragen und nachhaltigere Lösungen zu 

suchen. Es brauchte einen Krieg und eine Verquickung von unglücklichen Umständen im Strommarkt, 

damit wir wenigstens beginnen nachzudenken. Scheinbar braucht es immer eine handfeste Krise direkt 

vor der Türe oder in diesem Fall sogar einen Krieg, bevor wir anfangen, gemeinsam über das Handeln 

nachzudenken. Als unverbesserliche Optimisten hoffen wir natürlich, dass die aktuelle Diskussion auch 

ein Weckruf ist, aus der Vergangenheit endlich das Richtige zu lernen und das Notwendige in Zukunft in 

Angriff zu nehmen. Eine der edleren Fähigkeiten des Menschen ist, dass er vorausdenken und voraus-

planen kann. Es heisst ja «gouverner c'est prévoir». Das gilt nicht nur für den Regierungsrat, sondern 

viel stärker auch für das Parlament, für die Parlamentarier und Parlamentarierinnen, die die Gesetze 

machen, die länger gelten. Ich denke, dass es die meisten langsam auch begriffen haben. Wir haben 

eine Energiekrise und eine Klimakrise und wir haben uns in beide selber hineinmanövriert. Im Kanton 

Solothurn gibt es jetzt deshalb einen Massnahmenplan «Klimaschutz», ein kantonales Energiekonzept 

und hoffentlich bald eine gehaltvolle Revision des Energiegesetzes. Es wird an uns sein zu beweisen, 

dass wir die aktuellen Lektionen begriffen haben. Ich persönlich und wir als Fraktion sind mit der kurz-

fristigen Beantwortung des Regierungsrats zum grösseren Teil zufrieden. 

Christof Schauwecker (Grüne). Herzlichen Dank für die Beantwortung der beiden vorliegenden Interpel-

lationen. Ich werde zu beiden reden, weil sie diverse Fragen zum gleichen Thema stellen. Beim Lesen 

der Antworten haben wir mit Erleichterung festgestellt, dass der Regierungsrat auch ohne konkrete 

parlamentarische Aufträge und Interpellationen bereits aktiv geworden ist. Wir konnten weiter feststel-

len, dass unser Regierungsrat darauf bedacht ist, den potentiellen Schaden von potentiell eintretenden 

Energieversorgungskrisen für die Solothurner Bevölkerung und Wirtschaft zu minimieren. Die Grüne 

Fraktion erwartet von einer verantwortungsbewussten Regierung genau ein solches Vorgehen. Vielen 

Dank. Was wir bereits letzte Woche bei der Dringlichkeitserklärung befürchtet haben, hat sich auch mit 

der Beantwortung grossmehrheitlich gezeigt: Der Erkenntnisgewinn ist relativ überschaubar. Wer re-

gelmässig die Tagesschau schaut, ist ebenso informiert wie nach dem Lesen der beiden Interpellations-

antworten. Aus grüner Sicht möchten wir trotzdem einen Punkt hervorheben, der uns in der ganzen 

Debatte zur Energieversorgung zentral erscheint. Wir sind froh, dass im Schlusssatz der Beantwortung 

der Interpellation der Mitte-Fraktion. Die Mitte - EVP geschrieben steht, dass wir unsere Stromversor-

gung soweit wie möglich aus erneuerbaren Quellen im Inland decken können und dass wir von fossilen 

Brenn- und Treibstoffen wegkommen. Das ist unsere Versicherung für kommende Energiemangelsitua-

tionen. Das macht uns weniger abhängig von unberechenbaren Despoten. Das emanzipiert uns vom 

volatilen europäischen Strom- und Gasmarkt und es ist ein wichtiger Beitrag zu unserem Kampf gegen 

den Klimawandel. Deshalb müssen wir schon jetzt alles daransetzen, dass uns die Energiewende mög-

lichst rasch und gut gelingt. Ich möchte gerne noch eine Aussage meines Vorredners kommentieren. Er 

hat sinngemäss gesagt, dass es manchmal besser ist, in Krisensituationen selber zu handeln, als sich mit 

anderen abzustimmen. Wir haben in den letzten zwei Jahren gesehen, wie das angekommen ist und 

deshalb würde ich diese Aussage etwas relativieren. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht dazu sagen. 

Ich bedanke mich nochmals für die Beantwortung der beiden Interpellationen und wünsche dem Son-
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derstab Energie, der seine Arbeit bald aufnehmen wird und allen anderen Beteiligten, die zum Wohl 

von uns allen arbeiten, gutes Gelingen. 

Sibylle Jeker (SVP). Auch wir danken dem Regierungsrat. Die SVP-Fraktion ist der Meinung, dass er in-

nerhalb kürzester Zeit das Bestmögliche gemacht hat, auch wenn wir nach der Beantwortung der Fra-

gen nicht viel schlauer sind als vorher. Warten wir also die Sitzung des Sonderstabs Energie vom 

28. September 2022 ab und schauen, was dabei herauskommt. Der Schweiz droht eine Energiekrise ei-

nes Ausmasses, die es so noch nie gegeben hat. Die Strommangellage gilt als eines der grössten Risiken 

der Schweiz. Dass unser Land auf eine Stromkatastrophe zusteuert, ist schon länger bekannt. Die Ursa-

che der Energiekrise liegt in der Energiepolitik, die bis heute leider auch von bürgerlicher Seite mitge-

tragen wurde. Die Energiewende stützt sich auf völlig realitätsfremde Annahmen. Die Energiekrise ist 

hausgemacht und eine direkte Folge der Energiewende. Es hat geheissen, dass es nur 40 Franken mehr 

pro Haushalt kosten würde. Die SVP war die einzige Partei, die das Energiegesetz als viel zu teuer und 

nicht realisierbar bekämpft hat. Jetzt zeigt sich drastisch, dass die ideologischen Umstellungen auf er-

neuerbare Energien und alles dekarbonisieren zu wollen, nicht funktioniert. Unser Kaltduschen-Plakat 

wurde belächelt. Heute lacht niemand mehr darüber. Die Energiepreise explodieren und es fehlt massiv 

an Winterstrom. Die einzigen, die sich über die Energiekrise vermutlich freuen, sind die Linken und die 

Grünen. Ihr Plan geht scheinbar auf - Umerziehung der Bevölkerung, Verbote, Rationierungen und Spa-

rappelle. Kurz gesagt: die freie Marktwirtschaft durch eine ökologische Planwirtschaft ersetzen. Kein 

Wort dazu, dass die Ziele der Energiestrategie überhaupt nicht umsetzbar sind. Kein Wort dazu, dass 

mit Sonnen- und Windenergie nicht genügend Winterstrom produziert werden kann. Kein Wort dazu, 

dass die masslose Zuwanderung die Energiekrise zusätzlich befeuert. Es stehen Existenzen auf dem Spiel, 

den Einwohnerinnen und Einwohnern droht Verarmung, mittelständischen Firmen droht der Zusam-

menbruch. Das ist das Resultat von Fehlentscheidungen. Das verbohrte Festhalten bei den Kernkraft-

werken ist ein gutes Beispiel. Kerzen und Brennholz beschaffen, Strassenbeleuchtungen ausschalten, die 

Schaufenster nicht mehr beleuchten und Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung. Wir sollen mit Umluft-

backöfen backen, aber unsere Ölheizung mit einer Wärmepumpe ersetzen. Wir sollen die Lichter lö-

schen, aber Elektroautos kaufen. Die E-Bikes boomen, während die Elektroofen der Teufel sind und 

verboten werden. Solche Massnahmen, mit denen es buchstäblich zum Lichterlöschen kommt, haben 

eine grosse symbolische Wirkung. Der Hinterste und der Letzte wird merken, dass in der Energiepolitik 

etwas gewaltig schiefgelaufen ist. Fakt ist, dass die Energiestrategie 2050 von einem sinkenden Strom-

verbrauch ausgegangen ist. Mit der masslosen Zuwanderung und der vorgesehenen Dekarbonisierung 

braucht es fast doppelt so viel Strom wie damals. Der Zubau bei Wasserkraftprojekten findet aufgrund 

von Naturschutzanliegen kaum statt. Von den in der Energiestrategie 2050 ursprünglich geplanten 

Windturbinen gibt es heute lediglich eine Handvoll oder einen Bruchteil, der realisiert wurde. Das einzi-

ge, was mit der Energiestrategie 2050 realisiert wurde, ist der konkrete Ausstieg aus der Kernkraft. Mit 

dem aktuell stattfinden Rückbau von Mühleberg manövriert sich die Schweiz selbstverschuldet in eine 

mögliche Strommangellage. Die Abstellung des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 war ein grosser 

Fehler. Man hat sich den Luxus geleistet, ein funktionierendes Kernkraftwerk vom Netz zu nehmen, und 

das aus wirtschaftlichen Gründen. Das Kernkraftwerk Mühleberg würde heute 300 Megawatt CO2-freien 

Strom liefern. Jetzt muss der Bund besonders dreckige Reserveenergie in Form von Notstromaggregaten 

und Reservekraftwerken bereitstellen, damit wir allfällige Stromlücken verhindern können. Es ist 

schlicht eine Verkennung von Tatsachen, wenn heute behauptet wird, dass eine mögliche kurzfristige 

Strommangellage nichts mit der Energiepolitik zu tun hat. Wir haben uns damit geschwächt und vom 

Ausland abhängig gemacht. Uns ist bewusst, dass uns Rechthaben letztlich nicht weiterbringt. Die Vor-

geschichte ist aber nötig, um jetzt die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Es gibt noch immer Parteien, 

die behaupten, dass die Energiestrategie 2050 das Mass aller Dinge ist und schneller vorwärtsgehen 

muss - so die Parteien, die noch heute krampfhaft an der Abschaltung von Kernkraftwerken festhalten, 

obwohl diese im Winter zuverlässig sicheren Strom liefern. Solange wir den Strom nicht kostengünstig 

speichern können, ist es schlicht unmöglich, auf fossile Energieträger oder Kernkraft zu verzichten, es sei 

denn, man will die Wirtschaft und damit die ganze Gesellschaft an die Wand fahren. Das Thema ist für 

die Solothurner Wirtschaft und für unsere Bevölkerung von grosser Wichtigkeit. Um ein Problem zu 

lösen, muss zuerst anerkannt werden, dass es ein Problem ist. Die SVP-Fraktion findet es zurzeit befrie-

digend, dass man von links bis rechts endlich zu dieser Erkenntnis gekommen ist. 

Jonas Walther (glp). Ich möchte bewusst nicht auf die energiepolitische Diskussion einsteigen. Sonst 

müssten wir hier über das Endlager und die 20 Milliarden Franken, die zusätzlich anfallen, diskutieren. 

Gut, man kann es auch anders sehen: Der Abschreibungszeitraum der 20 Milliarden Franken erstreckt 

sich über 100'000 Jahre, so dass der Betrag auf ein einzelnes Jahr nicht mehr wirklich gross ist. Ich kom-
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me auf die beiden Interpellationen zurück. Samuel Beer wird zur Interpellation der Mitte-Fraktion. Die 

Mitte - EVP Stellung nehmen und ich gerne auf diejenige von Markus Ammann. Wir hatten nicht viel 

Zeit, um die Diskussion zu den vorliegenden Interpellationen zu führen. Aber es hätte ehrlich gesagt 

wohl auch nicht viel zu diskutieren gegeben, denn wie wir gemerkt haben, kann auch der Regierungsrat 

nicht Kaffeesatzlesen. Ich denke, dass das die Schwierigkeit ist, die dahintersteckt. Die zwei Wörter «be-

obachten» und «prüfen» kommen aussergewöhnlich oft in den Stellungnahmen vor. Ich denke, dass wir 

vergeblich nach konkreten Massnahmen gesucht haben. Was wir mitnehmen, ist, dass die Eintretens-

wahrscheinlichkeit einer Strommangellage nicht abgeschätzt werden kann. Wir haben noch immer die 

Hoffnung, dass sie nicht eintreten wird. Das Zweite ist - und hier musste ich schmunzeln - dass der Gas-

raum Mittelland Reserven hat, diese aber leider im Ausland sind. Das ist mir ein wenig seltsam vorge-

kommen. Wie gesagt ist die grundlegende Diskussion über die Energiepolitik hier nicht angezeigt. Wir 

danken dem Interpellanten für die Fragen und dem Regierungsrat für die Antworten. Nur so viel noch: 

Der Bund alleine wird es nicht richten können.  

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Bei dieser Gelegenheit begrüsse ich die beiden Gäste, die in der Zwi-

schenzeit eingetroffen sind. Herzlich willkommen. 

Georg Nussbaumer (Die Mitte). Zuerst werde ich mich allgemein äussern. Danach werde ich kurz auf die 

Fragen eingehen, die von Seiten der Fraktion SP/Junge SP gestellt wurden. In einem zweiten Teil werde 

ich zu unserer Interpellation sprechen. Die Kombination eines kriegerischen Ereignisses, zusammen mit 

den Folgen der Klimaerwärmung führt zu einer Mangellage, wie wir uns das nie vorstellen konnten. Es 

rächt sich nun, dass die Schweiz bezüglich dem Gesamtenergieverbrauch zu 74 % vom Ausland abhän-

gig ist. Leider muss in diesem Zusammenhang festgestellt werden, dass die meistens privatrechtlich or-

ganisierten, aber der öffentlichen Hand angehörenden Energieunternehmen oft eine einseitige, auf 

Gewinn ausgerichtete Strategie verfolgt haben. Sie haben die übergeordneten Interessen der Allge-

meinheit nach einer wirklich sicheren und nachhaltigen sowie erneuerbaren, aber gleichzeitig auch 

bezahlbaren Energieversorgung völlig ignoriert. Grundsätzlich gibt es nichts dagegen einzuwenden, die 

Energieversorger zu verselbständigen. Die strategischen Ziele müssen aber von der Politik vorgegeben 

werden. Mit ganz wenigen Ausnahmen wurde das in der Vergangenheit in der Schweiz versäumt, in 

unserem Kanton geschah dies ganz besonders. Die Vorgaben von strategisch langfristigen Zielen schmä-

lern unter Umständen die Ausschüttung von den Institutionen an die öffentliche Hand. Das ist klar und 

ebenso ein Faktum, das man sehen muss. In Bezug auf die Beantwortung der beiden Interpellationen 

möchte unsere Fraktion festhalten, dass es uns bewusst ist, dass in vielen Bereichen das Bundesrecht 

übergeordnet ist. Trotzdem hätten wir uns in einem Teilbereich handfestere Antworten gewünscht. Der 

mehrfach vorkommende Hinweis auf die neu eingesetzte Task Force reicht unserer Meinung nach nicht, 

um die drängendsten Probleme der Bevölkerung in einem nötigen Mass zu würdigen und zumindest 

teilweise mögliche Hinweise auf Lösungsansätze zu geben. Zu den Fragen: Die Frage 1 wurde in etwa so 

beantwortet, wie das zu erwarten war. In der Frage 2 wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die 

Abhängigkeit der Schweiz von fossilen Energieträgern gewaltig ist und eigentlich die grösste Bedro-

hung unserer Unabhängigkeit darstellt. Dabei geht es weniger um den Strom. Das Kernkraftwerk Müh-

leberg wurde übrigens abgeschaltet, weil es nicht mehr ganz sicher war und weil es der Betreiber nicht 

mehr als konform erachtet hat. Es gab dazu keine Verordnung von oben. Die Abhängigkeit von den 

fossilen Energieträgern wurde natürlich von einer Partei hier im Rat immer speziell gefördert. Mehrere 

Vertreter von Swissoil, das heute einen anderen Namen trägt, sitzen hier im Rat. Ich finde es jeweils 

etwas speziell, wenn man sich jetzt dahingehend äussert, dass man es immer gesagt habe. Man hat sich 

dieser Abhängigkeit bewusst ausgesetzt. Ihre Partei, liebe SVP-Fraktion, war zuvorderst mit dabei. Die 

Frage 3 enthält die Antworten, mit denen man die Frage beantworten durfte. Zur Frage 4: Wir sind 

durchaus der Meinung, dass unser Kanton etwas mehr machen kann, als die Fragen des Bundes zu be-

antworten. Wir sind der Auffassung, dass der Kanton die Aufgabe hat, mit den Gemeinden, den regio-

nalen Energieversorgern sowie den Lieferanten von fossilen Brennstoffen frühzeitig nach Möglichkeiten 

zu suchen und Massnahmen zu treffen, damit es gar nie zu den Szenarien kommt, wie sie in der Frage 

6 aufgeworfen werden. Allenfalls müssen wir hier schon sehr früh Massnahmen ergreifen, die unter 

Umständen gesetzliche Bestimmungen voraussetzen. Zur Frage 6: Es ist nachvollziehbar, dass Bundes-

stellen den Lead innehaben. Allerdings geht es hier nicht nur um mögliche Energieengpässe, sondern 

auch um das Überleben von Betrieben und damit um Arbeitsplätze. Wir erwarten von den zuständigen 

Ämtern, dass sie sich darauf vorbereiten und sich dem bewusst sind. Die Fragen 9 und 10 wurden so 

beantwortet, wie das derzeit möglich ist. Klar ist, dass vor allem die städtischen Betriebe, die bis anhin 

bei der Wärmeversorgung in unserem Kanton einseitig auf Gas gesetzt haben, ihre Verantwortung in 

Zukunft wahrnehmen müssen. Sie müssen konsequent den Weg weg von den fossilen Energieträgern 
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suchen. So auch, wie das vorhin erwähnt wurde, wenn die Ausschüttung an die Körperschaften für eine 

gewisse Zeit nicht mehr möglich sein wird. 

Markus Spielmann (FDP). Ich spreche gleichzeitig zu beiden dringlich erklärten Interpellationen, zu de-

nen wir gestern die Antworten des Regierungsrats bekommen haben. Es ist das, was ich gemeint habe 

in Sachen Dringlichkeit. Es ist jeweils relativ schwierig, die Antworten innert Stunden mit einem 

WhatsApp-Chat zu analysieren. Das Parlament beübt sich damit selber. Die Fraktion FDP.Die Liberalen 

betrachtet die Entwicklungen hinsichtlich der Versorgungssicherheit, aber auch in Bezug auf den Ener-

giepreis mit grosser Sorge, und zwar für Haushaltungen wie auch für Unternehmer. Der Sprecher der 

Fraktion SP/Junge SP hat erwähnt, dass es nicht die grösste Sorge sei und es etwas Beruhigung geben 

würde. Ich bin jedoch nicht dieser Auffassung und komme später noch kurz darauf zu sprechen. Es ist 

spannend, wie die Interpellationen genutzt werden, um auf der einen Seite die Energiestrategie als 

völlig missraten darzustellen. Auf der anderen Seite des Rats erwähnt man, dass man viel zu wenig 

zwangselektrifiziert habe und man das Energiegesetz hätte annehmen müssen. Eigentlich zeigen die 

Diskussionen nichts anderes auf als die Hilflosigkeit, der wir gegenüberstehen und mit der wir konfron-

tiert sind, wie das auch schon genannt wurde. Zurück zu den Unternehmen, die ich erwähnt habe. Das 

Hauptproblem liegt nicht nur bei der Versorgungssicherheit, sondern auch bei der Preisentwicklung. Ich 

kann hierzu einen kurzen Exkurs machen. Seit Jahren berate ich ein Unternehmen. Aktuell sind wir nun 

dabei, die Betriebseinstellung dieses Solothurner Industrieunternehmens zu planen. Menschen werden 

ihren Job verlieren. Das ist sicher nicht das einzige und bestimmt nicht das erste Unternehmen, das auf-

grund der Energiepreise - im konkreten Fall geht es um eine Vervierzehnfachung - dicht macht. So ist in 

Anbetracht des Ausmasses der Auswirkungen dieser Energiepreisexplosion die Antwort auf die Frage 

4 der Interpellation der Mitte-Fraktion. Die Mitte - EVP etwas kurz ausgefallen. Die Haushaltungen sind 

ebenfalls stark belastet. Die Unternehmen beschäftigen sich damit, Wege für einen Wechsel zurück in 

die Grundversorgung zu suchen. Das hat man noch nirgends gehört. Welchen Effekt hat das? Das führt 

zu nichts anderem, als dass die Preise bei der Grundversorgung ebenfalls explodieren werden, weil die 

Nachfrage in der Grundversorgung steigt. Das heisst, bei Endbenutzern, die im freien Markt sind, geht 

das Ganze zurück und in der Grundversorgung wird die Nachfrage höher und die Preise werden steigen. 

Es bedarf keiner grossen Glaskugel, um das vorauszusehen. Die Haushalte werden damit noch mehr in 

Bedrängnis geraten. Das kommt auf uns zu, wenn die Heiz- und Nebenkostenabrechnungen im nächs-

ten Jahr erstellt werden. Das Stossende dabei ist - das wurde bereits erwähnt - dass die Probleme über 

weite Strecken hausgemacht sind, und zwar marktbedingt. Ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail ge-

hen. Es ist jedoch eigenartig, wenn die Energiepreise alle aneinander gekoppelt werden und vom Werk, 

das am teuersten produziert, abhängig sind. Das ist ein Marktversagen, jedoch nicht wegen zu viel 

Markt, sondern wegen zu wenig Markt. Es ist ein planwirtschaftliches System, das einmal mehr am «Ver-

recken» ist, um es einmal so zu sagen, wie es ist. Leider beobachten wir sowohl bei den Fragestellenden 

wie auch bei den Antworten eine gewisse Hilfslosigkeit. Weniges ist beeinflussbar. Es sind exogene Fak-

toren, mit denen wir konfrontiert sind. Vieles unterliegt der Bundeskompetenz. Natürlich entsteht ein 

Unverständnis, wenn man den Anbieter nicht wählen kann und bei einem Gut, das man zwingend 

braucht, einem diktierten Preis ausgeliefert ist. Es ist ein Gut, auf das man nicht verzichten kann. Vor 

diesem Hintergrund und vor dieser Hilflosigkeit begrüsst die Fraktion FDP.Die Liberalen, dass der Son-

derstab Energie gebildet wurde. Wir begrüssen, dass die für diese Krise zuständigen Strukturen beige-

zogen und aktiviert wurden. Wir fordern, dass die Ereignisse eng verfolgt und Massnahmen ergriffen 

werden, soweit das auf Stufe des Kantons möglich ist. Es ist aber auch so, dass sich tatsächlich innert der 

Wochenfrist seit der Beantwortung dieser Interpellationen nicht sehr viel Neues ergeben hat. Das konn-

te und durfte aber auch niemand erwarten. Vor diesem Hintergrund und unter Beizug der zeitlichen 

Faktoren sind die Antworten an sich gut. Wir bleiben weiter am Ball. 

Urs Huber (SP). Das letzte Votum hat viele Inhalte, die ich ebenfalls unterschreiben könnte. Es ist immer 

spannend zu sehen, was als Markt und was als freier Markt deklariert wird. Im Zusammenhang mit 

Strom - ich komme aus Obergösgen - hatte ich noch nie das Gefühl, dass wir uns richtig in einem freien 

Markt befinden. Es gab damals nichts anderes als die Atel. Wenn sie selber kutschieren wollten, so ha-

ben sie sich als Privatunternehmen betitelt. Wenn etwas geplant wurde, so haben sie sich halbstaatlich 

genannt und wollten sich so alle Rechte herausnehmen. Das lief immer so ab. Ich bin nicht der Meinung, 

dass eine Strombörse ein planwirtschaftliches Instrument ist, auch wenn es garantiert ein Teil des Prob-

lems ist, wie es heute läuft. Das Votum der Sprecherin der SVP-Fraktion steht im Raum. Ich möchte nicht 

allzu viel dazu sagen, aber dennoch muss man ein paar Punkte aufnehmen, denn das wird von der SVP-

Fraktion stets wiederholt und auch in den Zeitungen werden immer wieder solche Märchen erzählt. Ein 

Thema ist da beispielsweise, dass die Politik die AKW abgestellt hat oder sie will die AKW abstellen. Ein 
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Teil des politischen Spektrums möchte es tun, wollte es tun oder will es immer noch tun. Tatsache ist, 

dass die Politik kein einziges AKW abgestellt hat. Es gibt nirgends einen Beschluss, mit dem die Politik 

gesagt hat, dass bis zu einem gewissen Datum etwas abgestellt werden soll. Das ist ein Fakt. Daher kann 

es auch gar nicht die Politik sein, die Schuld daran ist, dass das AKW nicht mehr in Betrieb ist. In diesem 

Fall war es tatsächlich der Markt. Man hat in den letzten zehn Jahren vergessen, wo die Strompreise 

angesiedelt waren. Schon vor Fukushima war die Idee gestorben, neue AKW zu bauen. Wer wollte so 

etwas schon bezahlen und finanzieren? Bei einem anderen Geschäft hat ein Sprecher der SVP-Fraktion 

einige Protokolle durchgelesen. Ich habe nicht so viele Protokolle durchgelesen, sondern nur diejenigen, 

die ich noch kenne. Es wurde erwähnt, wer zu den Verhinderern gehört. Wenn man sich nun beispiels-

weise die Debatte vom 28. März 2012 ansieht, also von vor zehn Jahren, so sieht man, dass wir damals 

X Vorstösse eingegeben haben. Es waren keine radikalen Vorstösse. Erstaunlicherweise wurde ein Vor-

stoss von mir angenommen. Er hat gefordert, dass man für eine energieeffiziente Offensive für die 

nächsten zehn Jahre Geld bereitstellen soll. Diese Zeit ist nun gerade vergangen. Die Reaktion der SVP-

Fraktion war die Folgende: «Am Schluss hat sich die SVP-Fraktion entschieden, dass wir freie Bürger sind 

und keine weiteren Gesetze und Auflagen wollen.» Es war jedoch nirgends die Rede von Gesetzen und 

Auflagen. Wir haben gefordert, dass man auch bei den Schulen und bei der öffentlichen Verwaltung 

eine Überprüfung vornehmen soll. Ein weiteres Thema beinhaltete den Solarkataster. So etwas gibt es 

heute. Er hilft seitdem allen Eigentümern. Die damalige Reaktion des SVP-Sprechers war, dass es sich bei 

diesem und bei den vorhergehenden Geschäften um Ökoterrorismus handelt. Diese Wortwahl konnte 

man gestern an einer anderen Stelle vernehmen. Ich kann beim Lesen dieser Debatten immerhin fest-

stellen, dass man trotz Ökoterrorismus etc. relativ gesittet miteinander diskutiert hat. Vielleicht lag es 

auch daran, dass Christian Imark damals als Kantonsratspräsident ausser Gefecht war. 

Beat Künzli (SVP). Bei dieser Diskussion stelle ich fest, dass es sich bei den Politikern um eine eigenartige 

Spezies handelt. Ich gehöre vielleicht auch dazu. Willy Brandt hat gesagt: «Die ganze Politik kann sich 

zum Teufel scheren, wenn sie nicht den Menschen hilft.» Ich habe den Eindruck, dass wir Politik betrei-

ben sollten, die effektiv den Menschen hilft. Ich staune, dass die Personen - oder man kann auch sagen 

die Parteien - die gezeuselt und Feuer gelegt haben, sich jetzt aufspielen als solche, die nun als schnelle 

und grosse Feuerwehrmänner dastehen, um diesen Brand wieder zu löschen. Ich sage dies aus dem 

Grund, weil die Vorstösse aus Kreisen der Fraktion SP/Junge SP und von der Mitte-Fraktion. Die Mitte - 

EVP kommen. Sie erinnern sich, dass die Energieministerin Doris Leuthard eine Frau der Mitte war. Sie 

hat uns diesen ganzen Schlamassel, in dem wir nun stecken, eingebrockt. Simonetta Sommaruga hat das 

Konzept weitergeführt. Die SP ist dafür verantwortlich, dass wir nun diesen Schlamassel haben. Es sind 

genau die Parteien, die uns jetzt wachrütteln und uns sagen wollen, wie es weitergehen soll. Dies 

obschon - und nun komme ich zum speziellen Votum von Markus Ammann - die SVP die Partei war, die 

vorausgedacht und vorausgeplant hat. Markus Ammann hat diese Worte erwähnt. Es war immer die 

SVP, die langfristig gedacht und genau das angekündet hat. Georg Nussbaumer hat erwähnt, dass man 

nie gedacht hat, dass dies geschehen würde, was nun passiert ist. Ich muss Georg Nussbaumer leider 

sagen, dass die SVP immer darauf hingewiesen hat, dass das, was nun geschieht, eintreffen und passie-

ren könnte, obschon Sie nichts davon wissen wollten. Vor allem war ich erstaunt über die Antworten in 

der Interpellation zur Frage 1. Der Regierungsrat schreibt, dass die Verfügbarkeit der französischen 

Kernkraftwerke entscheidend sei. Da muss ich doch schmunzeln. Jetzt kommen wir und sagen, dass wir 

darauf angewiesen sind, dass uns das Ausland - die Franzosen und vermutlich auch die Deutschen - den 

Atomstrom liefert, weil wir unsere Atomkraftwerke abgestellt haben. Das ist letztendlich nichts anderes 

als eine lächerliche Politik. 

Markus Dick (SVP). Ich möchte ganz kurz zu ein, zwei Äusserungen, die hier im Rahmen der Beantwor-

tung der Interpellation gefallen sind, Stellung nehmen. Es wird von einem Sonderstab Energie gespro-

chen, der ins Leben gerufen wurde. Es ist die Rede von ersten Sitzungen, die Ende dieses Monats bereits 

stattfinden sollen. Es wird von Runden Tischen gesprochen usw. Wir haben einen kantonalen Führungs-

stab und wir haben eine eigene Abteilung Kantonale Katastrophenvorsorge. Eigentlich sollte man jetzt 

auf Vorarbeiten dieser entsprechenden Gremien zurückgreifen können. Ich verstehe nicht, weshalb der 

Schrei nach dieser Dringlichkeit dermassen gross ist, wenn die entsprechenden angesprochenen Organi-

sationen wie der Kantonale Führungsstab und die Kantonale Katastrophenvorsorge erst jetzt damit 

beginnen, Sitzungen einzuberufen und mit den entsprechenden Partnern und Schlüsselstellen in Kon-

takt zu treten. Ich frage mich, was dort bislang gemacht wurde. Vielleicht kann Brigit Wyss dazu Stel-

lung beziehen. 
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Michael Ochsenbein (Die Mitte). Es ist immer wieder spannend, solchen Debatten zuzuhören, wenn man 

im Wissen und in Kenntnis von allen Fakten die falschen Schlüsse zieht. Daher möchte ich an dieser Stel-

le gerne ein paar Korrekturen anbringen. Ich beschränke mich auf einige wenige. Tatsache ist, dass 

wenn wir jetzt vom hohen Strompreis sprechen, wir von einem hohen Strompreis wegen den fossilen 

Energieträgern sprechen. Die fossilen Energieträger sind die Tatsache, dass wir einen so hohen Strom-

preis haben - dies in Kombination mit der Börse, wie das der Sprecher der Fraktion FDP.Die Liberalen 

erwähnt hat. Wenn wir von zukunftsweisenden und langfristigen Ideen und Visionen ausgehen, dann 

verstehen wir den Begriff «erneuerbar» und «nicht erneuerbar» nicht. Erneuerbar heisst, dass man es 

erneuern kann. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, dass nicht erneuerbare Energien nicht erneu-

erbar sind. Mit anderen Worten, um es klar auf den Punkt zu bringen, heisst das: Wenn man sie ge-

braucht hat, sind sie weg. Sie sind weg und kommen nicht mehr. Das gilt für Öl, für Gas und es gilt für 

Uran. Wenn man dort von einer langfristigen Strategie spricht, dann hat man die Begriffe «erneuerbar» 

und «nicht erneuerbar» nicht verstanden. Es tut mir leid. Wenn man sagt, dass die Energiepolitik schuld 

ist, so würde ich dem beipflichten. Man hat zwar versucht, diesen Weg zu gehen. In der Schweiz gab es 

jedoch Kreise, die verhindert haben, dass man die Förderung und den Ausbau dieser erneuerbaren 

Energien genügend schnell vorantreiben kann, so dass wir die Probleme jetzt nicht hätten. Wenn man 

Georg Nussbaumer und die französischen AKW zitiert, dann hat man letzte Woche nicht zugehört. 

Georg Nussbaumer hat das Ganze letzte Woche wunderbar ausgeführt. Das Problem, das Frankreich im 

letzten Sommer gehabt hat, nämlich dass zwei Drittel von allen AKW nicht mehr betrieben werden 

konnten, war die Hitze. Frankreich hatte nur aus dem Grund Strom, weil Deutschland genügend schnell 

die erneuerbaren Energien ausgebaut hat und Strom nach Frankreich liefern konnte. Gut, es sind nur 

ein paar Fakten, die wir richtigstellen müssen. 

Samuel Beer (glp). Ich mache es ganz kurz. Normalerweise spreche ich nicht mehr über AKW. Ich bin der 

Meinung, dass sich das Thema für die nächsten zwei, drei Jahre erledigt hat. Ich habe eine Korrektur 

und kann mich da Urs Huber anschliessen. Die BKW hat das AKW Mühleberg nicht wegen der Energie-

strategie abgeschaltet. Dort ist kein Datum erwähnt, es besteht keine Vorgabe. Das ist falsch. Der Grund 

war vielmehr, dass sich die Investitionen nicht mehr gerechnet haben. Das geschah in einer Zeit - es ist 

noch nicht so lange her, nämlich etwa ein Jahr - als der Energiepreis 5 Rappen wert war. Soviel war er in 

den letzten 15 bis 20 Jahren wert. In der Schweiz haben sich gar keine Investitionen in Kraftwerke ge-

lohnt. Das wollte man ändern. Gewisse Kreise wollten keine Änderung. Aber das Thema AKW hat nichts 

mit den letzten zehn Jahren zu tun. Wenn wir vor fünf Jahren beschlossen hätten, wieder AKW zu bau-

en, so würde das unser Problem, das wir heute haben, nicht lösen. Das würde uns allenfalls ein Problem 

in 20 oder 30 Jahren lösen. Ich empfehle Ihnen, das Thema beiseite zu legen. In der Energiebranche ist 

das kein Thema mehr. 

Mark Winkler (FDP). Das politische Hickhack, das wir heute Morgen in unserem Parlament haben, nutzt 

den Firmen, die im Moment in Not sind, gar nichts. Sie wissen nicht mehr, wie sie ihre Stromrechnungen 

bezahlen sollen. Wenn wir über Firmen sprechen, so reden wir über Arbeitsplätze. Ich bin der Meinung, 

dass dies das nächste und das wichtigste Problem ist, das wir angehen müssen. Wir müssen prüfen, ob 

wir die Firmen im Kanton unterstützen können, wie wir das bei Corona gemacht haben. Gibt es da Mög-

lichkeiten? Diese Frage muss der Regierungsrat lösen. Ich bin gespannt, wie die Antwort auf diese Frage 

lautet. 

Brigit Wyss (Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements). Die Unsicherheit, die wohl in jedem Votum 

zum Ausdruck gekommen ist und die vielleicht auch zwischen den Zeilen durchschimmert, hängt damit 

zusammen, dass wir es in Bezug auf den Strommarkt mit etwas vom Komplexesten zu tun haben, das es 

zurzeit gibt. Wir sind europaweit eingebunden und das Ganze ist sehr komplex. Wir sprechen mit vielen 

Stakeholdern und es sind einige - seien es nun die Energieversorger, ELKOM oder Swissgrid. Es läuft viel 

und es finden sehr viele Gespräche statt. Die Unsicherheit, die jetzt noch besteht, basiert darauf, dass 

man die Gespräche nicht früher führen konnte, sondern dass sie jetzt geführt werden müssen. In der 

Beantwortung haben Sie gesehen, dass beim Gas die Verordnungen des Bundes erschienen sind. Der 

Bund kann es nicht richten, aber er wird eine Regulierung vornehmen, falls wir in eine Mangellage ge-

raten sollten. Wir haben nun drei Wochen Zeit für eine Beantwortung. Der Regierungsrat wird zu die-

sen Vorschlägen Stellung beziehen. Die Herausforderung für uns besteht darin, dass die Kantone in 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden für den Vollzug zuständig sind. So schreibt es der Bund. Darauf 

richten wir auch den Fokus. In der jetzigen informativen, koordinierenden Phase orientieren wir uns am 

Bund. Zusammen mit der Wirtschaft und mit den Gemeinden suchen wir nach Lösungen, um die Mass-

nahmen, die wir zuerst prüfen, umsetzen zu können. Dies geschieht verwaltungsintern und als Empfeh-
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lung für die Bevölkerung. Richtigerweise wurde der Unterschied zwischen der Versorgungssicherheit 

und dem Preis erwähnt. In Bezug auf die Versorgungssicherheit wurden bereits zwei Massnahmen in 

Bundesbern beschlossen. Einerseits ist es die Wasserkraftreserve und andererseits ist es der viel diskutier-

te Schutzschirm, über den wir wohl alle gelesen haben. In Bezug auf den Preis stehen für die Unterneh-

men Kredite in Diskussion, um Liquiditätsengpässe überbrücken zu können. Weiter geht es um das Tool 

Kurzarbeit aufgrund von hohen Energiepreisen. Es ist wohl eine qualifizierte Herausforderung, das auf-

zugleisen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) arbeitet im Moment daran. Wir wollen einheitli-

che Massnahmen für die ganze Schweiz. Im Rahmen des Sonderstabs sprechen wir auch mit einzelnen 

Firmen. Uns ist ganz wichtig, dass wir alle Anliegen, die auf dem Platz Solothurn vorhanden sind, mit-

nehmen können. Es gibt aber auch eine Diskussion in Bezug auf die Unterstützung von tiefen und sehr 

tiefen Einkommen, welche in den nächsten drei Wochen in Bern geführt wird. Es gibt Haushalte, für die 

es mit einer solchen Strompreissteigerung an eine Grenze kommt, die sie nicht mehr bewältigen kön-

nen. Auch in diesem Bereich wird es Lösungen brauchen. Auf allen Ebenen geschieht einiges. Die Si-

cherheitsorganisation für das Gas befindet sich erst im Aufbau. Wir kennen OSTRAL, das sich einbindet, 

wenn Mangellagen bestehen. Es müssen noch ganz viele Koordinationsarbeiten gemacht werden. Unser 

Kontakt nach Bern ist heute besser, als dies vor zwei, drei Wochen der Fall war. Langsam pendelt sich 

ein, über welche Kanäle wer mit wem über was spricht. Abschliessend möchte ich noch auf den Sonder-

stab oder auf den Kantonalen Führungsstab zurückkommen. Der Kantonale Führungsstab ist bereit. Es 

liegt zwar lange zurück, dass er für eine Mangellage geübt hat. Ich bin der Auffassung und es wird mir 

auch von anderen Kantonen attestiert, dass wir da einen Vorsprung haben, denn andere Kantone ver-

fügen noch nicht über eine solche Einrichtung. Für eine Mangellage sind wir gut aufgestellt. In der ak-

tuellen Situation ist jedoch der Sonderstab das richtige Instrument. Im Moment geht es um die Koordi-

nation und um die Information. In der Zusammensetzung kann der Sonderstab, wie er vom 

Regierungsrat eingesetzt wurde, diese Aufgaben sehr gut wahrnehmen. Selbstverständlich sind im Son-

derstab sehr viele Vertreter vom Kantonalen Führungsstab mit dabei. 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Wir sind bei diesem Geschäft am Ende angelangt. Der Erstunterzeichner 

hat sich als befriedigt geäussert. An dieser Stelle kommen wir nun zur Pause. Wir sehen uns wieder um 

11.05 Uhr. 

 

Die Verhandlungen werden von 10.40 bis 11.05 Uhr unterbrochen. 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Wir fahren weiter und ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich möchte Sie 

darauf hinweisen, dass wir nur noch vier Geschäfte auf der Traktandenliste haben. Wir könnten es 

schaffen, dass wir heute an das Ende der Traktandenliste kommen. Aber die Hoffnung ist nicht allzu 

gross. 

 

ID 0157/2022 

Dringliche Interpellation Mitte-Fraktion. Die Mitte - EVP: Massiver Anstieg von Strompreisen 

im Kanton Solothurn 

Teilweise gemeinsame Beratung 

(Weiterberatung, siehe «Verhandlungen» 2022, S. 762) 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Einige Sprecher haben bei der Diskussion zur letzten Interpellation be-

reits für beide Interpellationen gesprochen. Ich weiss nicht genau, wer sich nun noch gesondert zum 

jetzt vorliegenden Vorstoss als Fraktionssprecher äussern möchte. 

Georg Nussbaumer (Die Mitte). Zur Beantwortung unserer Interpellation möchte ich gerne ein paar 

Bemerkungen anbringen. Die technischen Eingangsfragen 1 und 2 wurden gut beantwortet. Zur Frage 

3: Es ist eine Tatsache, dass die derzeitige Gesetzeslage zu unmöglichen Situationen geführt hat. So 

kann es durchaus vorkommen, dass Haushalte, die an einer Stromversorgungsgrenze liegen, im Ver-

gleich zu ihren Nachbarn auf der anderen Seite der Strasse das Doppelte bezahlen. Dies geschieht no-

tabene, ohne dass es ihr Fehler ist. Die fehlende beziehungsweise nicht zu Ende gebrachte Liberalisie-

rung hat zu dieser unmöglichen Situation geführt. Wenn die Liberalisierung bis zum Endkunden 

durchgesetzt worden wäre, hätten wir wahrscheinlich schweizweit ähnliche Preise. Wo die allerdings 

liegen würden, sei dahingestellt. Die derzeitige Situation ist auch ein Versagen der Politik. Es muss je-

doch klar gesagt werden, dass das auch aufgrund von Partikularinteressen über die Kantone bis hin zu 

den Gemeinden so weit gekommen ist. Fakt ist, dass wir im Moment damit leben müssen. Fakt ist eben-
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falls, dass der Strom wie auch das Wasser eine Existenzgrundlage unserer Gesellschaft bilden und daher 

stets eine gewisse Aufsicht des Staates brauchen. Der jetzt bereits freie Markt zeigt auf, dass die Libera-

lisierung nicht als Allerheilmittel betrachtet werden kann. Der Ruf nach staatlichen Eingriffen, auch von 

der Wirtschaft, jedoch ebenfalls aus Kreisen, von denen man es bislang nicht erwartet hat, zeigt auf, 

dass es nicht das Allerheilmittel sein kann. Zudem sind insbesondere kleinere Institutionen mit einem 

liberalen Markt rasch überfordert. Als Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserversorgung Unterer 

Hauenstein, der das Wasser für die Gemeinden Hauenstein-Ifenthal und Wiesen auf den Hügel pumpt, 

kann ich dazu Folgendes sagen: Manchmal hat man im Leben Glück. Ich war einer derjenigen, der Glück 

hatte. Unsere Verträge sind im letzten Jahr ausgelaufen. Dank der Intervention eines Vorstandsmit-

glieds, der sich in diesem Markt sehr gut auskennt, haben wir für drei Jahre eine fixe Beschaffung ge-

macht. Das kann ich mir nicht selber auf die Fahne schreiben. Unser Strom ist nur um etwa einen Drittel 

teurer, als dies vorher der Fall war. Wenn wir die Beschaffung nun hätten vornehmen wollen, wäre es 

eine Vervierfachung gewesen, wenn wir früh daran gewesen wären. Eine Beschaffung zum heutigen 

Zeitpunkt würde eine Verzehnfachung bedeuten. Es ist extrem, was dies für die Berggemeinden bedeu-

ten könnte. Bei einer Vervierfachung des Strompreises hätte dies auf einen Kubikmeter gepumptes 

Wasser bei uns einen Franken ausgemacht. Das hätte bedeutet, dass die Wasserpreise in diesen Gemein-

den von derzeit weit über vier Franken auf weit über fünf Franken angestiegen wären. Wir bitten daher 

den Regierungsrat, auch in diesem Bereich die Augen offenzuhalten. Im Grundsatz sind Spezialfinanzie-

rungen eine gute Sache. Ländliche beziehungsweise Berggemeinden laufen aber Gefahr, finanziell total 

abgehängt zu werden. Zu den Fragen 4 und 5 hätten wir etwas mehr erwartet als den Hinweis auf die 

rechtlichen Grundlagen und den Verweis auf den Bund. Angesichts der dramatischen Preisentwicklung 

hätten wir zudem erwartet, dass der Regierungsrat einige mögliche Szenarien aufgezeigt hätte, wie er 

gedenkt, die Personen zu unterstützen, denen aufgrund der hohen Energiepreise ein Abgleiten in die 

Armut droht. Regierungsrätin Brigit Wyss hat zwar in ihrem vorherigen Votum gewisse Antworten ge-

geben. Wir konnten sie jedoch nicht lesen. Immerhin wäre es denkbar, dass man ein Instrument wie die 

Prämienverbilligung nutzt, um besonders stark betroffenen Personen und Haushalten zu helfen. Dazu 

sei noch eine Randbemerkung erlaubt: Es nützt nichts, wenn man nach Steuersenkungen ruft, denn wir 

haben nun die tiefen Einkommen entlastet. Ohnehin zahlen die meisten davon praktisch keine Steuern 

mehr. Daher ist das nicht das Instrument, um tiefe Einkommen entlasten zu können. Es müssen andere 

Wege gefunden werden, um Einzelpersonen und Familien helfen zu können. Unsere Fraktion ist von 

den Antworten, wie sie in Papierform aufliegen, nur teilweise befriedigt. 

Karin Kälin (SP). Keine Angst, ich werde heute keine Parteiwäsche waschen, weil es dieser Debatte nicht 

dienlich ist. Wir wissen, dass wir von einer sanitären Krise - der Pandemie - zur nächsten Krise, der Ener-

giekrise, schlittern. Dies geschieht mit wuchtigen Konsequenzen für die Unternehmungen, für die Or-

ganisationen und für die Privaten. Sehr eindrücklich wurde uns an unserem Fraktionsausflug zur Stahl 

Gerlafingen erklärt, was das für eine solche Unternehmung heissen kann. Vor kurzem wurde ich anläss-

lich einer Standaktion, quasi am Puls der Stimmberechtigten, von einem Passanten auf die Strompreise 

angesprochen. Daraus ergab sich eine grosse Debatte und man hat gemerkt, dass dies eine grosse Sorge 

von Privaten ist. Es ist das Ungewisse, aber auch der Wunsch, dass man Strom sparen kann. Ganz viele 

Vorschläge wurden mit auf den Weg gegeben, die ich an dieser Stelle nicht einzeln ausführen möchte. 

Für die Fraktion SP/Junge SP ist es eminent wichtig, dass der Sonderstab Energie in seiner, wie es aus-

sieht, breitgefächerten Zusammensetzung sehr aktiv wird und alle Möglichkeiten auslotet, um bei die-

sem Problem Abhilfe zu verschaffen. Wir wissen, dass die Stromversorgung national geregelt ist und 

dass der Handlungsspielraum der Kantone leider begrenzt ist. Ich muss jedoch sagen, dass es für Private 

trotzdem eigenartig anmutet, wenn in der Beantwortung auf das «Bundesgesetz über eine sichere 

Stromversorgung mit erneuerbaren Energien» hingewiesen wird, das eine Öffnung des Strommarktes 

vorsieht. Das soll die Lösung sein für nachvollziehbare und kontrollierbare Strompreise. Es mutet eigen-

artig an, vor allem auch, weil das Gesetz vermutlich erst im Jahr 2023 an die Urne gelangen wird und 

vielleicht dann noch eine Weile nicht in Kraft gesetzt wird. Wir hoffen sehr, dass das SECO schon vorher 

an einer anderen und rascheren Lösung feilt. Es wurde heute bereits erwähnt, dass für Haushalte mit 

bescheidenen Mittel eine massive Strompreiserhöhung nicht tragbar sein wird. Da nützt auch beim bes-

ten Willen alles Stromsparen nicht, es reicht schlicht und ergreifend nicht mehr. Die Fraktion SP/Junge SP 

ist mit den Antworten des Regierungsrats verhalten zufrieden. 

Thomas Giger (SVP). Wir danken der Mitte-Fraktion. Die Mitte - EVP für die Einreichung der dringlichen 

Interpellation und für die darin gestellten Fragen, insbesondere für die zentrale Frage 4. Wir bedanken 

uns vor allem deshalb, weil alle gemerkt haben, dass hohe Energiepreise schädlich sind für Unterneh-

men, für die Menschen und auch für Familien. Die Krise ist jetzt wahrscheinlich unverhofft bei der je-
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weils proklamierten Klientel angekommen. Es sind nun nicht die 40 Franken pro Jahr, die es den durch-

schnittlichen Haushalt kostet, wenn die Energiestrategie umgesetzt wird. Es sind auch nicht die 

3200 Franken, wie wir es vorgerechnet haben. Je nach Quelle sollen es 4000 Franken oder noch mehr 

sein. Auch die Wirtschaft wird ganz kräftig bluten müssen. Spannend wird sein, was wir aus dieser Fehl-

beurteilung der Lage lernen. Aufgrund von einigen der gestellten Fragen ist zu befürchten, dass jetzt 

mit der grossen Kelle und Giesskanne Gelder verteilt werden sollen, um die sich abzeichnenden finanzi-

ellen Engpässe bei kleineren und mittleren Verdienern abzufedern. Das ist Geld, das zuerst erwirtschaf-

tet werden muss, bevor es verteilt werden kann. Leider haben die gestiegenen Energiepreise aber dazu 

geführt, dass alle weniger Geld verdienen und die Wertschöpfung im ganzen Land nach unten geht. 

Wie soll das aufgehen? Soll der Mittelstand geschröpft werden, um sich selber Geld zu geben? Es ist an 

der Zeit, wieder einmal ein paar grundlegende Dinge zu berücksichtigen. Erstens: Energie ist das Blut 

der Wirtschaft. Wird die Energie verteuert, sorgt dies für eine schlechtere Durchblutung des Wirt-

schaftskörpers. Im Extremfall, so wie heute, droht das Absterben von Organen oder Gliedern. Zweitens: 

Die Wirtschaft ist kein Nullsummenspiel. Lenkungsmassnahmen sind keine realitätsneutralen Übungen, 

sondern sie haben echte Auswirkungen. Wer dafür sorgt, dass sich die Energiepreise unkontrolliert er-

höhen können, akzeptiert zusätzliche Armut und Arbeitslosigkeit. Mit teurerer Energie werden zuerst 

die Waren teurer, wie man das jetzt gut beobachten kann. Vergessen sind dann alle die tollen Sprüche 

wie: «Der Schweizer kann sich einen Benzinpreis von fünf Franken problemlos leisten. Es ist doch egal, 

wenn der Strom teurer wird, dann wird halt kürzer und kälter geduscht. Dann fahren wir etwas weniger 

oft in die Ferien. Man muss weniger heizen und sich mehr anziehen.» Jetzt haben nämlich alle gemerkt, 

dass es um den Wohlstand von Land und Leuten geht. Falsch aufgesetzte Lenkungsmassnahmen führen 

zu Fehlanreizen und verhindern Investitionen - in diesem Fall Investitionen in eine tragfähige Energie-

versorgung. Wenn dann irgendwo ein Unfall passiert, so besteht das System den Stresstest nicht. An 

diesem Punkt sind wir genau jetzt angelangt. Drittens: Change Management muss gelernt sein. Wer 

meint, er könne ohne gesunden Menschenverstand und in umgekehrter Reihenfolge zentrale Systeme 

wie die Energieversorgung abändern, darf sich nicht wundern, wenn er irgendwo unterwegs Schiff-

bruch erleidet. Da sind die Linken und die Mitte übrigens in guter Gesellschaft mit den Helvetiern. Ge-

mäss der Legende haben sie zuerst ihre Häuser verbrannt und sind dann auf gut Glück nach Südgallien 

ausgewandert. Leider haben sie nicht mit Cäsar gerechnet, haben die Schlacht von Bibracte verloren und 

mussten wieder heimkehren. Darum, wer zuerst beschliesst, die existierenden Energiequellen wie die 

Kernenergie und das Öl abzuschaffen, gleichzeitig den Konsum von einem anderen Energieträger wie 

dem Strom massiv erhöht und erst nachher genügend Produktionskapazitäten dafür schafft, um den 

zusätzlichen Bedarf zu befriedigen, geht zumindest nicht nach dem Change Management Lehrbuch vor 

respektive geht unkalkulierbare Risiken ein. Die Risiken haben sich jetzt materialisiert. Es gibt keine 

Absicherung oder Versicherung und damit ist die Schlacht von Bibracte verloren.  

Was können wir nun in dieser Situation tun? Etwa den Leuten mehr Geld geben, damit sie sich ein im-

mer knapper werdendes Gut kaufen können? Diese Strategie führt nur dazu, dass Geld ohne Ende «ver-

braten» wird. Das Problem der Energieknappheit ist nicht gelöst. Somit bleibt nur, an der Angebots- 

und Nachfrageseite zu schrauben. Aus unserer und aus meiner Sicht sollen die privaten Verbraucher wie 

angekündigt ihren Teil zum Sparen beitragen. Sie haben die Strategie so lange unterstützt, sich nicht 

dagegen gewehrt und sollen nun auch die Folgen mittragen. Die produzierende Wirtschaft soll ihre 

Belastungsspitzen so legen können, dass ihre Funktionsfähigkeit möglichst marginal beeinträchtigt ist. 

Stillstände kosten viel zu viel und sind unbedingt zu vermeiden. Da kann der Kanton helfen. Anderer-

seits können nicht essentielle Tätigkeiten, seien es nun Leuchtreklamen oder ähnliches, heruntergefah-

ren werden. Der Bund und die Kantone sollen in den Aufbau von Energieproduktionskapazitäten inves-

tieren oder noch besser, Rahmenbedingungen schaffen, mit denen sich das lohnt. Was konkret? 

Kurzfristig helfen uns nur die erdölbetriebenen Anlagen, die vom Bundesrat propagiert wurden. Sie 

werden mit Öl aus der strategischen Landesversorgung betrieben. Zudem wird die jetzt bald beginnen-

de Rezession in Europa zu einem Nachfragerückgang führen. Man stellt sich nur noch die Frage, was 

schneller kommen wird: die Rezession oder die Strommangellage. Die Wettbüros sind eröffnet. Mittel- 

und langfristig soll die Triade Wasserkraft, Photovoltaik und Kernenergie gestärkt werden. Die 

15 Wasserkraftprojekte des Runden Tisches müssen jetzt umgesetzt und nicht weiter verhindert werden. 

Die Photovoltaik soll wie angedacht ausgebaut werden, damit sie in 15 bis 20 Jahren ihr volles Potential 

entfalten kann. Auch das dauert noch ein bisschen, selbst wenn wir jetzt damit beginnen. Die alten 

Kernkraftwerke sollen durch neue, leistungsfähige Modelle ersetzt werden. Auch das dauert 15 bis 

20 Jahre. Wenn wir das nicht machen, laufen die alten Werke bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiter, 

weil der Rest nicht genügend Strom liefert. Wenn man die letzten 30 Jahren diesbezüglich nicht nur 

Obstruktionspolitik gemacht hätte, wären wir sowohl im Photovoltaik-, im Wasser- wie auch im Kern-

kraftbereich mehr als einen Schritt weiter. Diese Punkte können aber nur dann umgesetzt werden, 
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wenn das Geld nicht vorher für Wählerberuhigungspillen zum Fenster hinausgeworfen wird. Wir von 

der SVP-Fraktion werden uns für die oben erwähnten Punkte und für andere intelligente Massnahmen 

einsetzen. Wir werden aber niemanden unterstützen, der irgendwelche Strohfeuer entfachen will, um 

die eigenen Wähler zu beruhigen. Wir danken den Interpellanten nochmals für die gestellten Fragen 

und dem Regierungsrat für die zu erwartenden Antworten.  

Samuel Beer (glp). Wir danken den Interpellanten für die Fragen und dem Regierungsrat für die rasche 

Antwort. Ich möchte konkret zur Frage 3 meine Gedanken äussern, also zum Thema Unverständnis der 

Privatpersonen über unterschiedliche Strompreise. Ich teile die Antwort des Regierungsrats, dass es stos-

send ist, dass die Kunden in der Grundversorgung gefangen sind, die Lieferanten am freien Markt ein-

kaufen, sich teilweise verspekuliert haben und jetzt die gefangenen Kunden wiederum die Rechnung 

zahlen. Das zeigt meines Erachtens aber auch, wie eigenartig und verreguliert das aktuelle System ist. 

Die Vorlage auf Bundesebene, mit der man den Grundversorgern einen Mindestanteil von erneuerbaren 

und einheimischen Energien vorschreibt, ist eigentlich richtig. Aber wenn wir ehrlich sind, handelt es 

sich dabei um eine weitere Regulierung. Irgendwann werden wir hoffentlich den Mut zur vollständigen 

Liberalisierung haben, damit alle Kunden den Versorger selber wählen können. Dann wäre wahrschein-

lich das Verständnis etwas grösser beziehungsweise man würde damit selber in der Verantwortung ste-

hen. Aktuell darf ich aber auch festhalten, dass die gefangenen Kunden relativ froh sein können, dass 

sie im Moment gefangen sind. Am Markt geht es nämlich etwas anders ab. Ganz generell stelle ich fest, 

dass das Thema Energieversorgung in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten nicht vorausschauend 

behandelt wurde. Bei jeder Abstimmung zum Thema Energiewende kommen Argumente von kurzfristi-

gen Kosten, und zwar von Politik, Wirtschaft und Bevölkerung. Ich erinnere an die CO2-Abstimmung vor 

etwas mehr als zwölf Monaten. Wir haben uns seinerzeit von acht Rappen pro Liter Benzin überzeugen 

lassen. Das war eine Preissteigerung von 5 %. Aus heutiger Sicht ist das ein Klacks. Das Hauptproblem 

ist, dass wir von Big Oil und von Big Gas abhängig sind. Ich weise seit langem auf das Problem hin. Noch 

im Frühjahr habe ich einen etwas überspitzten Kommentar gemacht, falls Putin den Gashahn zudrehen 

würde. Der eine oder andere hat dazu gelacht. Wir dürfen nicht überrascht sein, denn es ist irgendein-

mal absehbar. Aktuell merken wir das Problem beim Gas. Der nächste Moment mit dem Ölschock wird 

ebenfalls kommen. Die Frage stellt sich nur wo oder wann. Aus meiner Sicht gibt es einen einzigen Weg. 

Wir müssen uns zu 100 % erneuerbar versorgen und einen Grossteil davon selber in der Schweiz produ-

zieren. Erneuerbare Kraftwerke werden einmal gebaut und sind danach komplett unabhängig. Sonne, 

Wind und Wasser können nicht von Diktatoren beherrscht werden. Es kostet uns jetzt Geld. Das nennt 

man Investitionen. Den Ertrag werden künftige Generationen erben. Ich hoffe, dass wir für diesen Weg 

eine Mehrheit finden werden. Das Energiekonzept des Kantons Solothurn ist ein erster richtiger Schritt. 

Es müssen dann noch weitere folgen. Ich komme nun noch auf den aktuellen Preis-Peak und auf die 

Rufe, unter anderem von der Wirtschaft, nach staatlichen Eingriffen zu sprechen. Ich verstehe die Prob-

lematik dieser Unternehmen, bin aber dennoch kritisch. Ich glaube nicht, dass der Strompreis in den 

nächsten Jahren wieder auf das Niveau von fünf Rappen herunterkommen wird. Ich stelle mir die Frage, 

ob wir einen gewissen Strukturwandel nach hinten verschleppen. Ich glaube nicht, dass ein Thema wie 

eine Pandemie in ein oder zwei Jahren wieder vorbei sein wird. Auch bin ich der Meinung, dass wir in 

den letzten Jahren nicht die Vollkosten für die Energie bezahlt haben. Dem müssen wir uns bewusst 

sein. 

Georg Nussbaumer (Die Mitte). Thomas Giger hat in seinem Votum etwas gesagt, das mich doch beru-

higt. Es war fast eine Art Geständnis, indem gesagt wurde, dass man weiter wäre, wenn man die Photo-

voltaik von Anfang an ausgebaut hätte. Ich habe ihre Bemühungen in dieser Richtung bislang etwas 

anders in Erinnerung. Aber wir nehmen das gerne zur Kenntnis. Richtig ist auch der Zeitraum, der für 

ein Atomkraftwerk angegeben wurde. Man muss dazu Folgendes berücksichtigen: In den letzten 

20 Jahren wurde kein AKW gebaut, ausser Olkiluoto in Finnland, das 2003 beschlossen wurde. 

2007 begann man mit dem Bau. Die Kosten beliefen sich auf 3 Milliarden Franken. Im Jahr 2011 hat man 

festgestellt, dass es wesentlich mehr kostet. Es war eine unendliche Geschichte. Jetzt ging das AKW ans 

Netz. Die Kosten sind noch nicht ganz bekannt, sie betragen schätzungsweise 12 Milliarden Franken bis 

14 Milliarden Franken. Mit diesem Geld können wir in der Schweiz etwas anderes machen. Mit diesem 

Geld können wir unsere Energieversorgung so umbauen, dass wir keinen Abfall produzieren. Ein AKW 

macht Sinn - und da können wir vielleicht etwas Hoffnung haben, wenn auch vielleicht erst in 30 oder 

40 Jahren - wenn wir die Brennstäbe, die wir jetzt vergraben wollen, brauchen können. Es gibt Bestre-

bungen oder technische Möglichkeiten. Wenn das nicht geht, so macht es einfach keinen Sinn, weil der 

Strom zu teuer ist. Die Vollkostenrechnung ist das Problem, das wir bis anhin hatten. Wenn wir die Voll-

kostenrechnung gemacht hätten, so wären wir schon lange in eine andere Richtung gegangen. Es ist 
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klar, dass wir in der Schweiz selber riesige Hürden für die erneuerbaren Energien aufgebaut haben. 

Diese müssen wir abbauen, das ist wohl hier im Saal allen klar. Es kann nicht sein, dass Schweizer Ener-

gieunternehmen in den letzten paar Jahren gegen 20 Terrawattstunden - 100 % erneuerbar - im Aus-

land zugebaut haben. Das Problem ist, dass wir das nicht hierher bringen. Wenn man sagt, dass es mit 

dieser Energiepolitik, die man jetzt anstrebt, nicht möglich ist, so muss ich sagen, dass das einfach nicht 

der Wahrheit entspricht. Es ist problemlos möglich, wenn wir uns in der Schweiz organisieren und ge-

wisse Kompromisse eingehen. Ich glaube, dass wir langsam auf den richtigen Weg kommen. Ich finde es 

konstruktiv, wenn wir so miteinander sprechen können, wie wir es in den letzten Voten gemacht haben. 

Thomas Giger (SVP). Ich danke Georg Nussbaumer für sein selektives Gehör. Ich habe von der Triade und 

vom Change Management gesprochen sowie von der Reihenfolge, wie das ablaufen muss. Wir haben 

die Reihenfolge umgekehrt, daher sind wir da, wo wir sind. Man kann erst dann etwas vom Netz neh-

men, wenn man über Ersatzkapazitäten verfügt. Wenn man es zu früh macht, so geht man Risiken ein. 

Die Risiken materialisieren sich jetzt. Wir haben nicht dafür gesorgt, dass wir so aufgestellt sind, um an 

den Punkt zu gelangen, den Georg Nussbaumer gerne hätte. Wir wissen noch nicht, ob wir je dahin 

kommen werden. Wer weiss, was in 30 Jahren ist? Wir haben nicht sichergestellt, dass wir diesen Weg 

gehen können. Zweitens wird die Vollkostenrechnung für Energie als Beispiel erwähnt. Die ganze Welt 

zahlt die Vollkostenrechnung der Energie nicht. Daher haben wir acht Milliarden Menschen auf diesem 

Planeten. Wenn die Energiepreise höher werden, so gibt es Aufstände in der Dritten Welt, weil das Brot 

und der Transport teurer werden. Dann sieht man 1:1, was es bedeutet, wenn die Vollkostenrechnung 

für Energie nicht bezahlt wird. Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen und einfach sagen, 

dass wir nun die Vollkostenrechnung zahlen würden. Wir sind in unserem eigenen System gefangen. 

Das ist richtig. Wir versuchen, den armen Menschen und den Bedürftigen Geld zu geben, damit sie ge-

nau die Energie bezahlen können, für die sie das Geld nicht mehr haben. Das ist die Vollkostenrech-

nung. Es reicht dann einfach nicht mehr für alle. 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Es hat keine weiteren Einzelsprecher oder Einzelsprecherinnen mehr. 

Auch wünscht Frau Regierungsrätin das Wort nicht. Der Interpellant hat sich als teilweise befriedigt 

erklärt. 

A 0045/2022 

Auftrag Nicole Wyss (SP, Oensingen): Informationspolitik der Gemeinden optimieren  

Es liegen vor: 

a) Wortlaut des Auftrags vom 23. März 2022 und schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 

7. Juni 2022: 

 

1. Auftragstext. Der Regierungsrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen dahingehend anzupas-

sen, dass mindestens die Traktanden sowie die Beschlüsse der Gemeinderatssitzungen der Einwohner-

gemeinden auf den Gemeindewebsites publiziert werden müssen. 

2. Begründung. Eine Analyse von CH Media in der Amtei Thal-Gäu, die der Frage nachgeht, welche In-

formationen die Gemeinderäte aus dem Thal und dem Gäu via Website an ihre Einwohner und Einwoh-

nerinnen weitergeben, zeigt ein sehr heterogenes Bild. So veröffentlicht beispielsweise die Gemeinde 

Herbetswil weder Traktandenliste noch Beschlüsse noch Protokoll der Gemeinderatssitzungen, währen-

dem die Nachbarsgemeinde Aedermannsdorf die Traktandenliste sowie die Protokolle auf der Gemein-

dewebsite jeweils veröffentlicht. Vorbildlich ist die Gemeinde Oensingen. Sie informiert kurz nach der 

Gemeinderatssitzung auf der Website über die Beschlüsse. Die Traktanden werden jeweils kurz vor der 

Sitzung online gestellt und das Protokoll wird nach der Genehmigung auf der Website veröffentlicht. Es 

ist anzunehmen, dass diese unterschiedlichen Resultate auf die übrigen Gemeinden im Kanton Solo-

thurn übertragbar sind. Gemeinderäte sollen möglichst transparent und umfassend über ihre Tätigkei-

ten und Beschlüsse informieren. Dennoch muss in Betracht gezogen werden, dass der Aufwand auch für 

kleine Gemeinden hierfür in einem normalen Rahmen gehalten werden muss. Mindestens eine Informa-

tion der Gemeinden über die Traktanden und Beschlüsse der Gemeinderatssitzungen kann von jeder 

Gemeinde im Kanton Solothurn verlangt werden. Dies ist einfach und schnell umsetzbar. Eine komplette 

Veröffentlichung des Protokolls ist nicht zwingend, da dies auch datenschutzrechtlich heikel sein kann. 
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In diesem Sinn ist der Mittelweg ein gangbarer Vorschlag zur Optimierung der Informationspolitik der 

Gemeinden. Mit einer Anpassung der rechtlichen Grundlagen soll sichergestellt werden, dass auch jede 

Gemeinde im Kanton Solothurn dieses Minimum umsetzt. 

3. Stellungnahme des Regierungsrates. Derzeit präsentiert sich die rechtliche Ausgangslage wie folgt: 

Nach § 24 Gemeindegesetz vom 16. Februar 1992 (GG; BGS 131.1) regeln die Gemeinden das Einberu-

fungsverfahren (für die Behörden) in der Gemeindeordnung. Einladung und Traktandenliste sind den 

Behördenmitgliedern mindestens 3 Tage vor der Sitzung zuzustellen. Die entsprechenden Unterlagen 

sind für die Behördenmitglieder während der Einladungsfrist aufzulegen. Gemäss § 31 sind die Verhand-

lungen der Gemeindeversammlung, des Gemeindeparlaments und des Gemeinderates in der Regel öf-

fentlich. Die Stimmberechtigten können die entsprechenden Unterlagen und Protokolle einsehen. Aus 

wichtigen Gründen kann das jeweilige Organ beschliessen, die Öffentlichkeit auszuschliessen. Die ent-

sprechenden Unterlagen einer Sitzung des Gemeinderates bzw. von öffentlichen Traktanden, welche 

eingesehen werden können, sind diejenigen, die auch für die Mitglieder des Gemeinderates zugänglich 

sind (also Einladung, Traktandenliste sowie die entsprechenden Unterlagen zu den einzelnen öffentli-

chen Traktanden). Damit dieses Einsichtsrecht faktisch auch wahrgenommen werden kann, ergibt sich 

aus dem Sinn der genannten Gesetzesbestimmungen schon heute eine Pflicht der Gemeinden, mindes-

tens den Sitzungsplan öffentlich zugänglich zu halten (z. B. mittels Veröffentlichung im Publikationsor-

gan der Gemeinde, durch öffentlichen Anschlag oder via Gemeindewebseite). Sind die Sitzungsdaten 

bekannt, besteht die Möglichkeit, jeweils ab mindestens 3 Tagen vor der Sitzung die Traktandenliste 

einzusehen. Da auch in die entsprechenden Protokolle Einsicht genommen werden kann, besteht somit 

auch ein Einsichtsrecht für die Beschlüsse von öffentlichen Traktanden. Die Möglichkeiten, direkt ge-

stützt auf das GG Einsicht in die Traktanden sowie die Beschlüsse der Gemeinderatssitzungen bzw. von 

öffentlichen Traktanden zu haben, bestehen somit heute schon. Eine Pflicht, die Traktanden sowie die 

Beschlüsse der Gemeinderatssitzungen auf den Gemeindewebseiten publizieren zu müssen, ergibt sich 

daraus jedoch nicht, was dem in § 7 Absatz 3 Informations- und Datenschutzgesetz vom 21. Februar 

2001 (InfoDG; BGS 114.1) verankerten Grundsatz, dass die Gemeinden die Bevölkerung nach ihren Mög-

lichkeiten informieren, entspricht. Selbstverständlich steht es den Gemeinden jedoch frei, im Rahmen 

von § 7 Absatz 3 InfoDG die Traktanden und die Beschlüsse der Gemeinderatssitzungen auf den Ge-

meindewebseiten zu publizieren. Die Einführung einer Verpflichtung, dass die Traktanden sowie die 

Beschlüsse der Gemeinderatssitzungen der Einwohnergemeinden auf den Gemeindewebseiten publi-

ziert werden müssen, erscheint nicht angezeigt. Wir haben Verständnis für das Bedürfnis nach möglichst 

transparenter und umfassender Information aus den Gemeinderatssitzungen. Vorliegend genügt es 

jedoch, dass der Kanton den Gemeinden vorschreibt, dass sie nach ihren Möglichkeiten informieren 

müssen. Dies wurde den Gemeinden bei der Schaffung des InfoDG auch ausdrücklich zugesichert. Das 

Kommunikationsmedium – in Frage kämen neben einem Webauftritt beispielsweise auch eine spezifi-

sche Plattform wie Facebook oder Twitter – ist nicht auch noch vorzuschreiben. Eine Regelung, dass 

bestimmte Publikationen auf einer Gemeindewebseite vorgenommen werden müssten, würde die indi-

rekte Verpflichtung der Gemeinden bedeuten, überhaupt eine eigene Gemeindewebseite zu betreiben, 

wofür derzeit keine gesetzliche Grundlage besteht. Zudem haben der Regierungsrat und der Kantonsrat 

für eine geringe Regelungsdichte der Erlasse zu sorgen (vgl. § 25 Abs. 2 Bst. e Gesetz über die wirkungs-

orientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003; WoV-G; BGS 115.1 sowie § 40 Abs. 2 Kantons-

ratsgesetz vom 24. September 1989; BGS 121.1). Viele Gemeinden haben ein Informations- und Daten-

schutzreglement erlassen. Das wäre der richtige Ort, wo die interessierten Stimmberechtigen ein 

bestimmtes Medium (z. B. das Internet) für bestimmte Informationen mittels Gemeindeversammlungs-

beschluss vorschreiben können. Werden keine entsprechenden kommunalen Vorschriften erlassen, be-

stehen seitens der Stimmbürger offenbar auch keine solchen Bedürfnisse. Weiter möchte der vorliegen-

de Auftrag nur die Einwohnergemeinden in die Pflicht nehmen. Das GG gilt jedoch für Einwohner-, 

Bürger- und Kirchgemeinden grundsätzlich gleichermassen (vgl. § 1 GG). Eine bestimmte Regelung nur 

für die Einwohnergemeinden einzuführen, wäre entweder ein Systembruch oder müsste dazu führen, 

auch die Bürger- und Kirchgemeinden zur Nutzung bestimmter Medien zu verpflichten. Selbstverständ-

lich regt der Kanton im Rahmen seiner Beratungs- und Ausbildungstätigkeit die Gemeinden dazu an, 

moderne Kommunikationsmittel einzusetzen und teilt damit grundsätzlich die Stossrichtung, welche die 

Auftraggeber verfolgen. Dafür, dies im Gesetz aber vorzuschreiben, sehen wir keine ausreichenden 

kantonalen Interessen, die Gemeinden durch zusätzliche zwingende Publikationsvorschriften in ihrer 

Autonomie einzuschränken. 

4. Antrag des Regierungsrates. Nichterheblicherklärung. 

 

b) Zustimmender Antrag der Sozial- und Gesundheitskommission vom 29. Juni 2022 zum Antrag des 

Regierungsrats. 
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Eintretensfrage 

Bruno Vögtli (Die Mitte), Sprecher der Sozial- und Gesundheitskommission. Die Sozial- und Gesundheits-

kommission hat das Geschäft an ihrer Sitzung vom 29. Juni 2022 behandelt. Über das Geschäft wurden 

wir von Regierungsrätin Susanne Schaffner und von André Grolimund vom Amt für Gemeinden gut 

informiert. Worum geht es in diesem Auftrag? Die Auftraggeberin verlangt, die Informationspolitik der 

Gemeinden zu optimieren. Derzeit präsentiert sich die rechtliche Ausgangslage wie folgt: Nach § 24 im 

Gemeindegesetz vom Februar 1992 regeln die Gemeinden das Einberufungsverfahren in der Gemeinde-

ordnung. Die Einladung und die Traktandenliste sind den Behördenmitgliedern mindestens drei Tage 

vor der Sitzung zuzustellen. Die Stimmberechtigten können die entsprechenden Unterlagen und Proto-

kolle einsehen. Aus wichtigen Gründen kann das Organ beschliessen, die Öffentlichkeit auszuschliessen. 

Damit das Einsichtsrecht faktisch auch wahrgenommen werden kann, ergibt sich aus dem Sinn der ge-

nannten Gesetzesbestimmungen schon heute eine Pflicht der Gemeinden, mindestens den Sitzungsplan 

öffentlich zugänglich zu halten, beispielsweise mittels Veröffentlichung im Publikationsorgan der Ge-

meinde, durch öffentlichen Anschlag oder via Gemeindewebseite. Eine Pflicht, die Traktanden sowie die 

Beschlüsse der Gemeinderatssitzungen auf der Gemeindewebseite publizieren zu müssen, ergibt sich 

daraus jedoch nicht. Das entspricht dem in § 7 Absatz 3 im Informations- und Datenschutzgesetz vom 

Februar 2001 verankerten Grundsatz, dass die Gemeinden die Bevölkerung nach ihren Möglichkeiten 

informieren. Die Einführung einer Verpflichtung, dass die Traktanden sowie die Beschlüsse der Gemein-

deratssitzungen der Einwohnergemeinde auf den Gemeindewebseiten publiziert werden müssen, er-

scheint nicht angezeigt. Der Regierungsrat hat Verständnis für das Bedürfnis nach möglichst transparen-

ter und umfassender Information aus den Gemeinderatssitzungen. Eine Regelung, dass bestimmte 

Publikationen auf einer Gemeindewebseite vorgenommen werden müssen, würde die indirekte Ver-

pflichtung der Gemeinden bedeuten, überhaupt eigene Gemeindewebseiten zu betreiben, wofür der-

zeit keine gesetzlichen Grundlagen bestehen. Viele Gemeinden haben ein Informations- und Daten-

schutzreglement erlassen. Werden keine entsprechenden kommunalen Vorschriften erlassen, bestehen 

seitens der Stimmbürger offenbar auch keine solchen Bedürfnisse. Eine bestimmte Regelung nur für die 

Einwohnergemeinden einzuführen, wäre entweder ein Systembruch oder müsste dazu führen, auch die 

Bürger- und Kirchgemeinden zur Nutzung bestimmter Medien zu verpflichten. Selbstverständlich regt 

der Kanton im Rahmen seiner Beratungs- und Ausbildungstätigkeit die Gemeinden dazu an, moderne 

Kommunikationsmittel einzusetzen. Der Regierungsrat sieht keine ausreichenden kantonalen Interes-

sen, dies im Gesetz vorzuschreiben und die Gemeinden durch zusätzliche zwingende Publikationsvor-

schriften in ihrer Autonomie einzuschränken. Nach kurzer Diskussion hat die Kommission diesen Auftrag 

mit 15:0 Stimmen für nicht erheblich erklärt. 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Wenn ich das richtig interpretiere, war die zuständige Regierungsrätin 

Brigit Wyss und nicht Susanne Schaffner.  

Nicole Wyss (SP). Nach dem Zeitungsbericht war ich doch etwas überrascht zu sehen, dass die Transpa-

renz in den Gemeinden eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist. Ich bin immer davon ausgegangen, 

dass jede Gemeinde daran interessiert ist, ihre Informationen gegenüber ihren Einwohnerinnen und 

Einwohnern transparent zur Verfügung zu stellen, so dass die Einwohner und Einwohnerinnen nicht in 

der Holschuld sind, sondern automatisch zu den Informationen kommen. In meinem Auftrag geht es 

nicht darum, ein Wortprotokoll auf der Homepage aufzuschalten, sondern nur die Traktanden und die 

Beschlüsse zu veröffentlichen. Ich bin der Meinung, dass es gerade für die politische Arbeit und Mitwir-

kung wichtig ist, ohne grosse Hürden an solche Informationen aus einer Gemeinderatssitzung zu kom-

men. Dafür eignet sich das Aufschalten auf der Homepage als einfachste Lösung. Ich finde, dass es in der 

heutigen Zeit kein Problem sein sollte, dass jede Gemeinde eine Homepage führt. Ich bin überzeugt, 

dass die meisten Gemeinden bereits über eine Homepage verfügen und dort Transparenz zeigen, indem 

sie die Traktanden und Beschlüsse aufschalten. Ich bin auch nicht überzeugt, dass das die Autonomie 

der Gemeinden einschränkt, im Gegenteil. Es ist doch keine Einschränkung, wenn man die Transparenz 

gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern wahrnimmt und ihnen die Möglichkeit gibt, so am politischen 

Geschehen in der Gemeinde teilzunehmen. Transparenz schafft Vertrauen und stützt zugleich auch die 

politische Arbeit in einem Gemeinderat. Der Gemeinderat hat immer noch die Möglichkeit, Geschäfte, 

die nicht öffentlich behandelt werden sollten, als nicht öffentliches Traktandum zu führen. Der Kanton 

schreibt den Gemeinden vor, dass sie nach Möglichkeiten informieren müssen. Ich bin der Ansicht, dass 

in der heutigen digitalen Zeit die Webseite diese Möglichkeit sein sollte. Im Minimum sollten die Trak-

tandenliste sowie die Beschlüsse aufgeschaltet werden. Die Fraktion SP/Junge SP wird den Auftrag 

grossmehrheitlich unterstützen. 



776 V. Session – 14. Sitzung - 14. September 2022 

Barbara Wyss Flück (Grüne). Auch wenn wir durchaus Sympathien haben, dass man auch in den Ge-

meinden einen höheren Digitalisierungsgrad einführen möchte, wird eine grosse Mehrheit der Grünen 

Fraktion dem Regierungsrat folgen und diesen Auftrag nicht erheblich erklären. Die gesetzliche Basis 

regelt bereits heute, dass die Traktandenliste und die Beschlüsse öffentlich sind und die Gemeinden 

diese den Stimmberechtigten zur Verfügung stellen müssen. Wie die einzelnen Gemeinden das umset-

zen, ist Sache der Gemeinden. Aus unserer Sicht gibt es keinen zwingenden Handlungsbedarf, in diesem 

Bereich in die Gemeindeautonomie einzugreifen. Aus diesem Grund werden wir dem Regierungsrat 

folgen und den Auftrag nicht erheblich erklären. 

Christian Ginsig (glp). Wer auf kommunaler Ebene ein Thema einbringen will, der kann heute Unter-

schriften sammeln oder direkt an die Gemeindeversammlung gehen. Es steht aus unserer Sicht allen 

Einwohnerinnen und Einwohnern einer Gemeinde frei, in ihrer Wohngemeinde entsprechende Vorstös-

se zu platzieren, wenn es darum geht, allfällige Probleme oder Kommunikationsprobleme zu beheben, 

wenn sie mit der Gemeindeordnung vor Ort nicht einverstanden sind. Der Sprecher der Sozial- und Ge-

sundheitskommission hat bereits ausgeführt, dass gewisse Pflichten bestehen. So ist das auch im Ge-

meindegesetz unter Punkt 3 «Organisation der Gemeinden» klar definiert. Es gibt gewisse Leitplanken 

vor. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass die Probleme von Seewen nicht zwingend diejenigen 

von Olten sind oder diejenigen von Grenchen nicht diejenigen von Stüsslingen. Insofern ist es aus unse-

rer Sicht klar lokal zu regeln. Ich möchte noch einen Gedanken von unserer Seite kurz ausführen. Ich bin 

der Meinung, dass sich die Exekutive letztendlich selber lieb sein muss, wenn sie in ihrer Wohngemeinde 

einen offenen Dialog mit der Bevölkerung suchen will. Wenn eine komplette Unzufriedenheit vorhan-

den ist, gibt es letztendlich in unserem demokratischen System auch noch Wahlen, wenn man mit den 

Leistungen der Exekutive überhaupt nicht einverstanden ist. Ich habe noch eine Randbemerkung zum 

Vorstoss: In diesem Vorstoss wird die Gemeinde Herbetswil als schlechtes Beispiel erwähnt. Hierzu ein 

Hinweis: Die Gemeindeversammlung hat am 23. August 2022 stattgefunden. Am 29. August war das 

Protokoll auf der Gemeindewebseite aufgeschaltet. Man kann es auch problemlos im Netz abrufen. Dies 

wollte ich als Hinweis zum Vorstoss erwähnen. Die Grünliberale Fraktion ist klar gegen weitergehende 

Regulierungen in Bezug auf die Gemeindeautonomie. Es braucht aus Sicht der Grünliberalen Fraktion 

keine weitergehenden kantonalen Regelungen zu diesem Thema. Die glp-Fraktion wird diesen Vorstoss 

einstimmig ablehnen. 

Patrick Friker (Die Mitte). Das Solothurner Gemeindegesetz regelt für die Einwohner-, aber auch für die 

Bürger- und für die Kirchgemeinden die Anforderungen an das Öffentlichkeitsprinzip klar. Wir haben 

grundsätzlich Vertrauen in die Arbeit der Solothurner Gemeinden und erachten es als absolut unnötig, 

den Gemeinden solch eine detaillierte Vorgabe zu machen. Es gibt Gemeinden mit weniger als 

100 Einwohnern und Einwohnerinnen bis hin zu Gemeinden mit über 18'000 Einwohnern und Einwoh-

nerinnen. Für alle diese Gemeinden muss das Gesetz anwendbar sein. Es wurde bereits erwähnt, dass die 

Stimmberechtigten die Möglichkeit haben, an den Gemeindeversammlungen einen anderen Umgang 

mit dem Öffentlichkeitsprinzip zu fordern, wenn sie das als notwendig erachten. Unsere Fraktion wird 

den Auftrag einstimmig als nicht erheblich erklären, weil man damit den Gemeinden unnötige zusätzli-

che Vorschriften machen würde. 

Daniel Cartier (FDP). Die Meinung der Fraktion FDP.Die Liberalen ist ganz klar. Die Gemeinden werden 

sehr wohl eingeschränkt, wenn per kantonalem Gesetz Details in ihrem Handlungsfeld festgelegt wer-

den. Einmal mehr versucht man, durch kantonale Regelungen die Gemeinden gleichzuschalten. Jede 

Gemeinde soll gemäss den Bedürfnissen der Bevölkerung geführt werden und diese sind nicht überall 

gleich. Bei solchen Vorstössen geht es immer wieder mal darum, irgendeinen Missstand in einer be-

stimmten Gemeinde durch eine, für alle Gemeinden geltende Regelung zu beheben. In diesem Fall sind 

wir der Meinung, dass man einen Bildernagel nicht mit einem Vorschlaghammer einschlagen, sondern 

lokal entscheiden sollte. Die Fraktion FDP.Die Liberalen folgt einstimmig dem Antrag des Regierungsrats 

und der Kommission auf Nichterheblicherklärung. 

Thomas Giger (SVP). Die SVP-Fraktion bringt den Forderungen in diesem Auftrag Sympathie entgegen, 

weil wir uns grundsätzlich für Transparenz und für die Förderung der Demokratie einsetzen. Transpa-

renz, auch auf Gemeindeebene, ist seit jeher ein grosses Anliegen von uns. Mit der Aufschaltung der 

Traktandenliste und der Beschlüsse wird dieses Anliegen gefördert. Ebenfalls machen wir uns als Partei 

immer wieder für die direkte Demokratie stark, die mit diesem Auftrag ebenfalls gestärkt wird. Zudem 

lassen sich die Konflikte auf Gemeindeebene erfahrungsgemäss besser vermeiden oder entschärfen, 

wenn die Fakten transparent dargelegt und eingesehen werden können. Obwohl ein Eingriff in die 
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Gemeindeautonomie vorliegt, sind wir der Meinung, dass dieser Eingriff noch klein ist, weil der Auftrag 

nur die Aufschaltung der Traktandenliste und der Beschlüsse fordert. Wir gewichten daher die Transpa-

renz und die Förderung der direkten Demokratie höher als den kleinen Eingriff in die Gemeindeauto-

nomie und stimmen diesem Auftrag nach lebhaften Diskussionen grossmehrheitlich zu. 

Markus Ammann (SP). Ich staune schon ein bisschen über die Ablehnung des Vorstosses, die hier im Rat 

zum Vorschein kommt. Es geht nur um eine geringste digitale Verbesserung. Es ist mir bewusst, dass die 

Gemeindehoheit in diesem Kanton einen ganz besonders hohen Stellenwert hat. Trotzdem scheint mir, 

dass die Gemeinden im Kanton Solothurn einen Digitalisierungsanstoss von aussen dringend brauchen. 

Eine aktuelle Studie von Myni Gmeind kommt nämlich bezüglich der Digitalisierung der Gemeinden in 

diesem Kanton zu einem sehr ernüchternden Resultat. Es ist übrigens eine Analyse, die auf der Selbst-

einschätzung der Gemeinden beruht und nicht von einer Drittperson durchgeführt wurde. Die Resultate 

in dieser Studie sind für die Solothurner Gemeinden eigentlich schockierend. Die Digitalisierung wird in 

den Gemeinden zwar durchaus als Chance wahrgenommen. Bei der Einschätzung finden sich die Solo-

thurner Gemeinden im Mittelfeld der Schweizer Kantone. Bei der Frage nach dem Digitalisierungsstand 

hingegen liegen die Solothurner Gemeinden auf dem allerletzten Platz von allen Kantonen. Wohlver-

standen, ich wiederhole es an dieser Stelle noch einmal, handelt es sich um eine Selbsteinschätzung. Die 

Solothurner Gemeinden sind also nicht nur Nachzügler, sondern - das ist das Fazit der Studie - sie haben 

schlicht den Anschluss verpasst. Bei einer Ablehnung von so ganz kleinen Eingriffen in die Gemeindeho-

heit zementieren wir nämlich die unbefriedigende Situation, anstatt dass wir wenigstens den Gemein-

den die Chance geben, den Anschluss an die übrige Schweiz wiederzufinden. Übrigens sehe ich da 

durchaus eine Verantwortung des Kantons, so auch im Sinn, dass wir in diesem Kanton einem schlei-

chenden Attraktivitätsverlust endlich Einhalt gebieten. Das wirkt sich nämlich auch auf die Attraktivität 

des Kantons aus. Dem müssen wir begegnen und müssen dazu kleinste Eingriffe in die Gemeindehoheit 

machen, weil die Gemeinden schlichtweg ihren Job nicht erledigen. Ich bitte Sie dringlich, diesem Auf-

trag zuzustimmen. 

Hardy Jäggi (SP). Naturgemäss sehe ich das etwas anders und ich bin Teil einer Minderheit in unserer 

Fraktion, welche diesen Auftrag ganz entschieden ablehnen wird. In meinen Augen ist es ganz klar 

Sache der Gemeinden, wie sie arbeiten möchten. Wahrscheinlich sind die Gemeinden im Kanton sehr 

selbstkritisch und daher haben sie bei dieser Umfrage so schlecht abgeschnitten. So wahnsinnig schlecht 

sind wir nämlich nicht. Ansonsten kann man dies auf den verschiedenen Homepages der Gemeinden 

prüfen. Wenn der Auftrag angenommen wird, so wird er dazu führen, dass auch Bürger- und Kirchge-

meinden eine Homepage haben und ihre Sachen kommunizieren müssen. Die einen oder anderen wer-

den damit Probleme haben. Ob wir als Kanton oder als Kantonsrat tatsächlich den Bürger-, Kirch- und 

Einwohnergemeinden vorschreiben müssen, was sie zu tun haben? Ich finde Nein. Daher werde ich die-

sen Auftrag ganz klar ablehnen. 

Michael Ochsenbein (Die Mitte). Mit dem Hut des Gemeindepräsidenten und hinsichtlich einer Förde-

rung der direkten Demokratie möchte ich einwerfen, dass eine Förderung des direkten demokratischen 

Prozesses auch auf der Subsidiarität und auf den Subsidiaritätsprinzipien beruht. Man soll dort Entschei-

dungen fällen, wo die Entscheidungen auch getroffen werden sollen. Wie Hardy Jäggi soeben ausge-

führt hat, müssen wir uns als höhere Staatsebene schwer überlegen, ob das jetzt wirklich ein Grund ist, 

weshalb wir der tieferen Staatsebene Vorschriften machen wollen. Ich muss gestehen, dass es abenteu-

erliche Herleitungen sind, weshalb man als Kanton den Gemeinden in dieser Frage Vorschriften machen 

müsste. 

  

Schlussabstimmung [Details siehe Anhang A, Abstimmung Nr. 25] 

 

Für Erheblicherklärung 27 Stimmen 

Dagegen 58 Stimmen 

Enthaltungen 1 Stimme 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Es sind weitere Gäste eingetroffen. Ich trage keine Verantwortung für 

die Namen. Sie sind mir von Herrn Landammann mitgeteilt worden (Heiterkeit im Saal). Ich habe nicht 

ganz alle Personen erkannt. Es sind dies die Herren Georg Hofmeier, Kurt Henzi, Hanspeter Stebler, 

Hans Büttiker und Heiner Studer. Es handelt sich dabei allesamt um alt-Kantonsräte der Fraktion 

FDP.Die Liberalen. Ich glaube, dass ihnen vorher beim Geschäft über die Gebäudeversicherung die Oh-

ren geläutet haben. Daher haben sie nun einen Aufmarsch organisiert (Heiterkeit im Saal). 
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A 0023/2022 

Auftrag David Gerke (Grüne, Biberist): Einführung eines Hegebeitrages zur Förderung der 

Solothurner Fischerei; Anpassung des kantonalen Fischereigesetzes  

Es liegen vor: 

a) Wortlaut des Auftrags vom 26. Januar 2022 und schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 

14. Juni 2022: 

 

1. Auftragstext. Im kantonalen Fischereigesetz ist die rechtliche Grundlage für die Einführung eines 

Hegebeitrages für Bezüger von Angelfischereipatenten zu schaffen. 

2. Begründung. Nach neusten Erkenntnissen des Wasserforschungsinstituts Eawag und der Universität 

Bern leben in der Schweiz über 100 verschiedene Fischarten. Gegen 1/3 davon schwimmen auch in Ge-

wässern des Kantons Solothurn. Einigen dieser Fischarten geht es sehr schlecht, wie zum Beispiel den 

kälteliebenden Äschen oder Forellen. Die kantonale Verwaltung setzt sich aktiv mittels Lebensraum-

aufwertungen und Artenförderung ein, diese Populationen zu erhalten. Doch die kantonalen Ressour-

cen sind begrenzt. Deshalb übernehmen die im Solothurnisch Kantonalen Fischereiverband organisier-

ten Fischereivereine unverzichtbare Aufgaben im Bereich des Lebensraumschutzes und der Erhaltung 

und Förderung der Fischbestände sowie in der Ausbildung der Fischenden und der Jugendförderung. Sie 

leisten sogenannte Hegearbeiten. In den Solothurnischen Fischereivereinen sind rund 40 % der Jahres-

patentbezüger organisiert. Nicht organisierte Fischer und Fischerinnen profitieren von diesen Hegear-

beiten der Fischereivereine, ohne diese zu unterstützen. Die Einführung eines Hegebeitrages vermag 

diese Ungerechtigkeit auszugleichen. Patentbezüger würden sich damit gleichermassen an den Arbeiten 

zur Förderung der Fischerei beteiligen. Mitglieder von Fischereivereinen, die Hegearbeiten leisten, sind 

von diesem Beitrag zu befreien. Die Anerkennung der Vereine, deren Mitglieder von der Abgabe befreit 

sind, obliegt dem Departement. Der Hegebeitrag ist in einer Höhe festzulegen, der sozial verträglich ist 

und niemanden von der Fischerei ausschliesst. Die erhobenen Beiträge werden nach Vorgaben des Kan-

tons zur Förderung der Fischerei eingesetzt. Hegebeiträge für Jagd und Fischerei werden in mehreren 

Kantonen erhoben und sind bundesrechtskonform. Sie stellen keinen indirekten Vereinszwang dar. So 

hat etwa der Kanton Bern 2021 Hegebeiträge für Bezüger von Jahrespatenten eingeführt und Mitglie-

der bernischer Fischereivereine von diesem befreit. Bereits seit längerem besteht im Kanton Wallis eine 

vergleichbare Abgabe für Jäger und Jägerinnen, die nicht einem kantonalen Jagdverein angehören. 

3. Stellungnahme des Regierungsrates 

3.1 Vorbemerkungen. Das Bedürfnis des Solothurnisch kantonalen Fischereiverbands (SOKFV) zur Ein-

führung eines Hegebeitrags im Kanton Solothurn ist nicht neu. Bereits im Jahr 2016 wurde dem Kan-

tonsrat der Volksauftrag «Einführung eines jährlichen Hegebeitrages für Fischerinnen und Fischer des 

Kantons Solothurn ohne Vereinsmitgliedschaft» eingereicht. Der Regierungsrat hat mit RRB 

Nr. 2016/1834 die Nichterheblicherklärung beantragt. Man befürchtete u. a. einen indirekten Vereins-

zwang sowie einen hohen administrativen Mehraufwand bei der Verwaltung. Der Kantonsrat hat die-

sen Auftrag mit Beschluss Nr. VA 0065/2016 vom 14. Dezember 2016 als Nichterheblich erklärt. 

3.2 Veränderte Ausgangslage. Wie im RRB Nr. 2016/1834 vom 24. Oktober 2016 festgehalten, liegen die 

wichtigsten Massnahmen zugunsten der Fische und anderer Wasserlebewesen in der Erhaltung und der 

Verbesserung der Lebensräume. Massnahmen für den Artenschutz und die Verbesserung von Lebens-

räumen können unter dem Begriff Hegearbeit zusammengefasst werden. Diesen zentralen Punkt hat 

der SOKFV seit dem letzten Vorstoss zum Thema Einführung eines Hegebeitrags aufgenommen und 

umgesetzt. Mit dem Projekt «Fischer schaffen Lebensraum» wurden seither mehrere Fliessgewässerstre-

cken in Zusammenarbeit mit den lokalen Fischereivereinen ökologisch aufgewertet. Davon profitieren 

auch Fischerinnen und Fischer ohne Mitgliedschaft in einem Fischereiverein und der Kanton Solothurn. 

Im Kanton Solothurn hat sich die Fischbesatzstrategie seit 2017 stark verändert. Äschen und Hechte 

werden keine mehr eingesetzt. Bei den Forellen wurde der Besatz ab- und umgebaut. Es gibt weiterhin 

eine konventionelle Besatzstrategie mit zwei Muttertierhaltungen, gleichzeitig wird das Ziel der natürli-

chen Reproduktion angestrebt. Konventioneller Fischbesatz ist nicht als Hegearbeit zu definieren, son-

dern ist als Gewässerbewirtschaftung zu verstehen. Auch bei Einführung eines Hegebeitrages ist diese 

Arbeit weiterhin durch den Kanton zu finanzieren.  

3.3 Vereinszwang. Gemäss RRB Nr. 2016/1834 vom 24. Oktober 2016 ist der Regierungsrat davon ausge-

gangen, dass die Einführung eines Hegebeitrages zu einem Vereinszwang führen werde. Jüngste Erfah-

rungen aus dem Kanton Bern haben gezeigt, dass die Einführung eines Hegebeitrags nicht zu einem 
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Anstieg der Mitgliederzahlen der Fischereivereine geführt hat. Jedoch konnte die rückläufige Entwick-

lung der Mitgliederzahlen stabilisiert werden. Es ist demnach davon auszugehen, dass der Hegebeitrag 

von den Fischerinnen und Fischern nicht als Vereinszwang verstanden wird. 

3.4 Administrativer Mehraufwand. Gemäss RRB Nr. 2016/1834 vom 24. Oktober 2016 ist der Regierungs-

rat davon ausgegangen, dass die Einführung eines Hegebeitrages zu einem massiven administrativen 

Mehraufwand innerhalb der Verwaltung führen würde, da die rund 2000 Patentbezüger bezüglich Bei-

tragspflicht einzeln hätten kontrolliert und entsprechend abgerechnet werden müssen. Im Kanton Bern 

wurde zwischenzeitlich ein Hegebeitrag eingeführt und es hat sich gezeigt, dass der administrative 

Aufwand insbesondere mit den heutigen technischen Möglichkeiten geringer ausfällt als 2016. Beim 

Onlinekauf eines Berner Jahresfischerpatents müssen die Fischerinnen und Fischer mit einer persönli-

chen Nummer deklarieren, ob sie einem hegebeitragsbefreiten Verein angehören. Das Fischereiinspek-

torat des Kantons Bern hat die Abrechnung des Hegebeitrages mit einer Schnittstelle zwischen ihrer 

elektronischen Datenbank (efj2) und der Datenbank des Bernisch Kantonalen Fischereiverbands (BKFV) 

automatisiert. Dadurch wird sichergestellt, dass der Hegebeitrag beim Onlinekauf eines Berner Jahresfi-

scherpatents nur jenen Bezügern in Rechnung gestellt wird, welche keinem hegebeitragsbefreiten Fi-

schereiverein angehören. Die Fischereiverwaltung des Kantons Solothurn arbeitet mit dem gleichen 

Datenverarbeitungsprogramm wie der Kanton Bern. Eine Übernahme der Schnittstelle ist somit grund-

sätzlich möglich. Der SOKFV hat zudem eine weitere Variante der Hegebeitragsabrechnung vorgestellt, 

in welcher der grösste administrative Aufwand vom SOKFV selbst übernommen werden könnte. Beide 

Varianten sind bei der Fischereiverwaltung noch in der Evaluierungsphase. Ein allfälliger geringer Mehr-

aufwand wäre somit für die Verwaltung zu bewältigen und könnte durch einen prozentualen Anteil der 

Hegebeiträge finanziert werden.  

3.5 Leistungsauftrag. Mit RRB Nr. 2009/700 vom 28. April 2009 wurde das Amt für Wald, Jagd und Fi-

scherei beauftragt, mit dem SOKFV einen Leistungsauftrag im Umfang von 100'000 Franken abzuschlies-

sen. Dabei werden gemäss § 20 Absatz 1 des Fischereigesetzes (FiG; BGS 625.11) vom 12. März 2008 Leis-

tungen ausgelagert und abgegolten, welche für den Vollzug der Fischereigesetzgebung notwendig 

sind. Dies sind Leistungen wie Jungfischerausbildung, freiwillige Fischereiaufsicht, Erfassen der Fisch-

fangstatistik, Bewirtschaftungsmassnahmen (Fischbesatz) sowie Artenschutz- und Lebensraumprojekte.  

3.6 Hegebeitrag. Die von den Fischereivereinen geleisteten Hegearbeiten des Projektes «Fischer schaffen 

Lebensraum» werden zurzeit mit Geldern des Alpiq Ökofonds finanziert. Der laufende Finanzierungsho-

rizont ist jedoch begrenzt und nach Bezug der Gelder muss jeweils ein neuer Antrag gestellt werden. 

Künftig sollen diese Arbeiten zumindest teilweise durch die Hegebeitragsgelder finanziert werden. Der 

Kanton Bern hat im kantonalen Fischereigesetz festgehalten, dass der jährliche Hegebeitrag mindestens 

20 Franken und höchstens 100 Franken zu betragen hat. Zurzeit werden 50 Franken als Hegebeitrag 

eingezogen. Gleichzeitig wurde der Jahrespatentpreis von 200 Franken auf 250 Franken erhöht. Somit 

hat sich der Patentpreis im Kanton Bern für tausende Fischer um 50 % erhöht. Das Solothurner Jahres-

patent kostet seit dessen Einführung im Jahr 2009 140 Franken (vgl. § 126 des Gebührentarifs [GT; BGS 

615.11] vom 8. März 2016). Die genaue Hegebeitragshöhe ist noch zu definieren. Bei der Festlegung der 

Beitragshöhe ist jedoch darauf zu achten, dass es im Kanton kein Freiangelrecht gibt und somit die Fi-

scherei einkommensschwachen Personen nicht verwehrt wird. Zusammenfassend kann festgehalten 

werden, dass die heute geleisteten Hegearbeiten der Fischereivereine klar erkennbar sind und einen 

Mehrwert für die gesamte Fischerei des Kantons Solothurn darstellen. Nur mit gut aufgestellten und 

funktionierenden Vereinen kann dieser Mehrwert für die Gewässerökologie und Fischerei erhalten und 

ausgebaut werden. Deshalb erachten wir die Einführung eines Hegebeitrages zum jetzigen Zeitpunkt 

als gerechtfertigt. 

4. Antrag des Regierungsrates. Erheblicherklärung. 

 

b) Zustimmender Antrag der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission vom 18. August 2022 zum 

Antrag des Regierungsrats. 

Eintretensfrage 

Myriam Frey Schär (Grüne), Sprecherin der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission. Wir wurden in 

der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission von den Spezialisten aus dem Volkswirtschaftsdeparte-

ment umfassend und kompetent zu diesem Auftrag informiert. Es geht um Folgendes: In unserem Kan-

ton sind rund 40 % derjenigen, die ein Jahrespatent beziehen, in Fischereivereinen organisiert. Dort 

leisten sie Hegearbeiten, wie zum Beispiel die ökologische Aufwertung von Fliessgewässerstrecken im 

Projekt «Fischer schaffen Lebensraum». Diese Hegearbeiten kommen auch den nicht organisierten Fi-

scherinnen und Fischern zugute. Im Gegensatz zu den Vereinsfischern und -fischerinnen, die aktiv in die 
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Hegearbeiten eingebunden sind, sollen sie daher kompensatorisch einen Hegebeitrag zahlen müssen. 

Die Höhe ist noch nicht festgelegt, könnte sich aber im Rahmen von 40 Franken bis 50 Franken pro Jahr 

bewegen, was wiederum Einnahmen von vielleicht 50'000 Franken bis 60'000 Franken generieren könn-

te. Die Einnahmen könnten dann für vielfältigste Projekte zum Schutz der Lebensräume und zur Förde-

rung der Fischbestände eingesetzt werden. Das Anliegen ist nicht neu. Im Jahr 2016 gab es bereits einen 

Volksauftrag zu diesem Thema. Der Regierungsrat sprach sich damals dagegen aus, aber heute ist er 

dafür. Was hat sich geändert? Zum Beispiel weiss man unterdessen von anderen Kantonen, dass dieser 

Beitrag nicht als Vereinszwang wahrgenommen wird. Die Mitgliederzahlen in den Vereinen haben sich 

allerdings nach einer Einführung nach rückläufigen Jahren teilweise wieder stabilisiert, was wiederum 

positiv zu werten ist. Man hat ausserdem gemerkt, dass der administrative Aufwand mit den heutigen 

technischen Möglichkeiten viel geringer ist, als man dies 2016 gedacht hat. Beispielsweise hat das Fi-

schereiinspektorat des Kantons Bern die Abrechnung des Hegebeitrags mit einer Schnittstelle zwischen 

ihrer elektronischen Datenbank und der Datenbank des bernisch-kantonalen Fischereiverbands automa-

tisiert. So wird der Hegebeitrag beim Onlinekauf eines Jahrespatents nur denjenigen in Rechnung ge-

stellt, die nicht Mitglied eines hegebeitragsbefreiten Fischereivereins sind. Unsere Verwaltung könnte 

diese Schnittstelle grundsätzlich zu vernünftigen Konditionen übernehmen. Das Amt für Wald, Jagd und 

Fischerei rechnet damit, dass die Einführungskosten des Hegebeitrags den vierstelligen Bereich insge-

samt nicht überschritten sollten. Die Idee ist, dass der kantonale Fischereiverband die Verteilung der 

Beiträge an die Vereine für die Ausführung der Hegearbeiten an den verschiedenen Gewässern über-

nehmen würde. Laut dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei ist das für uns günstig und vorteilhaft, weil 

wir intern gar nicht die personellen Ressourcen für alle diese Aufgaben hätten. Nach der Klärung von 

verschiedenen Detailfragen war sich die Kommission einig, dass mit dem Hegebeitrag ein wirksames 

Instrument geschaffen wird, das eine höchst produktive Zusammenarbeit mit den Fachleuten in den 

Fischereivereinen erlaubt. Wir sind ohne Gegenstimme für die Erheblicherklärung. 

Mark Winkler (FDP). Der Frau Präsidentin möchte ich sagen, dass es sich bei den Gästen, die heute bei 

uns sind, um alt-Kantonsräte der FDP.Die Liberalen aus dem Schwarzbubenland handelt. Es ist nur ein 

Teil davon - leider sind nicht alle da - aber es sind doch einige von ihnen. Nun komme ich zum Auftrag: 

Die Fraktion FDP.Die Liberalen unterstützt den Auftrag von David Gerke. Im Kanton gibt es 

ca. 2000 Fischereipatentinhaber. Ungefähr 600 bis 700 davon sind in einem der neuen Vereine organi-

siert. Patentinhaber sind aufgrund fehlender Vereinsmitgliedschaft zu keinem Frondienst, das heisst, zu 

keiner Hegeleistung verpflichtet. Sie müssen sie nicht erbringen. Das heisst also, dass sie in Zukunft ei-

nen Ablass in Form eines Hegebeitrags leisten. Das betrifft die Fischer, die ein Angelfischereipatent ha-

ben. Im Kanton Solothurn gibt es keine Netzfischereipatente. Die Angelfischereipatente gelten für die 

Flüsse und für die Bäche Aare, Emme, Dünnern, Birs, Lützel, Lüssel und Kastelbach. Nicht betroffen von 

diesem Hegebeitrag werden die verschiedenen Bäche sein, die durch Pächter ersteigert werden. Bei 

diesen Gewässern ist der Pächter für die Hege und Pflege selber zuständig. Es ist geplant, dass sie auf-

grund einer zukünftigen Verordnung nicht beitragspflichtig sind. Wie erwähnt, erfolgt seitens unserer 

Fraktion grossmehrheitlich ein Ja zu dieser Anpassung. 

Edgar Kupper (Die Mitte). Aus diesem Geschäft geht mehr oder weniger hervor, dass es in unserem Kan-

ton mindestens zwei Arten von Fischern gibt. Die einen hängen einen Wurm oder einen Köder an den 

Haken, fischen und haben mehr oder weniger Erfolg. Die anderen hängen ebenfalls einen Wurm oder 

einen Köder an den Haken, fischen und haben mehr oder weniger Erfolg, gehören aber noch einem 

Fischereiverein an. Sie leisten unter anderem den sogenannten Hegebeitrag oder die Hegearbeit. Die 

Hegearbeit ist wertvoll. Die Arbeit, die die Fischereivereine machen, entlastet den Kanton. Er wäre für 

einen Teil der Hegearbeit und der Pflege zuständig. Wir konnten auf Einladung des Fischereivereins in 

der Lüssel bei Erschwil sehen, was gemacht wird. Mit relativ einfachen Arbeiten wird das Mikroklima, 

wenn man das bei den Fischen so nennen kann, verbessert, damit sie über einen besseren Lebensraum 

verfügen. Unsere Fraktion unterstützt die Gesetzesänderung und die Aufnahme eines Hegebeitrags in 

das Gesetz. Die Patentgebühr für Nicht-Vereinsmitglieder soll von uns aus gesehen nur massvoll erhöht 

werden. Das zusätzliche Geld soll den Fischereivereinen zukommen, die die Hegebeiträge im Sinn des 

Kantons leisten. Unsere Fraktion hat auch die Erwartungshaltung, dass die Administration und der gan-

ze Prozess schlank gehalten werden sollen, wie das an der Sitzung der Umwelt-, Bau- und Wirtschafts-

kommission ausgeführt wurde. Für unseren Kanton sollen ebenfalls nicht zu hohe Kosten verursacht 

werden. Wenn ich mich richtig erinnere, war in der Sitzung der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommis-

sion von rund 15'000 Franken die Rede. Es ist in unserem Interesse und in unserem Sinn, dass es moderat 

bleibt. Wir müssen bei diesem Geschäft feststellen, dass der Kanton Bern für uns Pionierarbeit geleistet 
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hat und für einmal schneller und mutiger als wir Solothurner war. Von uns aus gesehen muss das nicht 

in jedem Fall bei jedem Geschäft so sein. 

Johannes Brons (SVP). Nebst den Patentgebühren für alle auch einen Hegebeitrag für alle einzuführen, 

scheint eine gerechte Verteilung zu sein. Es ist darauf zu achten, dass die Preise für die Patente und für 

den Hegebeitrag so angepasst werden, dass ein einkommensschwacher Fischer diesen Beitrag bezahlen 

kann. Die Fischereivereine begrüssen den Hegebeitrag, was auch die SVP-Fraktion unterstützen kann. 

Erfreulich ist, dass im Amt keine neuen Stellen geschaffen werden müssen. Für den Kanton bewegt sich 

der finanzielle Aufwand unter 10'000 Franken. In der Begründung von David Gerke kann man lesen, 

dass es den Äschen und Forellen infolge der Erwärmung des Wassers um zwei Grad nicht gut geht. Es 

kann in diesem Fall auch nicht sein, dass auf Biegen und Brechen die Arten weitergezüchtet und freige-

lassen werden und einen Tag später schon verendet sind. So denke ich, werden in Zukunft mehr Welse 

und Egli bei uns heimisch sein. Die SVP-Fraktion wird diesem Auftrag zustimmen. 

Thomas Lüthi (glp). Ich kann es relativ kurz machen. Auch unsere Fraktion unterstützt die Einführung 

eines Hegebeitrags, wie er im vorliegenden Vorstoss gefordert wird. Bei uns haben sich in der Diskussion 

zwei Fragen beziehungsweise Anmerkungen oder Wünsche herauskristallisiert, die ich an dieser Stelle 

gerne kurz anmerken beziehungsweise dem Regierungsrat mitgeben möchte. Erstens: Im Vorstoss wird 

davon gesprochen, dass die nicht organisierten Fischer von den Aufwertungsmassnahmen der Vereine, 

die dort organisiert sind, profitieren. Es ist sicher richtig, dass die Biodiversitätsfördermassnahmen in 

Gewässern auch den Fischen und damit auch den Fischern helfen. Von Biodiversitätsfördermassnahmen 

profitieren wir aber selbstverständlich alle und wir sind den entsprechenden Ökosystemdienstleistungen 

auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Genau daher ist es auch eine öffentliche Aufgabe, den Biodiversi-

tätsrückgang zu stoppen. Wir möchten mit diesem Hegebeitrag keine Kultur unterstützen, bei der es 

darum geht, dass jemand von Natur- oder Biodiversitätsfördermassnahmen profitiert und entsprechend 

zur Kasse gebeten wird. In diesem Sinn bitten wir darum, den speziellen Fall des Hegebeitrags in der 

Fischerei als Spezialität zu betrachten. Der zweite Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, bezieht sich 

auf die Zuständigkeit und Bewilligungspraxis der Massnahmen, von denen wir hier sprechen. Der kan-

tonale Fischereiverband erledigt zusammen mit seinen Vereinen eine öffentliche Aufgabe mit einem 

tollen Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das wurde bereits mehrfach von meinen Vorrednern so erwähnt. Wir 

als Gesellschaft, als Öffentlichkeit, als Staat kommen dank diesem Einsatz zu Aufwertungen der Gewäs-

serbiodiversität, und zwar zu einem unschlagbar guten Preis. Neben einer fairen Abgeltung braucht es 

für diese Projekte aber auch eine Bewilligungspraxis mit Augenmass. Ich möchte dem Regierungsrat 

mitgeben, sich noch einmal mit dem Amt für Umwelt, dem Amt für Raumplanung und dem Amt für 

Wald, Jagd und Fischerei zusammenzusetzen. Wenn wir für jeden einzelnen Wurzelstock oder für jede 

Faschine, die wir in einem kleinen Bach einbauen, ein komplettes Baugesuch ausserhalb der Bauzone 

mit einer entsprechenden Ämtervernehmlassung durchspielen wollen, dann wird es schnell ziemlich 

aufwendig. Mit solchen Verfahren machen wir den Elan und die Kosteneffizienz, die dieses Programm 

in sich haben, zunichte und belasten unnötig personelle Ressourcen in den verschiedenen angesproche-

nen Ämtern. Daher erfolgt unser Aufruf an die Baudirektorin, mit ihren Leuten zusammenzusitzen und 

eine Bewilligungspraxis zu entwerfen, die schnell und einfach funktioniert. Sie soll eine Bagatellgrenze 

oder ähnliches enthalten, um den Fluss, der in diesem Projekt tatsächlich enthalten ist, nicht unnötig im 

Bürokratiesumpf verlanden zu lassen. 

David Gerke (Grüne). Ich danke der Sprecherin der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission und der 

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission als solche natürlich für die positive Aufnahme des Auftrags. 

Ebenso danke ich dem Regierungsrat und den bisherigen Fraktionssprechenden für die Unterstützung. 

Die Fischereivereine im Kanton Solothurn und natürlich auch in weiteren Kantonen übernehmen viele 

Aufgaben. Sie erledigen wichtige Aufgaben und sie übernehmen insbesondere auch Aufgaben, die der 

Bund eigentlich in der Fischereigesetzgebung den Kantonen zugeteilt hat. Indem der Kanton Solothurn 

mit unseren Fischereivereinen beziehungsweise mit dem Verband, der das an die Fischereivereine dele-

giert, einen Leistungsauftrag abgeschlossen hat, kann ein Teil dieser Aufgaben günstig durch die Zivil-

gesellschaft ausgeführt werden. Das ist somit für den Staat finanziell attraktiv. Insbesondere bedeutet 

es auch eine Stärkung der Basis der Zivilgesellschaft und somit der Gesellschaft als Ganzes. Im Rahmen 

des Leistungsauftrags kann man nur Aufgaben abgelten, die effektiv Aufgaben sind, die die Fischerei-

gesetzgebung vorsieht. Fischereivereine erbringen aber auch weitere Leistungen. Das sind namentlich 

Aufwertungen von Gewässern, es sind aber auch Aufgaben wie zum Beispiel Anti-Littering-Einsätze und 

Aufgaben im Bereich der Information und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch im Rahmen der Integration. 

Ein nicht unerheblicher Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund üben die Fischerei aus und en-
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gagieren sich im Übrigen in diesen Vereinen. Das heisst, dass die Fischereivereine viele wichtige Aufga-

ben haben, aber nicht alle können so vom Staat abgegolten werden, weil die gesetzliche Grundlage 

fehlt. Meine Vorrednerin und Vorredner haben erwähnt, dass grundsätzlich alle Fischenden von den 

Leistungen profitieren. Nur eine Minderheit macht das selber und beteiligt sich finanziell daran, nämlich 

die Minderheit, die in einem Verein Mitglied ist. Hegebeiträge können diese Ungleichheit ausgleichen. 

Ich weise an diesem Punkt darauf hin, dass ein Hegebeitrag natürlich keinen Vereinszwang darstellt. 

Niemand muss in einen Fischereiverein eintreten. In meinem Auftrag habe ich explizit darauf hingewie-

sen, dass ein Hegebeitrag in der Höhe so ausgestaltet werden muss, dass niemand von der Fischerei 

ausgeschlossen ist. Für mich ist wichtig, dass diejenigen, die fischen wollen, auch fischen können. Es liegt 

mir fern, beispielsweise sozial oder finanziell schwache Personen auszuschliessen. Wichtig ist auch, dass 

ein Hegebeitrag keine Zwangsabgabe darstellt. Wer sich engagiert, der kann von dieser Abgabe, die 

keine Zwangsabgabe ist, befreit werden. Zudem wurde weiter erwähnt, dass der Hegebeitrag bundes-

rechtskonform ist. Andere Kantone, namentlich der Kanton Bern, der erwähnt wurde, kennen das Sys-

tem bereits. Der Kanton Wallis kennt es in der Jagd. Auch in der Solothurner Jagd gibt es gewisse Ab-

gaben, die alle Jäger bezahlen, welche aber wiederum den Pachtvereinen zugutekommen. Als Beispiel 

nenne ich die Wildschadenzuschläge, die alle bezahlen, so auch diejenigen, die ein Gastjagdpatent lö-

sen. Die Pachtvereine aus der Jagd werden damit wiederum von diesen Aufgaben entlastet. Das heisst, 

dass der Hegebeitrag das Rad nicht neu erfindet. Er ist in anderen Kantonen ein bewährtes Instrument, 

so auch bei uns im jagdlichen Bereich. Er ist somit ein angebrachtes und zielgerichtetes positives Instru-

ment. Meine Fraktion, die Grüne Fraktion, unterstützt diesen Auftrag. Ich hoffe, dass dies auch der Kan-

tonsrat als Gesamtes macht. 

Simon Esslinger (SP). Auch die Fraktion SP/Junge SP wird diesem Auftrag einstimmig zustimmen können. 

Von meiner Seite möchte ich zwei Punkte erwähnen. Die lokalen Vereine vor Ort arbeiten in erster Linie 

ehrenamtlich, wenn sie diese Hegeeinsätze machen. Es sind Menschen, die ihrer Passion nachgehen. Wir 

als Allgemeinheit profitieren letztendlich davon, dass einzelne Biotope massiv oder nachhaltig aufge-

wertet werden. Der zweite Punkt ist die ganze Bewilligungspraxis. Das hat Thomas Lüthi bereits er-

wähnt. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass es zumindest vor einem Jahr für die Gemeinden vor Ort 

noch ein grösserer Hürdenlauf war, um solche Bachunterhalte respektive Uferaufwertungen machen zu 

können. Ich habe vorhin gesehen, dass dieser Hindernislauf von Seiten der Regierungsrätin in Zukunft 

einfacher gestaltet werden soll. Wie bereits erwähnt, wird die Fraktion SP/Junge SP diesem Auftrag 

zustimmen können. 

  

Schlussabstimmung [Details siehe Anhang A, Abstimmung Nr. 26] 

 

Für Erheblicherklärung 84 Stimmen 

Dagegen 1 Stimme 

Enthaltungen 1 Stimme 

 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Das Traktandum 19 «Interpellation Fraktion Grüne: Führt die Digitalisie-

rung an den Schulen, insbesondere das 1:1 Computing, zu ungleichen Bildungschancen?» wurde in eine 

Kleine Anfrage umgewandelt. Wir behandeln dieses Geschäft daher nicht. Somit kommen wir zum letz-

ten Vorstoss. 

I 0078/2022 

Interpellation Fabian Gloor (Die Mitte, Oensingen): Wie kann die Belastung der ASTRA Bau-

stelle Luterbach-Recherswil (Pilotprojekt ASTRA Bridge) für die Ortsdurchfahrten minimiert 

werden? 

Es liegt vor: 

Wortlaut der Interpellation vom 18. Mai 2022 und schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 

16. August 2022: 

 

1. Vorstosstext. Baustellen und Unterhaltsarbeiten auf dem Nationalstrassennetz sind an der Tagesord-

nung und nötig, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten. Dass es dabei zu Schwierigkeiten und Proble-
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men, namentlich zu Stau, kommen kann, versteht sich von selbst. Bei der aktuellen Baustelle im Bereich 

Luterbach-Recherswil wurde mit einiger medialer Begleitung die ASTRA Bridge vorgestellt. Die begrüs-

senswerte Grundidee dieser mobilen Brücke liegt darin, dass der Verkehr trotz Baustelle darüber hinweg 

weiterrollen kann. Gemäss Bundesamt für Strassen (ASTRA) liegen die Vorteile in einer kürzeren Bauzeit 

und der Reduktion von Staus. Sehr nachvollziehbar und sinnvoll also, dass diese innovative Lösung im 

Bereich Luterbach-Recherswil im Rahmen eines Pilotprojekts eingesetzt und erprobt wird. Trotz dem 

Einsatz der Brücke kommt es täglich zu massiver Stauentwicklung bis in die Region Gäu und zu erhebli-

chem Ausweichverkehr in den Dörfern entlang der A1. Dies erhöht die ohnehin schon starke Belastung 

der Bevölkerung mit Lärm und Emissionen in diesen Regionen nochmals. Zudem ist auch die Erreichbar-

keit für die Wirtschaft wie für die Bevölkerung dadurch deutlich eingeschränkt. Es ist daher zu klären, 

ob der Einsatz der Brücke unter dem Strich einen Nutzen bringt sowie ob und welche Massnahmen zu 

ergreifen sind. 

1. Teilt der Regierungsrat die Einschätzungen hinsichtlich Stauentwicklung und Ausweichverkehr? 

2. Anhand welcher Kriterien wird der Nutzen beim Einsatz der ASTRA Bridge beurteilt? 

3. Wie beurteilen das ASTRA und der Kanton (Amt für Verkehr und Tiefbau [AVT]) die Erfahrungen mit 

der ASTRA Bridge? 

4. Sofern die Beurteilung mit Einsatz der ASTRA Bridge nicht zufriedenstellend ausfällt: Welche Mass-

nahmen wollen der Kanton und das ASTRA ergreifen? 

5. Welche sonstigen Massnahmen, um den Auswirkungen der gegenwärtigen Stauentwicklung zu be-

gegnen, prüfen der Kanton und das ASTRA? 

2. Begründung. Im Vorstosstext enthalten. 

3. Stellungnahme des Regierungsrates 

3.1 Vorbemerkungen. Seit dem 10. April 2022 ist bei den Belagsersatzarbeiten auf dem A1-Abschnitt 

Recherswil–Luterbach erstmals die ASTRA Bridge, eine mobile Baustellenbrücke, im Einsatz. Die ASTRA 

Bridge wurde bei dieser Baustelle als Pilotanlage eingesetzt, um Praxiserfahrungen zu sammeln. Die 

Erkenntnisse aus diesem Pilotprojekt zeigen gemäss dem ASTRA, dass die Brücke als Konzept und Ma-

schine zwar funktionierte und die Bauarbeiten unter der Brücke wie geplant vorgenommen werden 

konnten. Der Verkehrsfluss hatte sich hingegen nicht wie gewünscht eingependelt, was Anpassungen 

bei den Auf- und Abfahrtsrampen nötig machten. Das ASTRA hat deshalb die ASTRA Bridge per Ende 

Juni 2022 vorzeitig abgebaut. Das ASTRA beabsichtigt jedoch, die ASTRA Bridge auf dem A1-Abschnitt 

Recherswil–Luterbach ab dem Frühjahr 2023 erneut einzusetzen. Wir erwarten vom ASTRA, dass im 

Hinblick auf diesen erneuten Einsatz Lehren im Umgang mit einer solchen «Überbrückung» von Baustel-

len und damit dem Einsatz der ASTRA Bridge gezogen werden. Die Fragen der Interpellation richten 

sich mit Ausnahme der Frage 1 an das ASTRA. Entsprechend werden im Folgenden die beim ASTRA ein-

geholten Antworten wiedergegeben. 

3.2 Zu den Fragen 

3.2.1 Zu Frage 1: Teilt der Regierungsrat die Einschätzungen hinsichtlich Stauentwicklung und Aus-

weichverkehr? Ja. Die Analyse der Verkehrszahlen der kantonalen Messstellen zeigen, dass während des 

Pilotversuchs mit der ASTRA Bridge eine leicht stärkere Verkehrsbelastung der Kantonsstrassen aufge-

treten ist. Dies ist indirekt ein Indiz für einen gewissen Ausweichverkehr auf die Kantonsstrassen infolge 

der mangelhaften konstruktiven Ausgestaltung der Auf- und Abfahrtsrampen der ASTRA Bridge und 

der damit verbundenen Staubildung auf der A1. 

3.2.2 Zu Frage 2: Anhand welcher Kriterien wird der Nutzen beim Einsatz der ASTRA Bridge beurteilt? 

Die mobile Baustellenbrücke ASTRA Bridge wurde entwickelt, um auch künftig auf den hochbelasteten 

Autobahnen, wie dies die A1 im Kanton Solothurn darstellt, den notwendigen Unterhalt ausführen zu 

können. Derzeit werden auf den Nationalstrassen Bauarbeiten mit Einfluss auf den Verkehrsfluss vor-

wiegend in der Nacht ausgeführt. Durch den zunehmenden Verkehr werden die zur Verfügung stehen-

den Nachtfenster immer kürzer, so dass in absehbarer Zeit keine Baustellen für Belagsersatz ohne massi-

ve Auswirkungen auf den Verkehrsfluss ausgeführt werden können. Zudem wird es immer schwieriger, 

Personal für die Bauleitung und die Unternehmungen zu finden, das gewillt ist, ständig in der Nacht zu 

arbeiten. Die ASTRA Bridge hat deshalb die Zielsetzung und den Nutzen, durch die konsequente Tren-

nung von Verkehr und Baustelle auch künftig Unterhaltsarbeiten zu ermöglichen und diese tagsüber 

ausführen zu können.  

3.2.3 Zu Frage 3: Wie beurteilen das ASTRA und der Kanton (Amt für Verkehr und Tiefbau [AVT]) die 

Erfahrungen mit der ASTRA Bridge? Das ASTRA beurteilt den Nutzen beim Piloteinsatz der ASTRA 

Bridge primär anhand dreier Aspekte. Diesbezüglich lassen sich auch die ersten Erkenntnisse mit der 

ASTRA Bridge verorten. 

 ASTRA Bridge als Konstrukt und Maschine: Die ASTRA Bridge funktioniert als Konstrukt und Maschi-

ne wie erwartet. Aspekte wie die Statik und die Handhabung, insbesondere was die Montage und 
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das Verschieben der mobilen Baustellenbrücke betrifft, können positiv bewertet werden. Die ASTRA 

Bridge ermöglicht eine kurze Baustellenlänge, da sie mobil ist und nach Abschluss eines Bauabschnit-

tes zum nächsten verschoben werden kann. Der Verkehr kann getrennt von der Baustelle zweispurig 

über die Brücke geführt werden, während darunter Arbeiten ausgeführt werden. 

 ASTRA Bridge als Baustellenbereich: Die Belagsersatzarbeiten unter der Brücke können in Bezug auf 

Ablauf, Geschwindigkeit und Qualität wie erwartet ausgeführt werden. Es kann hingegen noch kei-

ne abschliessende Beurteilung abgegeben werden, die Expertenbegleitung und -betrachtung ist je-

doch sichergestellt. Weiter sind die Arbeitenden konsequent vom Verkehr abgetrennt, was sowohl 

der Sicherheit der Bauarbeitenden als auch derjenigen der Verkehrsteilnehmenden zuträglich ist. 

Weiter ermöglicht die mobile Baustellenbrücke das Arbeiten am Tag und vermindert dadurch sozial 

weniger verträgliche und teurere Nachtarbeit sowie die bauliche Lärmbelastung in der Nacht. 

 Verkehrsfluss im Zusammenhang mit der ASTRA Bridge: Der Verkehrsfluss hat sich beim vorliegen-

den Pilotprojekt mit der Zeit verbessert, aber er hat sich noch nicht auf dem gewünschten Niveau 

eingependelt. Insbesondere hat sich gezeigt, dass die Geometrie der Auf- und Abfahrtsrampen für 

den Lastwagenverkehr noch nicht befriedigend ausgestaltet ist. Auch nach einer erwarteten Ange-

wöhnungszeit bremst dies den Verkehr zu stark ab und es kommt insbesondere morgens während 

dem Berufsverkehr zu übermässigem Rückstau. 

3.2.4 Zu Frage 4: Sofern die Beurteilung mit Einsatz der ASTRA Bridge nicht zufriedenstellend ausfällt: 

Welche Massnahmen wollen der Kanton und das ASTRA ergreifen? Aufgrund schwindender verkehrs-

armer Zeitfenster (auch die Zeitfenster für Nachtarbeit werden immer kleiner) ist es eine Notwendigkeit, 

neue Ansätze für den Unterhalt unserer Nationalstrasseninfrastruktur zu erschliessen. Die ASTRA Bridge 

ist ein solcher Ansatz und ein Pilotprojekt. Da die ASTRA Bridge als mobile Baustellenbrücke sicher be-

fahren und verschoben werden kann sowie einen sicheren und für die Arbeiten ausreichend grossen 

Baustellenbereich bietet, zieht das ASTRA grundsätzlich eine positive Zwischenbilanz. Nachbesserungen 

sind jedoch insbesondere im Zusammenhang mit der Verbesserung des Verkehrsflusses notwendig und 

geplant. Kleinere Anpassungen und Optimierungen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Ver-

schiebung beziehungsweise dem Fahren der Brücke, wurden fortlaufend umgesetzt. Als erste Massnah-

me zur Verbesserung des Verkehrsflusses wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zum Befahren der 

ASTRA Bridge von 60 km/h auf 40 km/h reduziert. Dadurch wurde hohen Geschwindigkeitsunterschie-

den und abrupten Bremsmanövern vorgebeugt. Durch diese Homogenisierung hat sich der Verkehrsfluss 

etwas verbessert. Zur weiteren Verbesserung des Verkehrsflusses hat das Bundesamt für Strassen ASTRA 

entschieden, Optimierungen an den Rampen vorzunehmen. Nach Abschluss des ersten Sanierungsab-

schnitts wurde die ASTRA Bridge Ende Juni 2022 demontiert. Zurzeit werden die Rampen angepasst und 

vertiefte Fahrtests - insbesondere mit Lastwagen mit verschiedenen Ladungen - durchgeführt. Sobald 

diese positiv ausfallen, ist der Einsatz der modifizierten ASTRA Bridge ab 2023 auf der Überholspur in 

Fahrtrichtung Zürich geplant. 

3.2.5 Zu Frage 5: Welche sonstigen Massnahmen, um den Auswirkungen der gegenwärtigen Stauent-

wicklung zu begegnen, prüfen der Kanton und das ASTRA? Die Autobahn A1 weist ein hohes und stetig 

steigendes Verkehrsaufkommen auf. Auf dem Abschnitt zwischen der Verzweigung Härkingen und der 

Verzweigung Luterbach werden heute rund 87'000 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Im Jahr 2030 ist mit rund 

110'000 Fahrzeugen pro Tag zu rechnen. Bereits heute stösst die A1 in diesem Bereich an ihre Kapazi-

tätsgrenzen. Dies führte auch schon vor dem Einsatz der ASTRA Bridge zu zähflüssigem Verkehr und 

Stau. Dahingehend plant das Bundesamt für Strassen ASTRA den 6-Streifen-Ausbau zwischen den Ver-

zweigungen Luterbach und Härkingen. Im Zusammenhang mit der ASTRA Bridge wurden bis Ende Juni 

2022 keine zusätzlichen Massnahmen geplant. Abgesehen von der Verbesserung der Rampen werden 

weitere Massnahmen geprüft. Der Piloteinsatz wird ab 2023 fortgeführt, dies wiederum im Sinne eines 

Pilotprojektes unter Vorbehalt neuer Erkenntnisse und daraus abgeleiteter, allfälliger weiterer Mass-

nahmen. Die Auswirkungen von Baustellen auf den Nationalstrassen (mit oder ohne ASTRA-Bridge) sind 

ständiges Traktandum an den regelmässigen Koordinationssitzungen zwischen dem ASTRA und dem 

Amt für Verkehr und Tiefbau. In diesem Gremium werden auch Massnahmen zur Vermeidung der Be-

hinderung des Verkehrsflusses auf den Kantonstrassen aufgrund von Bauarbeiten des ASTRA bespro-

chen. Dazu gehört die Koordination der kantonalen Baustellen mit den Baustellen des ASTRA. 

Fabian Gloor (Die Mitte). Gleich zu Beginn meines Votums möchte ich festhalten, dass ich es begrüsse, 

wenn man Innovationen ausprobiert und entwickelt, wie dies das ASTRA mit der ASTRA Bridge gemacht 

oder versucht hat. Es ist wohl allen klar, dass das Verkehrsaufkommen, das wir heutzutage haben, 

schlaue und innovative Lösungen braucht, damit wir es insgesamt bewältigen können. Persönlich habe 

ich daher einige Erwartungen in die ASTRA Bridge gesetzt. Ich war gespannt auf dieses Projekt und 

habe mir erhofft, dass es alle Erwartungen erfüllen kann. Mir geht es keineswegs darum, irgendjeman-
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den in die Pfanne zu hauen oder das ASTRA schlechtzureden. Der Unmut, der in der Bevölkerung in 

Bezug auf die ASTRA Bridge herrscht, ist immens. Daher bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, das 

Ganze aufzuarbeiten, damit das Projekt nicht komplett scheitert. Leider hat sich bereits in der ersten 

Woche gezeigt, dass das System noch nicht ausgereift ist. Auch im Verlaufe der Pilotphase wurde es 

nicht merklich besser. Vielmehr ist es zu massiven Rückstaus auf der A1 gekommen, es gab hohe Zeitver-

luste und entsprechend kam es zu einem massiven Ausweichverkehr in den Dörfern. Das ist natürlich 

sehr unschön. Mein Büro liegt direkt an der Hauptstrasse in Oensingen. Wenn ich zur Hauptverkehrszeit 

am Morgen während dem Pilotprojekt aus dem Fenster geblickt habe, so hat die Autolawine die Strasse 

regelrecht unter sich begraben. Deshalb erscheinen mir die meisten Antworten in der Interpellation 

stark beschönigend. Von mir aus gesehen ist es nötig, eine schonungslose Aufarbeitung zu machen, 

insbesondere mit Blick auf die Zukunft. Ich bin dem ASTRA aber auch dankbar - um etwas Positives zu 

erwähnen - dass man den Mut gehabt hat, die Bridge nach diesem Fehlversuch wieder zu entfernen. 

Insgesamt erfolgte das relativ rasch, aber trotzdem hätte man sich vorstellen können, dass noch rascher 

reagiert wird. Man hätte es bereits im Mai, als man das Entfernen der Bridge angekündet hat, machen 

können oder noch zeitnaher. Den Medien konnte man entnehmen, dass die ASTRA Bridge im nächsten 

Jahr wieder im Einsatz stehen dürfte und zwar wiederum in unserer Region. Ich hoffe sehr, dass in der 

Zwischenzeit die nötigen Verbesserungen angegangen und vor allem auch erreicht werden. Schliesslich 

wäre es auch die beste aller denkbaren Situationen, wenn die ASTRA Bridge wie gewünscht funktionie-

ren würde. Ich erwarte, dass das ASTRA die betroffenen Regionen, die wieder mit dem Versuch kon-

frontiert sind, aber auch den Kanton, stark mit einbezieht. Die Auswirkungen auf den Verkehr, insbe-

sondere natürlich für den Ausweichverkehr, sollen ganz eng verfolgt werden. Sollte es wiederum nicht 

klappen, sollte man sich nicht scheuen, entsprechende Massnahmen zu ergreifen und im Fall der Fälle 

die ASTRA Bridge erneut zu entfernen. Die ASTRA Bridge und die Auswirkungen, die man gesehen hat, 

haben gezeigt, wie anfällig und wie sensibel das Verkehrsnetz ist. Insbesondere gilt dies für die A1. 

Daher möchte ich in Erinnerung rufen, dass insbesondere der Sechs-Spur-Ausbau absolut zwingend ist 

und in diesem Zusammenhang sind es selbstverständlich auch die Massnahmen auf dem Kantons- und 

Gemeindestrassennetz. Mit der Beantwortung der Fragen bin ich teilweise zufrieden. 

Christof Schauwecker (Grüne). Die meisten Mitglieder der Grünen Fraktion waren nicht direkt von der 

ASTRA Bridge betroffen. Der Grund dafür ist, dass wir gar oder nur sehr selten ein Auto fahren. Trotz-

dem wurde die ganze Polemik rund um die ASTRA Bridge auch bei uns wahrgenommen, spätestens 

dann, als wir in der Fraktionssitzung die Interpellation Gloor besprochen haben. Aus unserer Sicht gilt 

es, bei dieser Interpellation drei Punkte hervorzuheben. Erstens: Autobahnen, wie auch alle anderen 

Strassen, müssen laufend instandgesetzt werden. Renovationen wie Belagsarbeiten haben immer eine 

Einschränkung des Verkehrs zur Folge. Die Autos haben weniger Platz und können nur mit reduzierter 

Geschwindigkeit fahren. Staus müssen in Kauf genommen werden. Die Situation von Strassenbauarbei-

tern und Strassenbauarbeiterinnen neben dem rollenden Verkehr ist alles andere als angenehm. Die 

Arbeiter sind dauernd dem Strassenlärm, den Abgasen und einer latenten Kollisionsgefahr ausgesetzt. 

Hinzu kommen noch Wind und Wetter sowie, wie man immer wieder lesen kann, genervte Autofahrer 

und Autofahrerinnen, die ausfällig werden können. Mit der ASTRA Bridge wurde ein Versuch unter-

nommen, den Verkehr weiter rollen zu lassen und die Menschen, die die Strassen instandsetzen, vor 

diesem zu schützen. Grundsätzlich ist das begrüssenswert. Zweitens: Die Interpellation spricht es an: Ein 

Problem von Staus ist der sogenannte Ausweichverkehr. Ganz objektiv betrachtet, ist eines der Ziele von 

Autobahnen, die umliegenden Strassen und Ortschaften vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Das soll 

auch so bleiben. Ausweichverkehr ist ein unschöner Nebeneffekt, kann aber wohl nicht ganz vermieden 

werden. Der Ausweichverkehr muss jedoch so tief wie möglich gehalten werden. Da sind die zuständi-

gen Behörden mit intelligenten und zielführenden Verkehrslenkungsmassnahmen gefragt. Drittens: Wir 

danken dem Interpellanten für die Steilvorlage mit der Frage 5. Die Interpellation erkundigt sich nach 

Sofortmassnahmen gegen die momentane Stauentwicklung. Die gegenwärtige Stauentwicklung kann 

allerdings nicht isoliert betrachtet werden. Man muss auch die Versäumnisse einbeziehen, die durch die 

Politik entstanden sind, die dem motorisierten Individualverkehr (MIV) in den letzten Jahrzehnten 

freundlich gesinnt war. Künftige ähnliche Situationen können nur verhindert werden, indem man die 

Strassenbaupolitik ändert. Die Antwort zu dieser Frage kommt direkt vom ASTRA. Das konnten wir in 

der Einleitung der Beantwortung bereits lesen. Weil der Regierungsrat die Antworten allerdings kom-

mentarlos so stehen liess, entspricht das gemäss der Schlussfolgerung auch der Haltung des Regierungs-

rats. Als einzige Massnahme, der Stauentwicklung entgegenzuwirken, wird der Sechs-Spur-Ausbau er-

wähnt. Das ist nicht nur fantasielos, sondern zeigt auch ganz klar die mutlose Haltung dem immer 

grösser werdenden motorisierten Individualverkehr gegenüber. Mehr Strassen als Antwort auf mehr 

Verkehr ist nicht nur reaktionär, sondern einfach nicht mehr zeitgemäss. Es gibt weitere Ansätze, unser 
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Verkehrsproblem in den Griff zu bekommen. An dieser Stelle zähle ich gerne ein paar Ansätze auf. Bei-

spielsweise die Förderung von Fahrgemeinschaften, ein Ausbau des ÖV, Temporeduktion, Förderung 

von Homeoffice oder endlich einmal eine Strassenmautpolitik, die nicht nur die Strassenfinanzierung 

zum Ziel hat, sondern auch die Reduktion des Verkehrs. Von der obersten Strassenbaubehörde in unse-

rem Land, also vom ASTRA, haben wir hier nicht viel mehr erwartet, von unserem Regierungsrat aller-

dings schon. 

Johannes Brons (SVP). Die Interpellation von Fabian Gloor ist durchaus berechtigt. Auch ich fahre wegen 

diesem Stau von Schönenwerd nach Solothurn nicht auf der A1. Besonders hat sich das während den 

Bauarbeiten mit der ASTRA Bridge gezeigt. Seitens der SVP-Fraktion sind wir erstaunt, dass die ASTRA 

Bridge ab 2023 in Richtung Zürich wieder aufgebaut wird. Somit wird sich die Situation leider nicht 

verbessern. Von Seiten der SVP-Fraktion folgen Taten mit einem Auftrag. Fabian Gloor kann uns sehr 

gerne unterstützen. Wir werden den Auftrag jedoch nicht als dringlich einreichen. 

Sandra Kolly (Vorsteherin des Bau- und Justizdepartements). Ich komme auf die Frage 5 zu sprechen. 

Wir haben sie effektiv so verstanden, dass sie sich auf die Autobahn bezieht. Daher haben wir keine 

Gesamtbetrachtung gemacht. Fakt ist, dass wir den ÖV tatsächlich fördern. Das ist auch so im Legisla-

turplan erwähnt. Der Velonetzplan liegt im Entwurf vor und geht alsdann in die Vernehmlassung an die 

entsprechenden Gemeinden. Zudem sind wir in mehreren Regionen dabei, die Verkehrssituation zu 

analysieren. Das geschieht namentlich in der Region Wasseramt, aber auch im Niederamt. So gesehen 

haben wir es hier tatsächlich auf die Autobahn bezogen. Vor 14 Tagen hatte ich den letzten Kontakt 

mit dem ASTRA in Bezug auf die ASTRA Bridge. Ich habe gesagt, dass es klappen muss, wenn man diese 

Brücke wieder einsetzt. Alles andere wird nicht akzeptiert. Wir werden darauf beharren. Die Verant-

wortlichen des ASTRA haben erklärt, dass intensiv mit Lastwagen getestet wird. Weiter steht das ASTRA 

mit dem Schweizerischen Nutzfahrzeugverband (ASTAG) in Kontakt, denn man möchte die Chauffeure 

mit Videos entsprechend schulen. Ich bin der Meinung, dass man dem ASTRA zugutehalten muss, dass 

sie neue Innovationen brauchen, um bauen zu können. Das wird tagsüber immer schwieriger und die 

Nächte werden immer kürzer. Das ASTRA spricht einen Aspekt in Bezug auf die Nachtarbeit an. Es ist 

nicht einfach nur so dahergesagt, dass immer weniger Menschen in der Nacht arbeiten wollen. Das habe 

ich persönlich als Baudirektorin erlebt. Namentlich arbeiten in den Kreisbauämtern Personen, die vorher 

bei der Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW) gearbeitet haben. Ich habe gefragt, weshalb sie 

einen Stellenwechsel vorgenommen haben. Sie antworteten, dass sie nur noch in der Nacht gearbeitet 

und das nicht mehr ertragen haben. Aus diesem Grund wurde die Stelle gewechselt und sie sind froh, 

dass sie bei uns nun geregelte Arbeitszeiten haben. Das ist ein Aspekt, den man beachten muss. Fazit: 

Ich war jeden Tag, vom ersten Moment an, in diesem Stau bei der ASTRA Bridge. Ich kann es nachvoll-

ziehen und es bereitet mir keine Freude. Wir werden daher vehement darauf pochen, dass es mit der 

ASTRA Bridge problemlos klappen muss, wenn sie wieder eingesetzt wird. Ansonsten kann man sie nicht 

verwenden. 

Nadine Vögeli (SP), Präsidentin. Der Interpellant hat sich als teilweise befriedigt gezeigt. Somit ist das 

Geschäft beendet. Wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind am Ende der Traktandenliste angelangt 

(Unruhe im Saal). Das hat es wohl schon lange nicht mehr gegeben. Ich danke Ihnen für die speditive 

Mitarbeit. Aber, jetzt kommt das Aber: Wir haben 32 Geschäfte behandelt und es wurden 28 neue Vor-

stösse eingereicht. Das ist ein neuer Rekord. Nach dieser Session sind 56 Geschäfte im Kantonsrat hän-

gig. Ich lese Ihnen nun die neu eingereichten Vorstösse vor (die neu eingereichten Vorstösse werden 

verlesen). Das waren nun die 28 neu eingereichten Vorstösse. Die Arbeit geht uns weiterhin nicht aus. 

Ich wünsche Ihnen «en Guete» und einen guten Nachmittag. Wir sehen uns an der nächsten Session 

 

Neu eingereichte Vorstösse: 

ID 0156/2022 

Dringliche Interpellation Markus Ammann (SP, Olten): Energiemangel im Kanton Solothurn - 

jetzt handeln! 

  

Mit der Interpellation I 0216/2021 hat der Regierungsrat verschiedene Fragen zu einer Krise aufgrund 

einer Strommangellage bereits beantwortet. In der Zwischenzeit hat sich die Thematik eines Stromman-
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gels mit Befürchtungen über eine unzureichende Versorgung mit Erdgas zu einer eigentlichen Energie-

mangellage erweitert. In Bundesrat, Parlament und den Medien werden Energiesparappelle diskutiert 

und erste Appelle werden veröffentlicht. Entsprechende Diskussionen finden auch im Kanton Solothurn 

statt.  

Die Thematik ist von grosser Tragweite und Bedeutung sowohl für die Solothurner Wirtschaft wie für 

die Bevölkerung. Ich bitte den Regierungsrat deshalb, dringend folgende Fragen zu beantworten: 

1. Für wie wahrscheinlich hält der Regierungsrat eine Strom- bzw. Erdgasmangellage im kommenden 

Winter und in den nachfolgenden Jahren zur Versorgung von Infrastruktur, Industrie, Gewerbe und 

Haushalten?  

2. Auf was führt der Regierungsrat diese kritische Situation zurück (im Bereich Gas, im Bereich fossile 

Treib- und Brennstoffe)? 

3. Wie stimmt sich der Kanton mit den Bundesstellen ab? Hat der Kanton eigene koordinierte Konzep-

te zur Bewältigung einer allfälligen kurz- bzw. mittelfristigen Strom- bzw. Gasmangellage? Oder 

plant er solche? 

4. Welche Massnahmen kommen für den Regierungsrat bei allfälligen Strom- oder Gasmangellagen für 

die Infrastruktur, Industrie, Gewerbe und die Bevölkerung in Frage? Ist der Regierungsrat bereit, al-

lenfalls ergänzend zu den bundesrätlichen Vorgaben, weitere «unnötige» und weniger zentrale 

Energieverbraucher (wie z. B. Leuchtreklamen, Gebäudebeleuchtungen oder energieintensive Frei-

zeitanlagen) vorübergehend zu verbieten oder zu schliessen? 

5. Welche Massnahmen plant der Kanton Solothurn bei den eigenen Liegenschaften der kantonalen 

Verwaltung und der Infrastruktur zur Vorbeugung einer allfälligen Strom- und Gasmangelsituation 

sowie bei einem allfälligen Eintreffen einer solchen? 

6. Wer koordiniert allfällige Massnahmen oder Einschränkungen? Kommen neben nationalen auch 

kantonale Aufrufe an Industrie, Gewerbe und die Bevölkerung zum Energiesparen oder sogar Ver-

bote in Frage? Welche Priorisierungen bei welcher Sachlage sind beabsichtigt? 

7. Welche Industrien oder Gewerbe sind im Kanton Solothurn besonders gefährdet? Hat der Kanton 

eine Übersicht über die bezüglich eines Strom- und/oder Gasmangels kritischen Betriebe?  

8. Steht der Regierungsrat in Kontakt mit den betreffenden Branchen und Unternehmen? Über welche 

Kanäle kommuniziert der Kanton bei Bedarf mit den besonders stark betroffenen Branchen und Be-

trieben?  

9. Welche Gespräche welchen Inhalts zur Energieversorgungslage werden mit den den Kanton Solo-

thurn versorgenden Energieunternehmen geführt? 

10. Wie stellen insbesondere die Städte die Gasversorgung (Infrastruktur, Industrie, Gewerbe und die 

Bevölkerung) sicher? Welche Vorsorgemassnahmen treffen sie? Welche unterstützende Rolle über-

nimmt hier der Kanton? 

 

Begründung: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Markus Ammann, 2. Hardy Jäggi, 3. Urs Huber, Remo Bill, Simon Bürki, Simon Esslin-

ger, Silvia Fröhlicher, Philipp Heri, Stefan Hug, Karin Kälin, Thomas Marbet, Franziska Rohner, Farah 

Rumy, Luzia Stocker, Mathias Stricker, Nicole Wyss (16) 

ID 0157/2022 

Dringliche Interpellation Mitte-Fraktion. Die Mitte - EVP: Massiver Anstieg von Strompreisen 

im Kanton Solothurn 

  

Im Kanton Solothurn gibt es zahlreiche Stromversorger. Solche mit Eigenproduktion und solche, welche 

ausschliesslich im Handel tätig sind. Zudem haben einige Stromversorger ihren Energiebedarf langfristig 

gedeckt und andere kaufen kurzfristig ein. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Preise für Elektri-

zität im Kanton Solothurn sich in Zukunft massiv unterscheiden werden. Leidtragend ist dabei die Be-

völkerung in den Gebieten mit einem Stromversorger, welcher die Energie nun teuer einkaufen muss 

und somit auch massiv teurer gegenüber anderen Anbietern verkaufen muss. Privatpersonen haben 

nicht die Möglichkeit, den Stromversorger selbst zu wählen. Dies führt zu einer massiven Ungleichheit 

innerhalb des Kantons Solothurn. 

 

Der Regierungsrat wird deshalb höflich gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 
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1. Hat der Regierungsrat einen Überblick, wie sich die Strompreise in den verschiedenen Versorgungs-

gebieten im Kanton Solothurn entwickeln werden? 

2. Hat der Regierungsrat einen Überblick, wie die einzelnen Stromversorger mit dem massiven Preisan-

stieg umgehen? 

3. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass massiv unterschiedliche Strompreise für Privatpersonen im 

Kanton Solothurn für Unverständnis sorgen werden? 

4. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass eine massive Erhöhung der Strompreise für Haushalte mit 

einem kleinen und mittleren Einkommen kaum zu tragen ist und auch Unternehmungen massiv in 

Bedrängnis bringt? 

5. Sieht der Regierungsrat Möglichkeiten, um dieser massiven Ungleichheit von Strompreisen entge-

genzuwirken? 

 

Begründung: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Patrick Friker, 2. Patrick Schlatter, 3. Karin Kissling, Rea Eng-Meister, Kuno Gasser, 

Fabian Gloor, Rolf Jeggli, Susanne Koch Hauser, Edgar Kupper, Matthias Meier-Moreno, Tamara Müh-

lemann Vescovi, Georg Nussbaumer, Daniel Nützi, Michael Ochsenbein, Sarah Schreiber, Thomas Studer, 

Bruno Vögtli, Susan von Sury-Thomas, Marie-Theres Widmer, André Wyss (20) 

AD 0158/2022 

Dringlicher Auftrag Mitte-Fraktion. Die Mitte - EVP: Zeitweilige Reduktion oder starke Dim-

mung der Lichtquellen im öffentlichen Raum  

  

Der Regierungsrat wird beauftragt, sich in Zusammenarbeit mit dem Verband Solothurner Einwohner-

gemeinden für eine zeitweilige Nachtabschaltung oder mindestens für eine starke Dimmung der Licht-

quellen (Strassenbeleuchtung, Schaufenster) im öffentlichen Raum von 4 bis 6 Stunden einzusetzen. 

 

Begründung: Die bevorstehende Energieknappheit in Form von Gas und Strom ist äusserst besorgniser-

regend und stellt uns als Gesellschaft kurz- und langfristig vor grosse Herausforderungen. An der Pres-

sekonferenz Ende August 2022 hat der Bundesrat die Pläne bekanntgegeben, wie er der drohenden 

Gas- und Stromknappheit begegnen will. Es wird im Grundsatz bei beiden Energieträgern darauf hin-

auslaufen, dass man kurzfristig mit Sparappellen an die Bevölkerung gelangen wird. Reicht das nicht, 

würden dann in einer nächsten Phase Verbrauchseinschränkungen und Kontingentierungen ausgespro-

chen. Es ist in unser aller Interesse, diesen Prozess an der Basis proaktiv zu unterstützen. Fangen wir da 

an, wo es am schnellsten geht und am wenigsten weh tut, bei der Beleuchtung im öffentlichen Raum. 

Wie hat Bundesrat Guy Parmelin doch so treffend gesagt: «Jede Kilowattstunde (kWh) ist wichtig». 

 

Unterschriften: 1. Thomas Studer, 2. Patrick Schlatter, 3. Patrick Friker, Rea Eng-Meister, Kuno Gasser, 

Fabian Gloor, Rolf Jeggli, Karin Kissling, Susanne Koch Hauser, Edgar Kupper, Matthias Meier-Moreno, 

Tamara Mühlemann Vescovi, Georg Nussbaumer, Daniel Nützi, Michael Ochsenbein, Sarah Schreiber, 

Bruno Vögtli, Susan von Sury-Thomas, Marie-Theres Widmer, André Wyss (20) 

AD 0159/2022 

Dringlicher Auftrag fraktionsübergreifend: Massnahmen zur Verhinderung von Strommangel-

lagen 

  

Der Regierungsrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, damit es im Kanton Solothurn nicht zu 

Strommangellagen kommt, welche zu kontrollierten und/oder unkontrollierten Unterbrüchen in der 

Stromversorgung für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen führen. Dabei soll 

der Regierungsrat nicht nur auf Massnahmen von Bund und Energieversorgern abstützen, sondern zu-

sammen mit Grossverbrauchern (Stromkunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als 

100'000 Kilowattstunden pro Jahr [kWh/a], respektive 0.1 Gigawattstunden pro Jahr [GWh/a]) im Kan-

ton aktiv nach Lösungen suchen und diese mit anderen Kantonen koordinieren. 
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Begründung: Stromunterbrüche sind für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen teuer und müssen 

mit allen Mitteln verhindert werden. Grossverbraucher spielen eine massgebliche Rolle beim Entstehen 

von Mangellagen, da sie rund 20 % des Stroms im Kanton Solothurn verbrauchen. Eine Strommangella-

ge ist bereits im Winter 2022/23 ein realistisches Szenario und hätte für den Kanton Solothurn und die 

Schweiz schwerwiegende Folgen. 

 

Unterschriften: 1. Simon Michel, 2. Samuel Beer, 3. Richard Aschberger, Markus Ammann, Johanna 

Bartholdi, Remo Bill, Matthias Borner, Markus Dietschi, Janine Eggs, Anna Engeler, Rea Eng-Meister, 

Simon Esslinger, Marlene Fischer, Heinz Flück, Josef Fluri, Martin Flury, Myriam Frey Schär, Patrick Friker, 

Kuno Gasser, Christian Ginsig, Fabian Gloor, Walter Gurtner, David Häner, Nicole Hirt, Rolf Jeggli, Karin 

Kälin, Karin Kissling, Susanne Koch Hauser, Freddy Kreuchi, Michael Kummli, Edgar Kupper, Barbara 

Leibundgut, Georg Lindemann, Marco Lupi, Thomas Lüthi, Rebekka Matter-Linder, Matthias Meier-

Moreno, Manuela Misteli, Georg Nussbaumer, Daniel Nützi, Michael Ochsenbein, Daniel Probst, Werner 

Ruchti, Martin Rufer, Farah Rumy, Simone Rusterholz, Patrick Schlatter, Sarah Schreiber, Beat Späti, 

Markus Spielmann, Luzia Stocker, Mathias Stricker, Thomas Studer, Daniel Urech, Bruno Vögtli, Susan 

von Sury-Thomas, Marie-Theres Widmer, Nicole Wyss, Hansueli Wyss, Barbara Wyss Flück (60) 

K 0160/2022 

Kleine Anfrage Hardy Jäggi (SP, Recherswil): Energiegesetz 

  

Trotz drohender Strommangellage scheint es die Regierung nicht eilig zu haben, ein neues Energiege-

setz auszuarbeiten. Das verantwortliche Departement hat angekündigt, dass eine vernehmlassungsfähi-

ge Vorlage «im 2023 vorliegen wird». Berücksichtigt man die Zeit für die Vernehmlassung, die Auswer-

tung der Vernehmlassungsantworten, die allfällige Anpassung des Gesetzes und danach den Gang 

durch die Kommissionen und den Kantonsrat, so kann ein neues – und hoffentlich griffiges – Energiege-

setz nicht vor 2024/2025 in Kraft treten. 

Angesichts der drohenden Mangellagen, der noch immer viel zu hohen Abhängigkeit vom Ausland und 

dem grossen Sanierungsbedarf im Gebäudebereich müsste der Regierungsrat schneller und entschlosse-

ner handeln. 

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Welchen Terminplan hat die Regierung zur Erstellung des neuen Energiegesetzes? 

2. Warum kann ein vernehmlassungsfähiger Gesetzesentwurf erst im 2023 vorliegen?  

3. Wie wird das neue Energiegesetz ausgearbeitet? Wer arbeitet daran?  

4. Welche Arbeiten wurden bereits oder sollen noch wann extern vergeben werden? 

 

Begründung: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Hardy Jäggi, 2. Mathias Stricker, 3. Remo Bill, Markus Ammann, Simon Bürki, Simon 

Esslinger, Silvia Fröhlicher, Philipp Heri, Urs Huber, Stefan Hug, Karin Kälin, Thomas Marbet, Franziska 

Rohner, Farah Rumy, Luzia Stocker, Nicole Wyss (16) 

K 0161/2022 

Kleine Anfrage Markus Ammann (SP, Olten): Energieabhängigkeit  

  

Die aktuellen Diskussionen zu Strom- und Gasmangel decken die eklatanten Abhängigkeiten und 

Schwächen in Wirtschaft und Gesellschaft auf. Vieles davon ist seit Jahren und Jahrzehnten bekannt, 

ohne dass namhafte Veränderungen an die Hand genommen wurden. Damit einhergehend wurde auch 

die Klimapolitik nicht mit der notwendigen Konsequenz vorangetrieben. 

Die kommende Zeit wird deshalb besonders herausfordernd. Es stellen sich deshalb folgende Fragen: 

1. Wie beurteilt der Regierungsrat die aktuell grosse, andauernde Abhängigkeit von ausländischen 

fossilen Energiequellen? Als wie dringlich erachtet er es, diese Abhängigkeit zu verringern bzw. 
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denkt er, dass das aktuelle Tempo bei der Verringerung dieser Abhängigkeiten genügt, oder wie 

könnten mögliche Anpassungen aussehen? 

2. Welche zusätzlichen Massnahmen könnte er sich vorstellen, wenn sich die Situation in den kommen-

den Jahren noch weiter zuspitzt? 

3. Inwiefern sind der Massnahmenplan Klimaschutz, das im Mai 2022 vom Regierungsrat verabschiede-

te kantonale Energiekonzept und die kommende Revision des Energiegesetzes von der Thematik in-

haltlich tangiert (positiv, negativ) bzw. welche Anpassungen müssen vorgenommen werden? 

 

Begründung: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Markus Ammann, 2. Hardy Jäggi, 3. Mathias Stricker, Remo Bill, Simon Bürki, Simon 

Esslinger, Silvia Fröhlicher, Philipp Heri, Urs Huber, Stefan Hug, Karin Kälin, Thomas Marbet, Franziska 

Rohner, Farah Rumy, Luzia Stocker, Nicole Wyss (16) 

A 0162/2022 

Auftrag Rémy Wyssmann (SVP, Kriegstetten): Kaufkraft erhalten, kalte Pro gression ausglei-

chen 

  

Der Regierungsrat wird beauftragt, die kantonale Steuergesetzgebung wie folgt anzupassen: 

1. Die bisher aufgelaufene kalte Progression ist per 1. Januar 2023 auszugleichen.  

2. Die Tarifstufen (§ 44 des Steuergesetzes), die allgemeinen Abzüge (§ 41 des Steuergesetzes) und die 

Sozialabzüge (§ 43 des Steuergesetzes) werden ab der Steuerperiode 2023 bei jedem Anstieg der 

Teuerung angepasst. 

Begründung: In den letzten 25 Jahren wurde im Kanton Solothurn die kalte Progression gerade ein 

einziges Mal ausgeglichen. Über diesen Zeitraum verbleibt eine nicht ausgeglichene Teuerung von über 

10 %. Auch mit Annahme des Gegenvorschlags anlässlich der Urnenabstimmung vom 15. Mai 2022 soll 

in der Intention des Steueramts gestützt auf seine eigenwillige Interpretation von § 45 des Steuergeset-

zes kein Ausgleich der kalten Progression erfolgen. Dies ist stossend, zumal bis Ende 2022 die Teuerung 

die Hürde von 5 % erreicht haben dürfte und weitere Teuerungsschübe auf Grund der Energiekrise, des 

Zinsniveaus und von Lieferengpässen absehbar sind.  

Zur Dringlichkeit: Die Bevölkerung benötigt dringend eine finanzielle Entlastung. Weil die Teuerung bis 

Ende 2022 5 % erreichen wird, muss die gesetzliche Anpassung bis Ende 2022 erfolgen. Ohne Dringli-

cherklärung des Auftrages erweist sich dies als unmöglich.  

 

Unterschriften: 1. Rémy Wyssmann, 2. Roberto Conti, 3. Richard Aschberger, Johannes Brons, Markus 

Dick, Tobias Fischer, Thomas Giger, Sibylle Jeker, Kevin Kunz, Beat Künzli, Adrian Läng, Andrea Meppiel, 

Jennifer Rohr, Werner Ruchti, Silvia Stöckli (15) 

K 0163/2022 

Kleine Anfrage Mark Winkler (FDP.Die Liberalen, Witterswil): Vollanschluss Dornach N18  

  

Die aus Kapazitätsgründen zusätzlich erforderliche Birsquerung im Raum Dornach-Aesch hat eine be-

reits jahrzehntelange Geschichte. Die damaligen Vertreter von Dornach, Aesch, Baselland und Solothurn 

hatten sich auf eine Lösung geeinigt - eine Lösung, die sich nach einem professionellen Evaluationsver-

fahren durch ein externes, auf Verkehrsfragen spezialisiertes Ingenieurbüro als eindeutig beste Lösung 

herauskristallisiert hatte. Dieses Projekt ist damals weiterentwickelt worden, die erforderlichen Richt-

planeinträge sind ebenso erfolgt wie die Anmeldung im Aggloprogramm (bewilligt: dritte Generation). 

Nach der Neubesetzung politischer Ämter in Dornach und Solothurn haben die frischen Mandatsträger 

und Mandatsträgerinnen die Situation bezüglich dieser geplanten Birsquerung neu beurteilt und die 

ursprünglich für allseits gut befundene Lösung als plötzlich nicht mehr zeitgemäss, nicht mehr machbar 

deklariert. Nachdem die Situation mit dem Zubringer Dornach offensichtlich in einem Patt stecken ge-

blieben ist, haben in einer Besprechung von Ende April 2022 die Gemeindepräsidien der betroffenen 

Standortgemeinden Aesch und Dornach sowie der Baudirektor und die Baudirektorin der Kantone Ba-
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selland und Solothurn beschlossen, das Verfahren zur Richtplanänderung auf der Solothurner Seite zu 

sistieren. Man solle diese so gewonnene Zeit nutzen, innovative Alternativen zu suchen. Zwischenzeit-

lich sind mehr als vier Monate ins Land gegangen - die Zeit drängt. Projekte im Aggloprogramm der 

dritten Generation müssen bis Ende 2025 gestartet worden sein, ansonsten fallen sie aus der Liste (inkl. 

der bewilligten > CHF 28 Mio.). Ein allfällig neues Projekt müsste wieder bei 0 anfangen - die Menschen 

im Dorneck und Birseck müssten mit einer langjährigen Verspätung rechnen.  

Der Regierungsrat wird deshalb gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Wer hat den Lead in der Frage der Weiterentwicklung des Projekts, respektive in der Entwicklung 

alternativer Lösungen? Gemeinde(n)? Kanton(e)? 

2. Sind beim Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) erforderliche Kapazitäten reserviert? Projektleitung? 

Bauherrenvertretung? 

3. Wie weit sind Entwicklungsarbeiten für alternative Lösungen dieses Problems fortgeschritten? 

Machbarkeitsabklärungen? Grobe Skizzen/Pläne? Schätzungen für Kosten und Termine? 

4. Wie präsentieren sich allfällige Alternativen zum vorliegenden, ursprünglichen Projekt? 

5. Wie präsentiert sich der Zeitplan für Planung und Ausführung der neuen Birsquerung vor dem Hin-

tergrund, dass die Bauarbeiten bis Ende 2025 begonnen werden müssen? 

6. Mit welchen Kosten müsste für eine alternative Lösung gerechnet werden? 

7. Welches sind im unideologischen Vergleich zwischen dem ursprünglichen Projekt und einer mögli-

chen Alternative Vor- und Nachteile? 

8. Welches ist der letztmögliche Zeitpunkt für einen Variantenentscheid, welcher die Teilfinanzierung 

durch das Aggloprogramm noch möglich macht? 

 

Begründung: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Mark Winkler, 2. Sibylle Jeker, 3. Bruno Vögtli, Richard Aschberger, Johanna Bartholdi, 

Markus Dick, Markus Dietschi, Tobias Fischer, Josef Fluri, Thomas Fürst, Kuno Gasser, David Häner, Fred-

dy Kreuchi, Michael Kummli, Edgar Kupper, Barbara Leibundgut, Georg Lindemann, Marco Lupi, 

Thomas Lüthi, Andrea Meppiel, Simon Michel, Manuela Misteli, David Plüss, Daniel Probst, Martin Rufer, 

Christine Rütti, Patrick Schlatter, Beat Späti, Markus Spielmann, Silvia Stöckli, Christian Thalmann, Jonas 

Walther (32) 

K 0164/2022 

Kleine Anfrage Andrea Meppiel (SVP, Hofstetten-Flüh): Auflagefrist Gemeinderatsunterlagen 

  

Gemäss § 24, Absatz 2 des Gemeindegesetzes muss die Einladung und Traktandenliste für eine Gemein-

deratssitzung den Behördenmitgliedern mindestens 3 Tage vor der Sitzung zugestellt werden. Absatz 3 

regelt, dass die entsprechenden Unterlagen für die Behördenmitglieder während dieser Einladungsfrist 

aufzulegen sind. Durch die Auflage wird der Bevölkerung, im Sinne des Öffentlichkeitsprinzips, die Ein-

sicht in die Unterlagen gewährt, was § 31 des Gemeindegesetzes in Absatz 2 regelt: «Die Stimmberech-

tigten können die entsprechenden Unterlagen und Protokolle einsehen». 

Da in den vergangenen Monaten mehrfach Personen aus der Bevölkerung mit konkreten Fragen zur 

öffentlichen Auflage der Gemeinderatsunterlagen auf mich zugekommen sind, möchte ich nun diese 

Fragen schriftlich klären. 

1. Wie sind die im § 24, Absatz 2 des Gemeindegesetzes genannten 3 Tage zu verstehen? Sind damit 

3 Werktage gemeint oder gelten Wochenendtage auch zu dieser Frist? 

2. Gegebenenfalls die Wochenendtage gelten auch zu dieser Frist, wie ist dann die Akteneinsicht für 

die Bevölkerung zu gewährleisten? 

3. Gelten Feiertage auch zu dieser Frist und falls ja, wie ist dann die Akteneinsicht für die Bevölkerung 

zu gewährleisten? 

4. Inwiefern muss die Verwaltung in dieser 3-tägigen Einsichtsfrist für die Bevölkerung öffentlich zu-

gänglich sein? Wie muss die Akteneinsicht an den Tagen, an denen die Verwaltung geschlossen hat, 

gewährleistet werden?  

5. Kann es – bei 3-tägiger Frist – theoretisch sein, dass die Akten am Donnerstagabend an die Gemein-

deräte versendet werden, die Verwaltung am Freitag, Samstag und Sonntag geschlossen ist und am 

Montag die Sitzung stattfindet? Wenn dies rechtens ist, wie ist dann die Akteneinsicht durch die Be-

völkerung gewährleistet? 
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6. Ist eine Aktenauflage auch online möglich, sprich auf der Website der Gemeinde? Wenn ja, wie ist 

die Frist dann dort zu verstehen? Gelten dann die Wochenend- und Feiertage auch zur Frist?  

7. Sind im Umgang mit dieser Frist Probleme bekannt, die allenfalls eine Gesetzesänderung nötig ma-

chen? 

Begründung: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Andrea Meppiel, 2. Beat Künzli, 3. Roberto Conti, Matthias Borner, Johannes Brons, 

Markus Dick, Tobias Fischer, Thomas Giger, Sibylle Jeker, Adrian Läng, Jennifer Rohr, Werner Ruchti, 

Silvia Stöckli, Rémy Wyssmann (14) 

A 0165/2022 

Auftrag André Wyss (EVP, Rohr): Abschaffung der Ertragswertberechnung bei den Vermö-

genssteuern 

  

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Ertragswertberechnung (Steuergesetz Art. 67, Abs. 3) ersatzlos 

zu streichen. 

 

Begründung: Beim Wertschriften- und Vermögensverzeichnis nimmt der Kanton Solothurn eine Er-

tragswertberechnung vor (Steuergesetz Art. 67, Abs. 3). Liegt in der Folge die Summe der Erträge aus 

Wertpapieren, Forderungs- und Beteiligungspapieren, kapitalisiert zu dem am Ende der Steuerperiode 

geltenden durchschnittlichen Zinssatz für Spareinlagen, niedriger als der Verkehrswert, so gilt das Mittel 

beider Werte als Vermögenssteuerwert, andernfalls kommt der Vermögenswert zur Anwendung. Diese 

Berechnungsart ist in der schweizerischen Steuerlandschaft unüblich. Sie führt zudem dazu, dass Steuer-

pflichtige teils nicht das effektive Vermögen, sondern nur einen Teil davon versteuern. Im Sinne der 

Steuergerechtigkeit ist dies nicht angebracht. Die Anpassung dieser Bestimmung wurde bereits im Rah-

men der im 2015 geplanten Steuergesetzesrevision vorgesehen. Da die gesamte Revision schlussendlich 

keine Mehrheit fand, wurde folglich auch der Teil mit der Ertragswertberechnung nicht umgesetzt. In 

der Diskussion rund um die Steuervorlage war die Abschaffung der Ertragswertberechnung allerdings 

unbestritten und soll daher nun nachträglich noch umgesetzt werden. 

 

Unterschriften: 1. André Wyss, 2. Fabian Gloor, 3. Susanne Koch Hauser, Matthias Borner, Simon Bürki, 

Rea Eng-Meister, Patrick Friker, Kuno Gasser, Rolf Jeggli, Karin Kissling, Edgar Kupper, Matthias Meier-

Moreno, Georg Nussbaumer, Daniel Nützi, Patrick Schlatter, Thomas Studer, Bruno Vögtli, Susan von 

Sury-Thomas (18) 

A 0166/2022 

Auftrag fraktionsübergreifend: Unbefriedigende Planung: Auslegeordnung und Szenarien 

Verkehrsführung Olten/Niederamt/Untergäu 

  

Der Regierungsrat wird ersucht, dem Kantonsrat bis Ende 2023 eine Auslegeordnung mit möglichen 

Szenarien zur Verbesserung der Verkehrssituation in Olten, dem Untergäu und dem Niederamt, sowie 

Szenarien zur Entflechtung und Erschliessung von Olten, des Niederamtes und des Untergäus mit öffent-

lichem Verkehr (ÖV) und Individualverkehr, motorisiertem Verkehr und Langsamverkehr vorzulegen.  

 

Begründung: Die Regionen Olten, Untergäu und Niederamt verzeichnen eine stete Zunahme der Bevöl-

kerung und damit verbunden ein hohes Wachstum an Verkehr. Der Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen 

hat mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten. Das Niederamt, sowohl von Däniken wie auch von 

Trimbach her, und auch das obere Oberbaselbiet via Hauenstein, werden nach wie vor mitten durch die 

Stadt Olten erschlossen. Der Oltner Postplatz ist völlig überlastet. Die gebaute Entlastungsstrasse zwi-

schen Kappel und Sälikreisel Olten ist nicht fertig gebaut mit entsprechend negativen Auswirkungen auf 

Bevölkerung und Gewerbe in Egerkingen, Härkingen, Gunzgen, Kappel, Hägendorf, Wangen und Olten. 

Olten wird durch Verkehrsachsen von Nord/Süd wie auch West/Ost zerschnitten. Sowohl für Autofah-

rende wie auch für Fussgänger und Fussgängerinnen und Radfahrer und Radfahrerinnen ist der Zustand 
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unzumutbar. Der Verkehr sucht seinen Weg durch die Wohnquartiere (Beispiel: Säliquartier Olten) und 

Nebenstrassen (Beispiel: Däniken - Walterswil). Durch Verkehrsmassnahmen wird die Situation auf den 

Achsen noch verschlimmert (Beispiele: Arbeiten am Belchentunnel, jahrelange Sanierungsarbeiten Post-

platz/Sälikreisel); durch den Ausbau des Oltner Säliparks wird die Schnittstelle Sälikreisel zusätzlich be-

lastet werden. Der Platz für getrennte Verkehrswege für Fussgänger und Fussgängerinnen und sichere 

Langsamverkehrsachsen fehlen ebenso wie eine übergeordnete Planung zur Attraktivierung des Velo-

verkehrs, mit dem Anreiz umzusteigen und das Strassennetz so zu entlasten. Von den SBB wird die Re-

gion stiefmütterlich behandelt (Beispiel: Zugshalte in Dulliken). Ein möglicher Ausbau der schienenge-

bundenen Infrastruktur des Regionalverkehrs Olten und innovative Angebote (Beispiel: 

«Schienenbusse» mit mehr Haltestellen auf den bestehenden Fahrwegen Schönen-

werd/Oensingen/Trimbach/Schönenwerd) sind nicht absehbar. Mit gewissen Gemeinden führt der Kan-

ton in der Sache Gespräche, aber eine Gesamtsicht und mögliche Vorgehensszenarien fehlen.  

 

Unterschriften: 1. Stefan Nünlist, 2. Philippe Ruf, 3. David Plüss, Matthias Borner, Johannes Brons, Mar-

kus Dick, Tobias Fischer, Walter Gurtner, David Häner, Freddy Kreuchi, Michael Kummli, Kevin Kunz, 

Georg Lindemann, Simon Michel, Manuela Misteli, Daniel Probst, Jennifer Rohr, Christine Rütti, Markus 

Spielmann, Silvia Stöckli, Christian Thalmann, Mark Winkler (22) 

I 0167/2022 

Interpellation Luzia Stocker (SP, Olten): Nebenkostenexplosion bei den Ergänzungsleistungen  

  

Gemäss Artikel 2 des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invali-

denversicherung (ELG) hat die Ergänzungsleistung (EL) den Existenzbedarf zu decken. Aktuell befinden 

wir uns in einem enormen Anstieg der Energiekosten. Das führt dazu, dass die Nebenkosten für das Jahr 

2022 bereits massiv steigen und weiter steigen werden. Schätzungen gehen von 30 – 50 % Mehrkosten 

aus. Für Menschen, die von einer Rente und EL leben, bedeutet das Kosten, die nicht selbst getragen 

werden können. Der Bund hat bisher keine Massnahmen getroffen und eine entsprechende Motion im 

Ständerat wurde im März 2022 abgelehnt. Ausgangslage: Es können nur die Nebenkosten, welche mit 

der Miete einer Wohnung zusammenhängen, berücksichtigt werden. Zusammen mit dem Nettomietzins 

der Wohnung können höchstens Kosten bis zum Betrag nach Anhang 5.2 als Ausgabe anerkannt wer-

den. 

Anhang 5.2 sieht vor: 

Betrag für die Mietzinsausgaben (inkl. Nebenkosten) (Art. 10 Abs. 1 Bst. b ELG) Stand 

1.1.2021 Haushaltgrösse Mietzinsregion  

Region 1 (Grosszentrum) Region 2 (Stadt) Region 3 (Land)  

 

 Region 1 Region 2 Region 3 

Alleinlebende 16'440 15'900 14'520 

2 Personen 19'440 18'900 17'520 

3 Personen 21'600 20'700 19'320 

4 Personen und mehr 23'520 22'500 20'880 

Einzelpersonen in WG 9'720 9'450 8'760 

Rollstuhlzuschlag 6'000 6'000 6'000 

 

Zudem sieht das anwendbare Gesetz vor, dass bei Schlussabrechnungen keine Nachzahlungen bei der 

jährlichen EL berücksichtigt werden und bei direkter Heizkostenabrechnung (nicht über Nebenkosten) 

ist die abgegoltene Pauschale auf 1'260 Franken beschränkt. Für Menschen mit einer AHV-Rente oder 

einer IV-Rente, die EL beziehen, sind die Grenzwerte zu knapp und erlauben es nicht, die hohen Neben-

kosten zu begleichen. 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche Schlüsse zieht der Regierungsrat aus dem bekanntgewordenen Missstand? 

2. Wie stellt der Kanton die Existenzsicherung der EL-Bezüger und -Bezügerinnen trotz der Nebenkos-

tenexplosion sicher? 

3. Interveniert der Kanton beim Bund, um diesen Missstand langfristig zu beheben? 

 

Begründung: Im Vorstosstext enthalten. 
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Unterschriften: 1. Luzia Stocker, 2. Franziska Rohner, 3. Urs Huber, Markus Ammann, Matthias Ande-

regg, Remo Bill, Simon Bürki, Simon Esslinger, Marlene Fischer, Silvia Fröhlicher, David Gerke, Philipp 

Heri, Stefan Hug, Hardy Jäggi, Karin Kälin, Thomas Marbet, Farah Rumy, Mathias Stricker, Nicole Wyss, 

Barbara Wyss Flück (20) 

A 0168/2022 

Auftrag Beat Künzli (SVP, Laupersdorf): Stopp dem Gender-Wirrwarr 

  

Der Regierungsrat wird beauftragt, bei interkantonalen Institutionen sowie den Schulen und der Ver-

waltung im Kanton Solothurn die korrekte Rechtschreibung und die sprachliche Gleichbehandlung ge-

mäss Weisung der Bundeskanzlei und dem Leitfaden «Gendergerechte Sprache» des Kantons Solothurn 

durchzusetzen. Dies gilt sowohl für interne wie auch für externe Schreiben. 

 

Begründung: Die moralisierende Bevormundungspolitik der Genderagenda scheint immer mehr in der 

Gesellschaft um sich zu greifen. So nimmt die Gendersprache mittlerweile Formen an, die nicht mehr 

normal sind und die jeglicher Grundlage entbehren. So wird in Institutionen, Verwaltungen und Schulen 

teils sprachlich ein linkes Parteiprogramm umgesetzt und ein ganzer Stab von Leuten wird damit be-

schäftigt, Dokumentationen und Empfehlungen für eine «gendergerechte» Sprache zu entwickeln. Die 

Lösungen reichen von Sternchen, Doppelpunkten über Bindestriche und vielem mehr. Kaum jemand 

weiss mehr, was korrekt ist. Und dies, obwohl der Bund in der Weisung der Bundeskanzlei vom 15. Juni 

2021 klare Vorgaben macht. Die Bundeskanzlei lehnt dort die Verwendung des Gendersterns und ähnli-

cher typografischer Mittel zur Markierung von Genderdiversität aus sprachlichen, sprachpolitischen und 

rechtlichen Gründen ab. Der Kanton Solothurn stellt in seinem «Leitfaden für gendergerechte Sprache» 

auf dieser Weisung ab. Es gibt trotzdem bereits Lehrer, welche nebst diesen unstatthaften und umstrit-

tenen Zeichen völlig abstruse Wortkreationen wie z. B. «Mitgliederinnen» in den Klassen zu etablieren 

versuchen. In internen Papieren von Schulen grassiert ebenfalls bereits der Genderstern und die Fach-

hochschule Nordwestschweiz (FHNW) stellt sich auf den Standpunkt, dass sie eigene Sprachregelungen 

festlegen könne und sich nicht an die Weisungen des Bundes zu halten habe. Die Auswüchse dieser 

Genderagenda sind verheerend. Die Kosten und das Wirrwarr für diesen Unsinn steigen ins Unermessli-

che. Rechtschreibung ist keine persönliche Angelegenheit, welche man nach eigenem Gutdünken frei 

gestalten kann. Insbesondere Bildungsinstitutionen mit Schulleitungen und Lehrer müssen dazu ver-

pflichtet werden, die offizielle Rechtschreibung umzusetzen. Die Verwendung von nicht aussprechbaren 

Zeichen als Ausdruck einer gesellschaftspolitischen Haltung dürfen da keinen Platz haben. Für den Bun-

desrat ist dies gar eine «Verhunzung» der Sprache (Zitat BR Karin Keller-Sutter). Die Schweiz hat 1996 

eine zwischenstaatliche Vereinbarung zur deutschen Rechtschreibung unterzeichnet. Die Bundeskanzlei 

ist zusammen mit der Erziehungsdirektorenkonferenz und anderen Gremien vonseiten der Schweiz im 

Rat für deutsche Rechtschreibung vertreten. Sie unterstützt damit die Bemühungen um eine in allen 

deutschsprachigen Ländern und Regionen möglichst einheitliche deutsche Rechtschreibung. Der Rat für 

deutsche Rechtschreibung hat den Genderstern und ähnliche Schriftzeichen nicht in das amtliche Re-

gelwerk aufgenommen. Daran hat sich auch der Kanton Solothurn und seine Institutionen zu halten. 

Für die Durchsetzung ist der Regierungsrat zuständig. 

 

Unterschriften: 1. Beat Künzli, 2. Andrea Meppiel, 3. Roberto Conti, Matthias Borner, Johannes Brons, 

Markus Dick, Tobias Fischer, Josef Fluri, Thomas Giger, Walter Gurtner, Sibylle Jeker, Kevin Kunz, Adrian 

Läng, Werner Ruchti, Silvia Stöckli, Rémy Wyssmann (16) 

K 0169/2022 

Kleine Anfrage David Häner (FDP.Die Liberalen, Breitenbach): Hilfefris ten Rettungsdienst  

  

Die Solothurner Spitäler AG (soH) betreibt drei Rettungsdienststandorte im Kanton Solothurn, wodurch 

die notfallmedizinische Patientenversorgung rund um die Uhr sichergestellt werden soll. Zusätzlich hat 

die soH für die rettungsdienstliche Versorgung des westlichen Kantonsteils mit dem Rettungsdienst 
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Grenchen und für die Versorgung des Kantonsgebiets nördlich des Juras mit dem Rettungsdienst Nord-

WestSchweiz AG (NWS) Leistungsvereinbarungen. In Folge der Zunahme von Einsätzen (Spitalschlies-

sung, demographische Entwicklung) kommt es im Laufental/Thierstein daher zur Konstellation, dass die 

Kapazitäten zu knapp sind und Rettungswagen aus Basel, Reinach oder aber Liestal gerufen werden 

müssen. Dabei geht wertvolle Zeit verloren, die im Einzelfall über Leben oder Tod entscheiden kann. 

Der Interverband für Rettungswesen gibt als Richtlinie (die sogenannte Hilfsfrist) an, dass ein Rettungs-

wagen in 90 % der Fälle innerhalb von 15 Minuten vor Ort sein muss. In Annahme, dass sich diese Rege-

lung nur auf P1-Einsätze (sofortige Einsätze mit Sondersignal für einen Notfall bei bestehender oder 

vermuteter Beeinträchtigung der Vitalfunktionen) bezieht. Ein in allen Situationen professioneller und 

funktionierender Rettungsdienst ist für unsere Bevölkerung und deren Bezirke von höchster Bedeutung. 

Der Regierungsrat wird deshalb gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Wie hoch sind die Erfüllungsquoten der 15-minütigen Hilfsfrist bei Einsätzen für die verschiedenen 

Rettungsdienste im Kanton Solothurn für die Jahre ab 2018? Wie lange betrugen die durchschnittli-

chen Hilfsfristen? 

2. Wie hoch sind die Erfüllungsquoten der 15-minütigen Hilfsfrist bei P1-Einsätzen für die verschiede-

nen Bezirke im Kanton Solothurn für die Jahre ab 2018? Wie lange betrugen die durchschnittlichen 

Hilfsfristen? 

3. Gibt es einen oder mehrere Rettungsdienste bzw. Gebiete, in denen die Richtwerte deutlich unter- 

bzw. überschritten wurden? Falls ja, lässt sich ein Muster erkennen (z. B. in Bezug auf geografische 

Kriterien oder auf die Art des Betreibers)? 

4. Ist der Rettungsdienstliche-Vorhalt (gemäss Vorgabe des Interverbandes für Rettungswesen [IVR] zur 

Hilfsfristerreichung) in allen Bezirken ausreichend? Falls nein, welche Lösungen werden hierzu ange-

strebt? 

5. Sind die Personalressourcen im Rettungsdienst ausreichend, um den Bedarf nach IVR zur Hilfsfrister-

reichung in allen Bezirken sicherzustellen? 

 

Begründung: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. David Häner, 2. Mark Winkler, 3. Christian Thalmann (3) 

A 0170/2022 

Auftrag Tobias Fischer (SVP, Hägendorf): Brachliegendes Potential endlich nutzen: Allerheili-

genberg (AHB) auf die Spitalliste setzen 

  

Der Regierungsrat wird beauftragt zu prüfen, nach der Ukraine-Flüchtlingskrise die Klinik Allerheiligen-

berg (AHB) auf die Spitalliste zu setzen. 

 

Begründung: Seit über einem Jahrzehnt schon sucht der Kanton nach einer möglichen Neuausrichtung 

des Allerheiligenberges, welche er mit Beschluss KRB Nr. SGB 038c/2010 auch entsprechend fördern 

würde. Bekanntlich hat sich aber in dieser langen Zeitphase leider keine nennenswerte Veränderung 

diesbezüglich ergeben. Rückwirkend hat sich nun gezeigt, dass die eingeschlagene Strategie nicht auf-

ging. Andererseits müsste der Kanton eigentlich für jeden zusätzlichen Steuerfranken interessiert und 

dankbar sein, lässt aber gleichzeitig ein so grosses Potential, wie es der Allerheiligenberg darstellt, 

brachliegen. Hägendorf, die Region und der Kanton Solothurn würden von einer raschen und guten 

Lösung profitieren. Daher muss die Attraktivität der ehemaligen Höhenklinik AHB unbedingt erhöht 

werden, was mit einer Aufnahme auf die Spitalliste realisiert werden kann. 

 

Unterschriften: 1. Tobias Fischer, 2. Kevin Kunz, 3. Markus Dick, Johanna Bartholdi, Matthias Borner, 

Johannes Brons, Roberto Conti, Josef Fluri, Thomas Giger, Freddy Kreuchi, Beat Künzli, Adrian Läng, 

Georg Lindemann, Andrea Meppiel, Jennifer Rohr, Werner Ruchti, Silvia Stöckli, André Wyss, Rémy 

Wyssmann (19) 
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K 0171/2022 

Kleine Anfrage Matthias Borner (SVP, Olten): Kräfte koordinieren für mehr Erfolg - Sportleit-

bild für den Kanton 

  

Am 27. Oktober 2020 hat der Regierungsrat das Kulturleitbild verabschiedet. Darin wurden die Werte, 

Grundsätze sowie strategischen Schwerpunkte und Ziele in der Förderung und Pflege und Vermittlung 

definiert. Das Gleiche wäre erforderlich für den Sport. Es besteht aktuell kein Leitbild und keine Strate-

gie für die Bewegungs- und Sportförderung im Kanton. Der Sport und die Sportangebote entwickeln 

sich kontinuierlich. In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Vereine wie auch an die Infra-

struktur gestiegen. Die Förderung des Breitensports, des Nachwuchs- und Leistungssports sowie der Aus- 

und Weiterbildung wird zunehmend komplexer und erfordert ein hohes Mass an Koordination.  

Daher bitte ich die Regierung um die Beantwortung der folgenden Fragen:  

1. Sieht der Regierungsrat hier ebenfalls Handlungsbedarf?  

2. Bis wann könnte ein Sportleitbild für den Kanton erarbeitet werden? 

3. Wie steht der Kanton im Vergleich zu den anderen Kantonen da?  

4. Wo sieht der Regierungsrat den grössten Handlungsbedarf? 

 

Begründung: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Matthias Borner, 2. Simon Michel, 3. Christian Ginsig, Markus Ammann, Matthias An-

deregg, Richard Aschberger, Samuel Beer, Johannes Brons, Simon Bürki, Daniel Cartier, Roberto Conti, 

Rea Eng-Meister, Josef Fluri, Patrick Friker, Thomas Fürst, David Gerke, Thomas Giger, Fabian Gloor, 

Walter Gurtner, David Häner, Philipp Heri, Urs Huber, Stefan Hug, Rolf Jeggli, Sibylle Jeker, Karin Kiss-

ling, Freddy Kreuchi, Michael Kummli, Kevin Kunz, Beat Künzli, Adrian Läng, Barbara Leibundgut, Mar-

co Lupi, Thomas Lüthi, Andrea Meppiel, Manuela Misteli, Tamara Mühlemann Vescovi, Stefan Nünlist, 

David Plüss, Daniel Probst, Jennifer Rohr, Werner Ruchti, Philippe Ruf, Martin Rufer, Beat Späti, Silvia 

Stöckli, Mathias Stricker, Christian Thalmann, Bruno Vögtli, Jonas Walther, Mark Winkler, André Wyss, 

Rémy Wyssmann (53) 

A 0172/2022 

Auftrag Christian Thalmann (FDP.Die Liberalen, Breitenbach): Erhöhung des Steuer-Abzugs  

für bezahlte Krankenkassenprämien und Zinsen für Sparkapitalien  

  

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Maximalabzüge für bezahlte Krankenkassenprämien (Steuerge-

setz § 41, Abs. 2; BGS 614.11) den aktuellen Begebenheiten anzupassen  

 

Begründung: Von den steuerbaren Einkünften können unter anderem Abzüge für die obligatorische 

Krankenpflegeversicherung und Zinsen für Sparkapitalien vorgenommen werden. Ein alleinstehender 

Steuerpflichtiger kann maximal 2'500 Franken, verheiratete Steuerpflichtige 5'000 Franken pro Jahr 

abziehen. Zusätzlich wird je Kind ein Maximalabzug von 650 Franken gewährt. Diese Werte sind seit 

vielen Jahren unverändert. In Anbetracht der Prämiensteige-rungen bei der obligatorischen Krankenver-

sicherung in den letzten 14 Jahren (und in naher Zukunft) sollten die Abzüge der heutigen Situation 

angepasst werden. Die Durchschnittsprämie für eine erwachsene Person beträgt 5'760 Franken, bzw. 

1'356 Franken je Kind (Botschaft der Regierung zur Prämienverbilligung 2022). Im Gegensatz zu ande-

ren Abzügen sind von dieser Angleichung grundsätzlich alle Steuerpflichtigen betroffen. Bei der direk-

ten Bundessteuer sind ebenso Bestrebungen im Gange, die Abzüge anzupassen und zu erhöhen. 

 

Unterschriften: 1. Christian Thalmann, 2. Daniel Probst, 3. David Plüss, Markus Ammann, Matthias Ande-

regg, Richard Aschberger, Samuel Beer, Matthias Borner, Johannes Brons, Anna Engeler, Rea Eng-

Meister, Josef Fluri, Martin Flury, Myriam Frey Schär, Patrick Friker, Thomas Fürst, Kuno Gasser, Christian 

Ginsig, Fabian Gloor, Walter Gurtner, David Häner, Nicole Hirt, Hardy Jäggi, Rolf Jeggli, Sibylle Jeker, 

Karin Kälin, Karin Kissling, Susanne Koch Hauser, Michael Kummli, Edgar Kupper, Barbara Leibundgut, 

Thomas Lüthi, Rebekka Matter-Linder, Simon Michel, Manuela Misteli, Stefan Nünlist, Franziska Rohner, 

Christine Rütti, Patrick Schlatter, Beat Späti, Markus Spielmann, Luzia Stocker, Bruno Vögtli, Jonas 

Walther, Marie-Theres Widmer, Mark Winkler, André Wyss, Hansueli Wyss (48) 
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K 0173/2022 

Kleine Anfrage Andrea Meppiel (SVP, Hofstetten-Flüh): Status Quo Ukrainische Flüchtling an 

den Schulen 

  

Mittels zwei Interpellationen im März 2022 wurden diverse Fragen aufgeworfen, die zu Beginn der 

Ukrainekrise den Umgang mit den Flüchtlingskindern insbesondere an den Schulen thematisierten. In 

der Beantwortung der Fragen der Interpellationen im März 2022 sagte der Kanton, dass die Ressourcen 

des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) für limitierte Beratungen zur Unterstützung der Schulleitungen 

ausreichen, dass Dolmetscher beigezogen werden können, sowie ein Netzwerk am Entstehen sei, das 

Lehrpersonen und Hilfslehrpersonen vermittelt. In unserer Region werden nun vermehrt Probleme an 

den Schulen mit der Integration der Flüchtlingskinder verzeichnet. Es fehlen Dolmetscher, es fehlt Un-

terstützung bei der Suche nach Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und der SPD ist über-

lastet. 

Mir stellen sich daher folgende Fragen: 

1. Wie unterstützt der Kanton die Schulen in der Suche von Dolmetschern? 

2. Welche Unterstützung bietet der Kanton bei der Suche von DaZ-Lehrpersonen? 

3. Welche Probleme sind dem Kanton bezüglich Integration der ukrainischen Flüchtlingskinder an Schu-

len bekannt? 

4. Wie weit ist das Netzwerk/Pool der Lehrpersonen aus der Ukraine, die vom Volksschulamt (VSA) 

vermittelt und eingesetzt werden? Wie stark wird das Netzwerk genutzt und wie viele Personen 

konnte das VSA davon bereits an die Schulen vermitteln? 

5. Wie viele Klassen für Fremdsprachige werden im Kanton geführt?  

6. Wie ist die Erfahrung mit diesen Klassen? Sind Probleme bekannt? 

7. Sind vom Kanton weitere Unterstützungsmassnahmen geplant? 

 

Begründung: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Andrea Meppiel, 2. Beat Künzli, 3. Roberto Conti, Richard Aschberger, Johannes 

Brons, Markus Dick, Thomas Giger, Sibylle Jeker, Kevin Kunz, Adrian Läng, Jennifer Rohr, Werner Ruchti, 

Rémy Wyssmann (13) 

A 0174/2022 

Auftrag Fraktion SVP: Stopp ASTRA Bridge, Stopp künstliche Stauproduktion! Für eine ver-

nünftige Verkehrspolitik 

  

Der Regierungsrat wird eingeladen, bei den zuständigen Bundesbehörden dergestalt aktiv zu interve-

nieren, dass die ASTRA-Bridge auf dem Nationalstrassen-Netz im Kanton bis zum Abschluss des Ausbaus 

der A1 auf sechs Spuren nicht mehr eingesetzt wird. Ebenfalls seien die Bundesbehörden aufzufordern, 

auf starre, nicht bedarfsgerecht gesteuerte Temporeduktionen unterhalb der signalisierten Höchstge-

schwindigkeiten zu verzichten. Bis zum Abschluss des A1-Ausbaus ist zudem im Einzugsbereich des A1-

Ausbaus auf nicht dringend erforderliche kantonale und kommunale Baustellen auf den Hauptverkehr-

sachsen zu verzichten. 

 

Begründung: Die 2022 eingesetzte ASTRA-Bridge hat die in sie gesetzten Erwartungen in mehrfacher 

Hinsicht nicht erfüllt: So ist während ihres Einsatzes die A1 zwischen Wangen an der Aare respektive 

Luterbach und Kriegstetten zu Stosszeiten ebenfalls im Dauer-Stau. Dies nachdem bereits ab Mitte 

2015 die starre Geschwindigkeits-Reduktion zwischen Wangen an der Aare und Oensingen zwischen 

06.30 und 08.00 Uhr und in der Gegenrichtung zwischen 16.30 und 18.00 Uhr (vgl. Schreiben des ASTRA 

vom 1. Juni 2016) zu einer für die Region unzumutbaren künstlichen Stauproduktion und zu einer Stei-

gerung der Auffahrunfälle durch den berüchtigten «Handorgel»-Effekt geführt hat. Ein massiver Aus-

weichverkehr in die umliegenden Dörfer war die Folge, wobei es in Deitingen infolge der dort gleichzei-

tig eingerichteten kantonalen Baustelle auf der Hauptstrasse ebenfalls zu einem Verkehrskollaps 

gekommen ist. Auch konnten die Arbeiten unter der ASTRA-Bridge mangels genügender Platzverhält-

nisse nicht zielgerichtet und lege artis ausgeführt werden. Weitere derartige Experimente auf dem Bu-

ckel der werktätigen Bevölkerung sind nicht zumutbar. 
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Unterschriften: 1. Rémy Wyssmann, 2. Kevin Kunz, 3. Roberto Conti, Richard Aschberger, Matthias Bor-

ner, Johannes Brons, Markus Dick, Tobias Fischer, Thomas Giger, Sibylle Jeker, Beat Künzli, Adrian Läng, 

Andrea Meppiel, Jennifer Rohr, Werner Ruchti (15) 

A 0175/2022 

Auftrag Martin Rufer (FDP.Die Liberalen, Lüss lingen): Entlastungs - und Vereinfachungspro-

gramm für die Raumplanung 

  

Die Regierung wird beauftragt, dem Kantonsrat für die Raumplanung ein «Entlastungs- und Vereinfa-

chungsprogramm» vorzulegen. Damit sollen insbesondere die zunehmend hohen formellen und büro-

kratischen Anforderungen und Hürden in Nutzungsplanverfahren, namentlich Ortsplanungsrevisionen, 

wie auch beim Bauen ausserhalb der Bauzone auf ein sinnvolles Niveau zurückgebaut werden. Bei der 

Ausarbeitung des «Entlastungs- und Vereinfachungsprogramms» sind die relevanten Stakeholder einzu-

beziehen. 

 

Begründung: Die Anforderungen in Nutzungsplanverfahren und Baubewilligungsverfahren ausserhalb 

der Bauzone sind im Kanton Solothurn in den letzten Jahren massiv gestiegen. Ein Grund dafür ist in 

neuen Regulierungen auf Bundesebene zu suchen. Der zentrale Grund liegt jedoch bei der Erhöhung 

der Ansprüche an die Verfahren durch den Kanton und die Verkomplizierung der kantonalen Prozesse. 

Die zunehmenden Anforderungen führen beim Kanton zu stets steigenden Ausgaben. Gleichzeitig füh-

ren sie bei Gemeinden und Bauherren zu zusätzlicher Bürokratie, zu zusätzlichen Kosten und zu lange 

dauernden Planungsverfahren und Verzögerungen. So führen beispielsweise Ortsplanungsrevisionen in 

vielen Gemeinden zu unverhältnismässig hohem personellem und finanziellem Aufwand. Gleichermas-

sen betroffen sind Bauherrschaften in Gestaltungsplanverfahren oder Planungen von Bauprojekten 

ausserhalb der Bauzone. Im Rahmen der Umsetzung des Auftrages sind die Nutzungsplanverfahren und 

Bewilligungsverfahren systematisch auf Vereinfachung und Entlastung zu prüfen. In diesem Prozess sind 

die relevanten Stakeholder einzubeziehen. Ziel muss es sein, die Verfahren schlanker zu gestalten und 

unnötige formelle und bürokratische Hürden zu beseitigen. Schlanke und effiziente Verfahren sind für 

den Kanton Solothurn ein Standortvorteil. 

 

Unterschriften: 1. Martin Rufer, 2. Manuela Misteli, 3. Georg Lindemann, Matthias Anderegg, Remo Bill, 

Matthias Borner, Johannes Brons, Daniel Cartier, Markus Dietschi, Janine Eggs, Rea Eng-Meister, Simon 

Esslinger, Martin Flury, Thomas Fürst, Kuno Gasser, Thomas Giger, Christian Ginsig, David Häner, Philipp 

Heri, Nicole Hirt, Stefan Hug, Sibylle Jeker, Karin Kälin, Freddy Kreuchi, Michael Kummli, Kevin Kunz, 

Beat Künzli, Edgar Kupper, Marco Lupi, Matthias Meier-Moreno, Simon Michel, Stefan Nünlist, Daniel 

Nützi, Michael Ochsenbein, David Plüss, Daniel Probst, Stephanie Ritschard, Simone Rusterholz, Beat 

Späti, Markus Spielmann, Thomas Studer, Christian Thalmann, Bruno Vögtli, Benjamin von Däniken, 

Susan von Sury-Thomas, Mark Winkler, André Wyss, Nicole Wyss, Hansueli Wyss (49) 

A 0176/2022 

Auftrag fraktionsübergreifend: Grundlagen für die Pandemiebekämpfung verbessern  

  

Der Regierungsrat wird beauftragt, die kantonale Gesetzgebung anzupassen, um alle Leistungserbrin-

ger im Gesundheitswesen in die Bekämpfung einer Epidemie, Pandemie oder einer vergleichbaren Situ-

ation einbeziehen zu können und ihre Abgeltung im Gesetz zu regeln. Entschädigungen durch den 

Kanton sind subsidiär zu Kostenbeteiligungen von Dritten wie Bund oder Krankenversicherern zu leis-

ten. 

Begründung: Als einziger Kanton stimmte der Kanton Solothurn mehrmals über Zahlungen an die eige-

nen Spitäler und Kliniken, die aufgrund der hoheitlichen Beanspruchung ihrer Ressourcen (Intensivpfle-

gestation [IPS]-Plätze, Geräte für die extrakorporale Membranoxygenierung, Bereitstellung von Schutz-

material, Einschränkung von nicht dringend angezeigten medizinischen Eingriffen und 

Zurverfügungstellung von Personal der Privatspitäler zu Gunsten der öffentlichen Spitäler und vieles 
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mehr) nötig wurden. Die geführten Debatten zeigten die Wichtigkeit und Bedeutung der Gesundheits-

versorgung im Kanton Solothurn auf, aber auch dass die Entschädigungsfrage gesetzlich im Unterschied 

zu nahezu allen anderen Kantonen nicht gelöst ist. Im Rahmen der Pandemiebewältigung ist dies 

durchaus als Mangel in der kantonalen Gesetzgebung zutage getreten. Die kantonalen Behörden kön-

nen keine Zusagen machen und sind wohl mindestens teilweise auf den Goodwill der Spitäler angewie-

sen. Die fehlende gesetzliche Grundlage führt dazu, dass Massnahmen immer zuerst «ausgehandelt» 

werden müssen. Es fehlt an Planungssicherheit für die Spitäler wie auch für die Behörden. Der Kanton 

Solothurn ist diesbezüglich ein merkwürdiger Sonderfall. Wenn aber der Kanton auf externe Ressourcen 

zugreift, dann muss er für sein Handeln auch hinstehen, andernfalls ist, wie dargelegt, das Planen un-

möglich und es werden einzelne Leistungserbringer eingeschränkt oder gar Teile der Gesundheitsver-

sorgung gefährdet. Eine Leistung, welche (hoheitlich) verlangt wird, ist auch angemessen zu entschädi-

gen. Ansonsten steht der Vorwurf der Leistungserschleichung im Raum und ist wohl für die 

Glaubwürdigkeit und das Ansehen des Kantons sehr abträglich. Wo sinnvoll, können dabei auch die 

Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten Leistungserbringern berücksichtigt werden. Die Schaf-

fung einer gesetzlichen Grundlage bietet Gewähr für Verlässlichkeit.  

 

Unterschriften: 1. Fabian Gloor, 2. Markus Spielmann, 3. Karin Kissling, Rea Eng-Meister, Patrick Friker, 

Kuno Gasser, Rolf Jeggli, Susanne Koch Hauser, Edgar Kupper, Matthias Meier-Moreno, Stefan Nünlist, 

Georg Nussbaumer, Daniel Nützi, Michael Ochsenbein, Stephanie Ritschard, Patrick Schlatter, Sarah 

Schreiber, Thomas Studer, Bruno Vögtli, Benjamin von Däniken, Susan von Sury-Thomas, Marie-Theres 

Widmer, André Wyss (23) 

I 0177/2022 

Interpellation Hardy Jäggi (SP, Recherswil): Arbeitsmarktintegration von Arbeitsuchenden 

Ü50 

  

Am 3. Juli 2019 wurde der Auftrag A 0116/2018 «Auftrag fraktionsübergreifend: Bessere Arbeits-

marktintegration für ältere Arbeitssuchende» vom Kantonsrat für erheblich erklärt. Nach drei Jahren ist 

es nun an der Zeit zu erfahren, was der Regierungsrat für die bessere Arbeitsmarktintegration von älte-

ren (Ü50) Arbeitssuchenden unternommen hat und was noch geplant ist. Im Jahr 2018 waren 

1'966 Ü50 als stellensuchend registriert. Im Jahr 2021 waren es bereits 2'527. Seit Jahren steigt diese Zahl 

an, trotz des von der Wirtschaft beklagten Fachkräftemangels. 

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Welche Massnahmen wurden seit der Erheblicherklärung von A 0116/2018 konkret umgesetzt? 

2. Gibt es zu diesen Massnahmen (Frage 1) Auswertungen zu deren Wirkung? 

3. Warum konnte die steigende Zahl von arbeitsuchenden Ü50 trotzdem nicht gebremst werden? 

4. Gibt es einen Benchmark mit anderen Kantonen hinsichtlich der Anzahl von älteren Stellensuchen-

den?  

5. Welche Massnahmen zur besseren Arbeitsmarktintegration wurden von anderen Kantonen umge-

setzt? Mit welcher Wirkung? 

6. Welche weiteren Massnahmen gedenkt der Regierungsrat in welchem Zeitraum umzusetzen? 

7. Kann sich der Regierungsrat vorstellen, spezielle Ausbildungsformate für Ü50 einzuführen, insbe-

sondere für Berufsgruppen bei denen es an Fachkräften mangelt? 

 

Begründung: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Hardy Jäggi, 2. Remo Bill, 3. Karin Kälin, Markus Ammann, Simon Esslinger, Silvia Fröh-

licher, Philipp Heri, Urs Huber, Stefan Hug, Thomas Marbet, Farah Rumy, Luzia Stocker, Mathias Stricker, 

Marianne Wyss, Nicole Wyss (15) 
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A 0178/2022 

Auftrag fraktionsübergreifend: S istierung der China-Aktiv itäten der Fachhochschule Nord-

westschweiz in der Leistungsauftragsperiode 2025 - 2029 

  

Der Regierungsrat wird eingeladen, im Rahmen der Verhandlungen zum Leistungsauftrag der Fach-

hochschule Nordwestschweiz (FHNW) ab 2025 eine Sistierung aller Aktivitäten mit Behörden, Institutio-

nen und Bildungseinrichtungen der Volksrepublik China durchzusetzen. 

 

Begründung: Seit Jahren unterhält die Fachhochschule Nordwestschweiz, Abteilung Wirtschaft, enge 

Beziehungen mit Universitäten, Behörden und staatlichen Institutionen der Volksrepublik China. Diese 

Aktivitäten werden aus dem China Centre in Olten koordiniert und geführt. Die politischen Entwicklun-

gen der letzten Jahre zeigen, dass China dabei zunehmend eine nach innen totalitäre und nach aussen 

militärisch-aggressive Politik betreibt, welche die Grundrechte verletzt und souveräne Staaten wie z. B. 

Taiwan bedroht oder den Bruch des Kriegsvölkerrechts anderer Staaten unterstützt (z. B. im Ukraine-

Krieg). Einen ernüchternden Blick auf China vermittelte jüngst ausgerechnet der Leiter des China Centre 

der FHNW, Ruedi Nützi (vgl. Azeiger vom 25. August 2022, Seite 43): «Es gilt immer das Primat des Staa-

tes und der kommunistischen Partei. Rechtssicherheit gibt es keine». «Eine Gesellschaft, in welcher der 

eine dem anderen nicht traut, hat keine guten Voraussetzungen für die Zukunft». «Jeder Chinese, der 

im Westen ist, hat einen Auftrag von der Partei». Wir dürfen davon ausgehen, dass in einer totalitären 

Parteidiktatur alle staatlichen Behörden, Institutionen und Bildungseinrichtungen und auch die Wirt-

schaft einer sehr engen Kontrolle und Führung durch die Kommunistische Partei unterstehen. Unter 

diesen Bedingungen kann aus unserer Sicht keine sinnvolle Kooperation mit chinesischen «Partnern» 

stattfinden, da Rechtssicherheit und Vertrauen fehlen und die Kooperationspartner Zielsetzungen un-

terstehen, die denen einer freiheitlichen und demokratischen Werteordnung fundamental widerspre-

chen. Eine weitere Zusammenarbeit einer öffentlichen Institution wie der FHNW mit China kommt des-

halb einem Verrat an unseren Werten gleich (Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, Vertrauensschutz, 

friedliche Lösung von Konflikten). Es kann deshalb unseren Bürgern und Bürgerinnen und Steuerzah-

lenden nicht zugemutet werden, weiterhin öffentliche Mittel an solche Kooperationen auszurichten. Im 

Weiteren sei darauf hingewiesen, dass die FHNW bei einer Weiterführung ihrer China-Aktivitäten ihren 

eigenen Grundsätzen und Prinzipien untreu wird. Einmal in ihrer Ausrichtung als eine dem demokrati-

schen, freiheitlichen und offenen Gesellschaftsmodell verpflichteten Bildungsinstitution. Daneben aber 

auch in den explizit formulierten Grundsätzen zu Diversität und Nachhaltigkeit. Wie kann man eine 

Kooperation führen mit «Partnern», die diesen Grundsätzen in vielen Punkten fundamental widerspre-

chen? Wir gehen davon aus, dass die Stimme unserer Regierungsvertreter in den Verhandlungen zum 

Leistungsauftrag da besonderes Gewicht hat, wo es um Einrichtungen geht, die ihren Sitz im Kanton 

Solothurn haben – wie dies etwa beim China Centre der Fall ist. Der Leistungsauftrag für die Periode ab 

2025 wird durch die Regierungsorgane der Vertragskantone ab Juni 2023 verhandelt. Die Exekutiven 

der einzelnen Kantone haben danach ihren jeweiligen Parlamenten den Leistungsauftrag zur Genehmi-

gung vorzulegen. Aus diesem Grund reichen wir diesen Auftrag bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ein. 

 

Unterschriften: 1. Silvia Fröhlicher, 2. Richard Aschberger, 3. André Wyss, Markus Ammann, Matthias 

Anderegg, Remo Bill, Janine Eggs, Heinz Flück, Myriam Frey Schär, Walter Gurtner, Philipp Heri, Nicole 

Hirt, Urs Huber, Hardy Jäggi, Rebekka Matter-Linder, Matthias Meier-Moreno, Tamara Mühlemann 

Vescovi, Farah Rumy, Luzia Stocker, Mathias Stricker, Marianne Wyss, Rémy Wyssmann (22) 

K 0179/2022 

Kleine Anfrage Stefan Nünlist (FDP.Die Liberalen, Olten): Umsetzung der UNO Kinderrechts-

konvention und S icherung des Kindeswohls im KES B-Verfahren 

  

Der Regierungsrat wird gebeten, im Zusammenhang mit der Umsetzung der UNO Kinderrechtskonven-

tion und der Wahrung von Kindesinteressen im KESB-Verfahren (Obhut, Besuchsrechte, etc.) die nach-

folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Ist im Kanton Solothurn sichergestellt, dass in Kinder betreffenden Verfahren die betroffenen Kinder 

systematisch angehört und ihre Mitwirkungsrechte geschützt werden? 
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2. Existieren «Leistungsnormen» (analog des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes [SchKG]) inner-

halb derer Verfahren im Bereich Kinderrechte durchgeführt, entschieden und vollzogen werden 

müssen? 

3. Wie stellt der Kanton sicher, dass Kinder betreffende Verfahren zügig geführt und nicht über Mona-

te und Jahre zu Lasten der betroffenen Kinder durch die KESB, Elternteile und ihre Rechtsvertreter 

und Rechtsvertreterinnen verzögert werden können? 

4. Warum verfügt der Kanton über keine Ombudsstelle, die Anliegen von Kindern oder anderen Ver-

fahrensbeteiligten im KESB-Verfahren rasch und professionell überprüft und beurteilt? 

 

Begründung: Während im Eheschutz- und Ehescheidungsverfahren vor Zivilgerichten die Partizipation 

und Anhörung von Kindern funktionieren, gibt es gemäss UNICEF Schweiz rund um die Tätigkeit der 

KESB nach wie vor Unklarheiten. Die KESB ist bei Streitigkeiten über Sorgerecht, Obhut und Unterhalt 

teilweise über Jahre hinweg involviert, ohne dass die Kinder angehört werden. Behörden entscheiden 

monatelang nicht, Parteien reizen die Fristsetzung aus und verzögern so Entscheide und deren Vollzug 

um Jahre zum Nachteil der betroffenen Kinder. Nachholbedarf wird bei der Ausbildung des Personals 

der KESB, aber auch bei der Professionalisierung der zugezogenen Fachleute wie etwa der Mediatoren, 

geortet. Über Beschwerden gegen die Amtsführung der KESB wird im verwaltungs- respektive zivilrecht-

lichen Verfahren entschieden. Viel vorteilhafter rund um Kindesrechte wäre eine rasch und pragmatisch 

handelnde Ombudsstelle, wie sie etwa im Kanton Bern tätig ist. 

 

Unterschriften: 1. Stefan Nünlist, 2. Sarah Schreiber, 3. Stephanie Ritschard (3) 

K 0180/2022 

Kleine Anfrage Stefan Nünlist (FDP.Die Liberalen, Olten): Veränderungen bei der Spitalent-

schädigung transparent beziffern 

  

Der Regierungsrat wird gebeten, allfällige Unterschiede in der Bemessung der Abgeltung für die Er-

tragsausfälle und Mehrkosten der Spitäler und Kliniken für die Jahre 2020 und 2021 wie folgt durch 

Ergänzung der Tabellen zu beziffern: 

 

2020 

 soH Pallas Obach 

Schaden gemäss H+ EBITDAR-Modell  

(Nettobetrag COVID) 

   

Schaden gemäss H+ Ertragsmodell (Min-

dererträge und Mehrausgaben gemäss nati-

onaler Checkliste) 

   

Abgeltung Kanton 35'531'606 5'948'891 0 

Selbstbehalt: Schaden zu Lasten Unterneh-

men 

(Differenz zwischen COVID-Schaden* gemäss 

H+ EBITDAR und Abgeltung) 

   

 

2021 

 soH Pallas Obach 

Schaden gemäss H+ EBITDAR-Modell  

(Nettobetrag COVID) 

   

Schaden gemäss H+ Ertragsmodell (Min-

dererträge und Mehrausgaben gemäss nati-

onaler Checkliste) 

   

Abgeltung Kanton (B&E) 10'104'798 1'841'945 112'186 

Selbstbehalt: Schaden zu Lasten Unterneh-

men 

(Differenz zwischen COVID-Schaden* gemäss 

H+ EBITDAR und Abgeltung) 
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Begründung: Im Rahmen der Pandemiebewältigung COVID-19 erhielten die Spitäler und Kliniken im 

Kanton Solothurn umfangreiche Auflagen, bis hin zu zeitlich befristeten weitreichenden Einstellungen 

des Betriebs (letztmals Anfang 2021), Abgabe und Übernahme von Personal und Konzentration auf die 

Pandemiebewältigung sowie entsprechende Schutzmassnahmen. Für die Ertragsausfälle und Mehrkos-

ten (*«COVID-Schaden») im Jahr 2020 wurden in zwei Volksabstimmungen Abgeltungen gesprochen. 

Mit RRB Nr. 2022/1113 wurden zu Handen des Kantonsrats erneut Abgeltungen für die COVID-Schäden 

im Jahre 2021 beantragt. Gemäss Botschaft zur Abgeltung 2020 werden im H+ Modell die COVID-

19 bedingten Netto-Mehrkosten und Netto-Ertragsausfälle aufgrund der absoluten Differenz des 

EBITDAR 2020 im Vergleich zu 2019 ermittelt. Für das Jahr 2021 hingegen sollen sich die Ertragsausfälle 

und Mehrkosten gemäss Botschaft auf 16.4 Mio. Franken belaufen, wovon 12.1 Mio. Franken abgegol-

ten werden sollen. Nun steht im Raum, dass für 2021 bereits ein faktischer Selbstbehalt enthalten ist, 

und auch, dass zu Lasten der Spitäler bei der Berechnungsmethodik Veränderungen vorgenommen 

worden sind (Ertragsmodell gemäss nationaler H+ Checkliste). Die Diskussion muss objektiv geführt 

werden, was mit einfachen Zahlen gemäss obiger Tabelle möglich ist. 

 

Unterschriften: 1. Stefan Nünlist, 2. Matthias Borner, 3. Daniel Probst, Simon Michel, Christian Thalmann 

(5) 

I 0181/2022 

Interpellation Edgar Kupper (Die Mitte, Laupersdorf): Fragwürdige Verteilung von Lotterie-

fondsgeldern 

  

Der Regierungsrat hat Ende August 2022 für die wissenschaftliche Begleitung des Thaler Wisentprojekts 

100'000 Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen. Da das Wisentprojekt Thal mit Oberziel Auswilde-

rung sehr umstritten ist und Beschwerde bis vor das Bundesgericht geführt wurde, löst der Zuspruch von 

Lotteriefondsgelder des Regierungsrates Unverständnis aus. Zudem handelt es sich um einen grossen 

Geldbetrag und die Begründung für den Entscheid ist dürftig und unvollständig. So ist beispielsweise im 

Mitbericht des Amts für Umwelt vom 3. August 2022 nur vermerkt, dass fundierte wissenschaftliche 

Abklärungen hinsichtlich der Ökologie dieser einst einheimischen Wildtierart in unserer Kulturland-

schaft sinnvoll seien. Die Untersuchung der Auswirkungen von freilebenden Wisenten auf die Landwirt-

schaft, die Forstwirtschaft, die Jagd, den Wander- und- Biketourismus, die Gesellschaft und auf weitere 

relevante Themen ist im Mitbericht mit keinem Wort erwähnt. Ebenso ist nicht ausgeführt, welche For-

derung die Regierung an die Projektverantwortlichen betreffend wissenschaftlicher Untersuchung stellt. 

Zudem wirft die unterschiedliche Handhabung der Verteilung von Lotteriefondsgelder weitere Fragen 

auf. Es ist unverständlich, dass für gewisse eingereichte Gesuche A-fonds-perdu-Beiträge oder Projekt-

beiträge (Beispiel Wisentprojekt) und für andere Gesuche nur Defizitgarantien (Beispiel 38, Zentral-

schweizerisches Jungtambouren- und Pfeiferfest in Laupersdorf, 24./25. September 2022) gesprochen 

werden. Bei der Bewilligung mittels Defizitgarantie werden die oft sehr grossen freiwilligen und unent-

geltlichen Leistungen/Arbeit von Vereinsmitgliedern und Beteiligten bei der Sprechung von Lotterie-

fondsgeldern nicht honoriert und die Dorfvereine/Organisatoren im Regen stehen gelassen, obwohl alle 

Bedingungen für die Bewilligung von Lotteriefondsgeldern erfüllt wären. In diesem Bereich drängt sich 

eine Änderung der Verteilung von Lotteriefondsgeldern auf.  

Ich bitte die Regierung daher höflich, die folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Mit welcher Begründung wurde für das umstrittene Projekt Wisent Thal ein Geldbetrag von 

Fr. 100'000 aus dem Lotteriefonds bewilligt und welche Stellen waren beim Entscheidungsprozess 

dieses Gesuchs involviert? Nach welchem Regulativ wurde die Höhe des Beitrags definiert und von 

wem wurde der Beitrag bewilligt? 

2. Lotteriefondsgelder werden gemäss Anforderung vorwiegend für soziale und gemeinnützige Projek-

te und Veranstaltung gewährt. Inwieweit erfüllt das Projekt Wisent Thal, respektive die bewilligte 

empirische Untersuchung, diese Anforderungen?  

3. Welche Forderungen stellt der Regierungsrat an die Projektverantwortlichen Wisent Thal bezüglich 

der wissenschaftlichen Untersuchung? Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass die wissenschaftliche 

Untersuchung die Auswirkungen auf alle relevanten Punkte berücksichtigt und die Untersuchung 

korrekt verläuft? Welche Anforderungen stellt der Regierungsrat an die Versuchsanlage dieser empi-

rischen Untersuchung?  
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4. Welche kantonalen Amtsstellen und Personen begleiten die wissenschaftliche Untersuchung Projekt 

Wisent Thal in welchen Gremien und mit welchem Auftrag und über welche Zeitdauer? 

5. Das Hauptziel der Projektverantwortlichen Wisent Thal ist nach wie vor die Auswilderung der Tiere. 

Wie stellt sich die Regierung zu diesem realitätsfremden Bestreben? 

6. Die Bewilligung von Lotteriefondsgeldern als sogenannte Defizitgarantie ist oft sehr unbefriedigend 

für die Veranstalter. Warum wird dies aktuell so gehandhabt?  Aufgrund welcher Grundlage wird 

allgemein entschieden, wieviel Mittel aus dem Lotteriefonds gesprochen werden und unter welchen 

Voraussetzungen und zu welchen Bedingungen? 

7. Ist die Regierung sich bewusst, dass die sogenannte «Bewilligung von Geldern aus dem Lotteriefonds 

mittels Defizitgarantie» viele Fragen aufwirft und oft sehr unbefriedigend für die Gesuchsteller und 

Organisatoren ist? Ist der Regierungsrat gewillt, die Handhabung der Verteilung von Lotteriegeldern 

bezüglich «Defizitgarantie» oder allgemein anzupassen?  

 

Begründung: Im Vorstosstexte enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Edgar Kupper, 2. Patrick Friker, 3. Marie-Theres Widmer, Roberto Conti, Martin Flury, 

Kuno Gasser, Rolf Jeggli, Beat Künzli, Adrian Läng, Andrea Meppiel, Georg Nussbaumer, Martin Rufer, 

Patrick Schlatter, Sarah Schreiber, Bruno Vögtli, Hansueli Wyss (16) 

A 0182/2022 

Auftrag Sarah Schreiber (Die Mitte, Lostorf): Stellvertretungsregelung im Kantonsrat für 

Frauen nach der Geburt eines Kindes  

  

Der Regierungsrat bzw. die Ratsleitung wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für ein Stellvertre-

tungssystem im Kantonsrat während des 14-wöchigen Mutterschaftsurlaubs und während der Stillzeit 

vorzuschlagen. Dabei soll es den Müttern freistehen, ob sie die Stellvertretungsmöglichkeit beanspru-

chen oder an den Sitzungen teilnehmen möchten.  

 

Begründung: Seit dem 22. August 2022 läuft das Vernehmlassungsverfahren für eine Änderung in Art. 

16 d Abs. 3 der Erwerbsersatzordnung (EO), welche Frauen die Aufnahme ihrer Parlamentstätigkeit 

noch während des Mutterschaftsschutzes ermöglichen soll, ohne dass der Mutterschaftsschutz dadurch 

vorzeitig endet. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats schreibt in ihrem Bericht selbst, dass 

Parlamentarierinnen in Kritik geraten könnten, wenn sie über längere Zeit hinweg abwesend sind, vor 

allem bei kontroversen Themen und knappen Abstimmungen. Indem eine Mutter die Parlamentstätig-

keit neu auch während des Mutterschaftsschutzes ohne Nachteile ausüben kann, besteht ein grosser 

Druck, sich gleich nach der Geburt wieder zu engagieren. Dabei kann es durchaus Argumente für einen 

längeren Unterbruch geben. Diese beginnen beim Arbeitsverbot in den ersten 8 Wochen und reichen 

über die Begleitumstände des Stillens bis zur anspruchsvollen Organisation der kostenintensiven, an 

eine Eingewöhnung geknüpfte Betreuung für ein Baby. Aus gutem Grund gibt es einen Mutterschutz 

von aktuell 14 Wochen. Dieser muss auch für Parlamentarierinnen gelten, wenn sie diesen gerne in An-

spruch nehmen möchten. Für das Stellvertretungssystem sind verschiedene Lösungen denkbar, bei-

spielsweise ein «Nachrücken auf Zeit» oder die Wahl von Stellvertreterinnen und Stellvertretern analog 

und während den Kantonsratswahlen. Das System soll möglichst pragmatisch ausgestaltet sein. Die Fest-

setzung einer Mindestabwesenheitsdauer von beispielsweise 12 Wochen könnte hilfreich sein, allenfalls 

auch eine Beschränkung der Stellvertretungsdauer. Da die Umstände über den Mutterschutz hinaus 

erschwert sein können (insbesondere im Zusammenhang mit Stillen, Muttermilch abpumpen, Kinderbe-

treuung) sollte die Vertretungsregelung analog Art. 60 Abs. 2 der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz 

während des ersten Lebensjahres des Kindes möglich sein. Vergleiche in die Arbeitswelt zeigen eben-

falls, dass die meisten Mütter nach der Geburt länger als 14 Wochen beurlaubt werden. 

 

Unterschriften: 1. Sarah Schreiber, 2. Rea Eng-Meister, 3. Rolf Jeggli, Markus Ammann, Remo Bill, Janine 

Eggs, Simon Esslinger, Myriam Frey Schär, Patrick Friker, Silvia Fröhlicher, Kuno Gasser, Philipp Heri, 

Stefan Hug, Karin Kälin, Karin Kissling, Edgar Kupper, Matthias Meier-Moreno, Tamara Mühlemann 

Vescovi, Stefan Nünlist, Georg Nussbaumer, Daniel Nützi, Michael Ochsenbein, Farah Rumy, Simone 

Rusterholz, Patrick Schlatter, Thomas Studer, Bruno Vögtli, Benjamin von Däniken, Susan von Sury-

Thomas, André Wyss (30) 
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K 0183/2022 

Kleine Anfrage Sarah Schreiber (Die Mitte, Lostorf): Pflege und Betreuung durch Angehörige  

 

Der Regierungsrat wird gebeten, die nachfolgenden Fragen im Zusammenhang mit der Kostenvergü-

tung für Pflege- und Betreuungsleistungen durch Angehörige bei Ergänzungsleistungs (EL)-Bezügern zu 

beantworten: 

1. Wie viele Personen, die einen Anspruch auf Hilflosenentschädigung haben, leben im Kanton Solo-

thurn nicht in einem Heim bzw. einer heimähnlichen Einrichtung, sondern zuhause?  

2. In wie vielen Fällen wurde in den letzten vier Jahren eine Entschädigung nach § 16 Reglement über 

die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei den Ergänzungsleistungen (RKEL) aus-

gerichtet (Pflege und Betreuung durch Familienangehörige)?  

3. Handelt es sich bei der Entschädigung um eine lohnähnliche Leistung mit steuerlichen und sozialver-

sicherungsrechtlichen Konsequenzen? Falls ja, werden die Arbeitgeber-Beiträge über die Höchstbe-

träge gem. § 65 Abs. 3 Sozialverordnung hinaus ausgerichtet? 

4. Wie beurteilt die Regierung die Voraussetzung, dass durch die Pflege und Betreuung eine Erwerbs-

einbusse erlitten werden muss, um eine Entschädigung zu erhalten? 

5. Welche Möglichkeiten haben pflege- und betreuungsbedürftige Personen, welche keine Ergän-

zungsleistungen beziehen und ihre pflegenden und/oder betreuenden Angehörige entschädigen 

möchten?  

Begründung: Die Bevölkerung der Schweiz wird immer älter, der Anteil pflegebedürftiger betagter 

Menschen nimmt zu. Eine Pflege/Betreuung durch Angehörige kann für die Staatskassen eine enorme 

Entlastung bedeuten. EL-Bezüger haben unter den Voraussetzungen von § 16 Reglement über die Ver-

gütung von Krankheits- und Behindertenkosten bei den Ergänzungsleistungen (RKEL) Anspruch auf 

Kostenvergütung für Pflege und Betreuung durch Familienangehörige. Es fragt sich, ob die Bevölkerung 

diese finanzielle Entlastungsmöglichkeit kennt und welche Möglichkeiten eine nicht EL-beziehende 

Person in dieser Hinsicht hat. 

 

Unterschriften: 1. Sarah Schreiber, 2. Rolf Jeggli, 3. Rea Eng-Meister, Kuno Gasser, Fabian Gloor, Karin 

Kissling, Edgar Kupper, Matthias Meier-Moreno, Tamara Mühlemann Vescovi, Daniel Nützi, Michael 

Ochsenbein, Thomas Studer, Susan von Sury-Thomas (13) 

 

Schluss der Sitzung um 12:30 Uhr 

 

 


